
558 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

25. 11. 1958. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
, mit dem wirtschaftspolitische Maßnah­

men auf dem Gebiete der Milch-, Getreide­
und Viehwirtschaft getroffen werden (Markt­

ordnungsgesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 

§ 1. (Verfa·ssungsbestimmung.) Die, Erlassung 
und Aufhebung der Vorschriften des Abschnit­
tes II dieses Bundesgesetzes sowie die Vollzie­
hung dieser Vorschriften sind für die Zeit vom 
1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 auch hin­
sichtlich der Regelungen Bundessache, hinsichtlich· 
derer die vor dem 1. Jänner 1956 bestandene 
verfassungsgesetzliche Grundlage für Regelungen 
auf dem Gebiete der Milch-, Getreide- und Vieh­
wirtschaft (Art. 10 Abs. 1 Z. 15 des Bundes­
Verfassungsgesetzes von 1929) nicht mehr ge­
geben ist. 

ABSCHNITT II. 

A. Milchwirtschaft. 

§ 2. (1) Milch im Sinne diesesUnterabschnittes 
ist Kuhmilch jeder Art (insbesondere Vollmilch, 
auf einen bestimmten Fettgehalt eingestellte 
Milch, Magermilch, Buttermilch, Sauermilch, 
Molke und Rahm). 

(2) Erzeugnisse aus Milch im Sinne dieses Un­
terabschnittes sind Butter (Butterschmalz), Käse, 
Topfen, Kasein, Trockenmilch und Kondens­
milch. 

§ 3. (1) Zur Sicherung eines möglichst einheit­
lichen Erzeuger- und Verbraucherpreises für 
Milch und Erzeugnisse aus Milch, zur Erzielung 
der aus v.olkswirtschaftlichen Gründen gebotenen 
Gleichmäßigkeit in der Belieferung der Märkte 
mit Milch und Erzeugnissen aus Milch und zur 
Bereitstellung von Mildl und Erzeugnissen aus 
Milch in einwandfreier guter Beschaffenheit wird 
der "Milchwirtschaftsfonds" (in den folgenden 
Bestimmungen des Unterabschnittes Aals 
"Fonds" bezeichnet) errichtet. 

(2) Der Milchwirtsmaftsfonds ist eine juristi­
sche Person, hat seinen Sitz in Wien und ist 
beremtigt, das Bundeswappen zu führen. Der 
Wirkungsbereim des Fonds erstreckt sich auf das 
ganze Bundesgebiet. Der Fonds wird durch eine 
Verwaltungskommission (in den Bestimmungen 
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des Unterabschnittes D als "Kommission" be­
zeimnet) verwaltet. 

(3) Die Mittel des Fonds werden gebildet 
a) aus den ihm nam Maßgabe der Bestim­

mungen dieses Unterabsmnittes zufließen­
den Beträgen, 

b) aus sonstigen Einnahmen. 

§ 4. (1) Zur Erzielung eines möglimst einheit­
limen Erzeugerpreises und zum. Ausgleich von. 
Preisunterschieden, die sim durch die Verwer­
tung der Milm als Frismmilm oder durm ihre 
Verwertung nam einer Bearbeitung oder Ver­
arbeitung ergeben, sind Preisausgleichsbeiträge zu 
entrimten. 

(2) Die Verpflichtung, zur Entrichtung von 
Preisausgleichsbeiträgen trifft 

1. Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Milm­
großhandelsbetriebe für die von Erzeugern und 
Sammelstellen angelieferten Milchmengen bis zu 
einem Hömstbetrage von 50 v. H. des jeweiligen 

. Preises der angelieferten Fetteinheiten; 
2. - sofern nimt eine Vorsmreibung gemäß 

Z. 1 erfolgt - Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe, Milchgroßhandelsbetriebe, Milmgenos­
senschaften, Milchsammelstellen und Milcherzeu­
ger für unmittelbar an Kleinhändler oder Ver­
braumer veräußerte, ni mt molkereimäßig behan­
delte Vollmilm, pasteurisierte Vollmilch, auf 
einen bestimmten Fettgehalt eingestellte Kon­
summilm, Magermilm, Buttermilch und Rahm 
bis zu einem Höchstbetrag von 20 v. H. des 
Erzeugerpreises für den Liter. 

(3) Preisausgleimsbeiträge sind nicht zu ent­
richten: 

a) für Milmlieferungen von einem Bearbei­
·tungs-, Verarbeitungs- oder Milchgroßhan­
delsbetrieb an einen anderen Betrieb die-
ser Art; , 

b) für Milch, die für Produzenten zwecks Ver­
wendung im eigenen Haushalt oder im 
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder 
für nam Abs: 2 Beitragspflichtige im Werk­
lohnverfahren verarbeitet wird; 

c) für Mim, die vom Produzenten unmittel­
bar an Verbraumer abgegeben wird, wenn 
die Einhebung der, Preisausgleichsbeiträge 
. für. den Betroffenen eine unbillige Härte' 
bedeuten würde. 

§ 5. (1) Der Fonds hat die Preisausgleichsbei­
träge unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
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des § 45 i~nerhalb der im § 4 Abs. 2 genannten 
Höchstbeträge nach Maßgabe der Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 5 festzusetzen. 
. (2) Das AusmaK der Preisausgleichsbeiträge 

richtet sich nach der Art der Verwendung und 
Verwertung der Milch und der Erzeugnisse aus 
Milch unter Berücksichtigung der Preise, die den 
Lieferanten gezahlt werden, der Verkaufserlöse 
und der mit der Bearbeitung, Verarbeitung und 
Verteilung verbundenen Kosten. 

(3) Bei der Berechnung der PreisausgleiChsbei­
träge ist das Ausmaß der Lieferungen von Rahm 
oder Erzeugnissen aus Milch vom Erzeuger an 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe in der 
Regel nach Milchkilogramm zu bestimmen. Da­
bei sind für das Kilogramm Rahm oder für das 
Kilogramm eines Erzeugnisses aus Milch so viele 
Kilogramm Milch anzunehmen, als zur Herstel­
lung dieses Produktes nach einem vom Fonds 

. unter Berücksichtigung der Produktionsbedin­
gungen festzusetzenden Umrechnungsverhältnis 
benötigt werden. Das Umrechnungsverhältnis 
kann auch in Fetteinheiten oder Milchliter aus­
gedrückt werden. Für die Festsetzung der Um­
rechnungsverhältnisse gilt § 45. 

(4) Preisausgleichsbeiträge für Milcherzeuger 
können, wenn es zur Vermeidung eines nicht ver­
tretbaren Verwaltungsaufwandes notwendig ist, 
nach dem Stand des gehaltenen Milchviehs oder 
dem Umfang der erzeugten oder der unmittel~ 
bar an Verbraucher abgegebenen Milch pauscha­
liert werden. 

(5) Preisausgleichsbeiträge . sind auch zu ent­
richten 

a) von Betrieben, denen ein Einzugs- oder 
Versorgungsgebiet (§ 9) nicht zugewiesen 
wurde, 

b) für Lieferungen von Milch oder Erzeug­
nissen aus Milch außerhalb einer gemäß 
§ 11 Abs. 1 lit. c vorgeschriebenen Liefer­
menge. 

§ 6. (1) Der Fonds hat die Preisausgleichsbei­
träge nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 in der 
Weise zu verwenden, daß 

1. Verarbeitungszuschüsse für Milch, die als 
Rahm oder nach Verarbeitung zu Butter (Butter­
schmalz), Käse, Topfen, Kasein, Trockenmilch 
·oder Kondensmilch verwertlrt wird, gewährt 
werden; 

2. Preisausgleichszuschüsse für Milch, die als 
Frischmilch abgegeben wird, gewährt werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 
a) werden in dem Ausmaß gewährt, das zur 

Erreichung eines möglichst einheitlichen 
Auszahlungspreises an die Milchlieferanten 
unbedingt erforderlich 1st; hiebei ist auf 
die Kostenrechnung, wie sie für die Be­
messung der Ausgleichsbeiträge maßgebend 
war (§ 5 Abs. 2), und auf die Qualität der 
Produkte Rücksicht zu nehmen; 

b) können zur Erreichung der Ziele des § 3 
Abs. 1 den im § 9 Abs. 1 bezeichneten Be­
trieben für eine bestimmte Art der Ver­
wendung oder Verwertung der Milch in 
Gruppen oder einzeln, einmalig oder für 
einen bestimmten Zeitraum gewährt wer­
den und 

c) dürfen nur Betrieben gewährt werden, die 
ständig molkereimäßig behandelte Milch, 
Butter (Butterschmalz), Käse, Topfen, 
Trockenmilch oder Kondensmikh Vlon ein­
wandfreier guter Beschaffenheit in Verkehr 
setzen; Ausnahmen können vom Fonds 
bewilligt werden. 

(3) Der Fonds kann Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetriebe, die Vorschriften dieses Bun­
desgesetzes oder Vorschriften, die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassen worden sind, zu­
widerhandeln, insolange von der Gewährung von 
Zuschüssen ausschließen, als die entgegenstehen­
den Hindernisse von dem in Betracht kommen.­
den Betrieb nicht beseitigt sind. 

(4) Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 45 auf Grund der Abs. 1 
'bis 3 die Bedingungen näher zu regeln, unter 
denen Zuschüsse gemäß Abs. 1 gewährt werden. 

(5) Soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, 
können die Preisausgleichsbeiträge zur WeI'bung 
für erhöhten Verbrauch ",on Milch und Erzeug~ 
nissen aus Milch (Schulmilchaktionen, Wohl­
fahrtsmilch usw.) sowie für sonstige absatzför­
dernde und allenfalls für produktionssichernde 
Maßnahmen in der Milchwirtschaft verwendet 
werden. Werden auf Grund dieser Bestimmungen 
·Zuschüsse an Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe gewährt, so gelten die Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 4 sinngemäß. 

§ 7. (1) Zum Ausgleich der Transportkosten, 
die durch Lieferungen von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch zu den Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieben sowie durch Lieferungen 
dieser Waren von diesen Betrieben an die Ver­
braucherorte entstehen, ist von den Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriehen ein Transportaus­
gleich~beitrag von höchstens 10 v. H. des Er-· 
zeugerpreises für· das Kilogramm der angelie­
ferten Milch beziehungsweise der angelieferten 
Erzeugnisse aus Milch zu entrichten. Der Liefe­
rung durch den Erzeuger ist .die Lieferung ab 
einer Sammelstelle, einer Milchgenoss,enschaft 
oder einer sonstigen übernahmsstelle gleichzu­
halten. 

(2) Für die Art der Festsetzung und' das Aus­
maß der. Transportausgleichsbeiträge innerhalb 
des im Abs. 1 genannten Höchstausmaßes gelten 
die Bestimmungen des § 5 sinngemäß. 

(3) Der :fonds hat aus den eingenommenen 
TranspDrtausgleichsbeiträgen in sinngemäßer An­
wendung der Bestimmungen des § 6 Abs. 2· bis 4 
Transportkostenvergütungen zu gewähren. 
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(.1) Für· den Bezug oder die Lieferung von Milch I menschlüsse' zu liefern, sofern nicht die Bestim­
und Erzeugnissen aus Milch, die entgegen den mungen des § 12 Anwendung finden. Eine Pflicht 
Bestimtpungen der. §§ 9 und 11 erfolgen, so,wie zur Obern ahme von Milch hesteht nicht, wenn 
für unwirtschaftliche Transporte dieser Waren die angelieferte Milch zur Herstellung von 
dürfen Transportkostenvergütungen nicht ge- Qualitätserzeugnissen in dem festgesetzten Be-
währt werden. trieb nicht geeignet ist. 

(,» Die Transportausgleichsbeiträge sind geson- (3) Versorgungsgebiete sind in der Regel geo-
dert von den Preisausgleichsbeiträgen zu ver- graphisch begrenzte Gebiete, die mit Milch und 
rechnen und zu verwalten. bestimmten Erzeugnissen aus Milch zu beliefern 

§ 8. (1) Der Fonds darf den Bearbeitungs- und bestimmte Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
Verarbeitungs'betrieben Preisausgleichsbeiträge triebe oder ihre wirtschaftlichen Zusammen­
(§ 4) und Transportausgleichsbeiträge (§ 7) je- schlüsse berechtigt und verpflichtet sind. Die Be­
weils nur für den Zeitraum vorschreiben, für den arbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sind ver­
cr gemäß § 6 Abs. 4 und § 7 Abs. 3 nähere pflichtet, Milch und Erzeugnisse aus Milch von 
Regelungen über die Gewährung von Verarbei- anderen Beal'beitungs- und Verarbeitungsbetrie­
tungs- und Preisausgleichszuschüssen (§ 6 Abs. 1) ben oder deren wirtschaftlichen Zusammenschlüs­
sowie von Transportkostenvergütungen (§ 7 sen zuzukaufen, soweit dies zum Ausgleich von 
Abs. 3) getroffen hat. Oberschüssen beziehungsweise einer ,für die ord-

(2) Die Preisausgleich'sbeiträge (§ 4) sowie die nungsgemäße Versorgung ihres Versorgungs­
Transportausgleichsbeiträge (§ 7) sind monatlich gebietes unzureichenden Erzeugung fallweise er­
dem Fonds abzurechnen und spätestens am 15. forderlich ist. 
des folgenden Kalendermonates an ihn einzu- (4) Die Zuweisung eines Versorgungsgebietes 
zahlen. Die Transportausgleichsbeiträge sind ge- schließt die Verpflichtung in sich, an Kleinhan- . 
sondert abzurechnen. delsgeschäfte Milch in Kleinpackungen von 

(3) Bei nicht ·rechtzeitiger Abfuhr der gemäß 1 Liter und darunter zu liefern, wenn regelmäßig 
§§ 4 und 7 zuentrichteri'den Ausgleichsbeiträge täglich eine Menge von mindestens 48 Liter ab­
können, soweit es im Einzelfal1 keine unbillige genommen wird. Schankmilch ist nur zu liefern, 
Härte bedeutet, Verzugszinsen vorgeschrieben wenn die vorstehend angeführte Menge von 
werden, deren Höhe den Diskontsatz der Oester- Milch in Kleinpackungen abgenommen wird und 
reichischen Nationalbank um 3 v. H. übersteigt. regelmäßig täg/.ich mindestens 20 Liter Schank­
Zuschüsse und Transportkostenvergütungen milch bezogen werden. Wird die Lieferung klei­
können g·egen fällige Ausgleichsbeiträge aufge- nerer Mengen beansprucht, so ist der Bearbei­
rechnet werden. Werden fällige Zuschüsse und tungs- und Verarbeitungsbetrieb zur Belieferung 
TransportkostenverglÜtungen des Fonds dem Be- nur verpflichtet, wenn ihm diese vom Fonds auf­
rechtigten ohn~ sein Verschulden nicht r.echtzeitig getragen wird. Ein solcher Auftrag ist zu erteilen, 
bezah'lt oder verrechnet, so können, soweit es. wenn die Belieferung zur ordnungsgemäßen Ver­
die wirtschaftliche Lage des Fonds zuläßt, Ver- sorgung der Bevölkerung notwendig ist. Die 
zugszinsen in der im ersten Satz genannten Höhe Lieferpflicht entfällt, wenn der zu Beliefernde die 
gewährt werden. branchenüblichen Liefer- und Zahlungskondi-

§ 9. (1) Verarbeitungs- und Preisausgleichszu- tionen nicht einhält, wenn die Zustellung dem 
schüsse sowie Transportkostenvergütungen sind Bear:beitungs- und Verar:beitungsbetrieb wirt­
nur Betrieben zu gewähren, die Milch oder Er- schafdich nicht zumurbar ist oder wenn die Auf­
zeugnisse aus Milch aus Einzugsgebieten (Abs. 2) bewahrung und Abgabe von SchankmiIch in ein­
beziehen oder in Versorgungsgebiete (Abs. 3) w.andlfreie~g~ter ~eschaffe?heit (§ 3 Abs .. 1) 
liefern. Der Fonds kann hievon Ausnahmen be- mcht gewahrlelstet 1st. Ob ·eme Zustellung Wlrt­
willigen, sofern diese mit den im § 3 Abs. 1: schafdich nicht zumutibar ist oder ob die A:bgahe 
genannten Zielen vereinbar sind. . von Schankmilch in einwandfreier guter ~eschaf-

(2) Einzugsgebiete sind geographischhegrenzte, fenheit nicht gewährleistet ist, entschei,det im 
Gebiete, aus denen Ibestimmte Bearbeitungs- und' I Streitfalle der Fonds über Antrag einer Partei. 
Verarbeitungs betriebe oder ihre wirtschaftlichen' . . 
Zusammenschlüsse die voOn den Erzeugern zur I .§ 10. (1) ~er Fonds hat, soweIt dIes .zur Er-
Abgabe gelangende Milch oder die Erzeugnisse. I relch~ng. der 1m § ~ Acbs,. 1 genannten ~Iele no.t­
aus Milch zu beziehen berechtigt und _ soweit I w~ndlg 1st, Bearbeltungs- und Ve~rar:belt.ungsbe­
diese Waren den vom Fonds gemäß § 13 Abs. 1. trieben unter Be~achtnahme. auf die Best1mm~n­
festgesetzten Bestimmungen ü:ber die Beschaffen- gen des. § 45 .. Emz.ugs- und Versorgungs?eblete 
heit von Milch und Erzeugnissen aus Milch ent- zuzuweisen; fur dIe. Ah~re~zungder Emzugs­
sprechen -c- zu übernehmen verpflichtet sind.' und V~rsorgungsgeblete smd maßgebend 
Innerha1bder Einzugsgebiete sind die Erzeuger a) d'~e Art und Ausgestaltung der Betrieh~an-
verpflichtet, Mi:lch und. Erzeugnisse aus Milch. an I lag~ und ihre Le!stu.ngSfähi'~ke.it. in quali-
die festgesetzten Bearheitungs- oder Verarbei- taUver und qUJantlt;ltlver BeZIehung, . 
tungshetriebeoder deren wirtschaftliche Zusam- b) die Mi1chergiebigkeit des Gebietes, 
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<ldie veikebrsteChnisthen Verhältnisse in 
den verschiedenen Teilen des Gebietes und 
die Kosten des Transportes von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch, 

d) die Lage' zu gleichartigen benachbarten Be­
trieben und zu größeren Verbrauchsorten, 

e) die Hevölkerungsdichte und die örtlichen 
Arbeitsverhältnisse und 

f) die Qualität der erzeugten Produkte. 
(2) Ob der Lieferpflicht gemäß § 9 Abs. 2 durch 

Lieferung von Milch in frischem Zustand oder 
nach ,Bearbeitung oder Verarbeitung in Form von 
"R.ahm,Landbutter oder Käse zu entsprechen ist, 
bestimmt der Fonds in sinngemäß,er Anwendung 
des Abs. 1. 

(3) ,Die Bestimmung eines Einzugsgebietes ist, 
unhesdtadet der Bestimmungen des § 45, in den 
betroffenen Gemeinden ortsüblidt kund­
zumachen; hiebei ist auf die Lieferpflicht der Er­
zeuger hinzuweisen, deren Betrieb in einem Ein­
zugsgebiet gelegen ist. 

(4) Die Einzugs- und Versorgungsgebiete sind 
bei Änderung der Voraussetzungen, die für ihre 
Bestimmung maßgebend waren, neu zu bestim­
men. 

§ 11. (1) Zur ErreiChung der im § 3 Abs. 1 ge­
nannten Ziele kann der Fonds 

a) im Einzugsgebiet eines wirtschaftlichen Zu­
sammenschlusses ßeiegene Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe anweisen, ihre Pro.­
dukte an den wirtsChaftlichen Zusammen­
s·chluß zu liefern, 

,b) größere Verbrauchsorte mehreren Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirt­
schaftlichen' Zusammenschlüssen) als ge­
meinsames Versorgungs gebiet zuweisen, 

c) Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben 
(wirtschaftlimen Zusammenschlüssen von 

. s@lchen), denen ein Versorgungsgebiet zu­
gewiesen wurde, Höchst~ ode; Mindest­
mengen . von Milch oder bestimmten Er­
zeugnissen aus Milch vorschreiben, die sie 
zur Versorgung größerer' Verbrauchsorte 
ihres Versorgungsgebietes ,zu liefern haben, 

d).den unter lit. oC 'genannten Betrieben und 
Zusammenschlüssen vorschreiben, in wel­
dlen .Mengen und in welcher Weise 'sie 
die angelieferte Milch und die Erzeugnisse 
auS Milch zu bearbeiten, Zu verarbeiten, zu 
verteilen 'Oder sOlliSt zu verwenden oder' zu 
v~rwerten haben, 

; e) für die 'Einzugs- und Versorgungsgebiete 
die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
für Milch und 'Erzeugnisse aus Milch fest­
setzen. 

(2) ,Bei den im Abs. 1 genannten Maßnahmen 
sind insbesondere die ZUr VerIügung 'stehenden 
Mengen an MilCh öder Erzeugnissen aus Milch, 
deren, Qualität und die Transportkosten zu be-

rücksichtigen. Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 lit. a 
ist der wirtschaftliche Zusammenschluß ver­
pflichtet, die anzuliefernden Produkte zu über­
nehmen, soweit diese Waren den vom Fonds 
gemäß § 13 Abs. 1 festgesetzten Bestimmungen 
über die Beschaffenheit von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch entsprechen. Bei Maßnahmen 
gemäß Abs. J lit. bund c ist auf den Bedarf im 
übrigen Versorgungsgebiet &dacht zu nehmen. 

(3) Für Lieferungen von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch, die entgegen den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes oder den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften durch­
geführt werden, kann der Fonds Preisausgleichs­
und Transportausgleichsbeiträge bis zur drei­
fachen Höhe des in den §§ 4 und 7 vorgesehenen 
Hö·chstausmaßes vorschreiben. Für solche Liefe-, 
rungen besteht kein Anspruch auf Leistungen 
aus den Mitteln des Fonds,. 

§ 12. (1) Der Fonds hat die unmittelbare Ab­
gabe von Milch durch landwirtschaftliche Betriebe 
an Verbraucher allgemein unter Bedachtnahme 
auf die Bestimmungen des§ 45 oder im Einzel­
fall durch Bescheid zu bewilligen, wenn dies zur 
ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung 
notwendig ist oder die Lieferung an den zustän­
digen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
für den landwirtschaftlichen Betrieb eine unbillige 
Härte bedeuten würde. 

(2) Der Fonds kann f,erner unter Bedachtnahme 
auf die Bestimmungen des § 45 hestimmte Grup­
pen von landwirtsChaftlichen Betrieben oder 
durch BesCheid einzelne landwirtschaftliche Be­
triebe beauftragen, die von ihnen zur' Abgabe 
gelangende Milch an Verbraucher ihrer Nachbar­
schaft zu liefern, wenn dies zur ordnungsgemäßen 
Versor.gung der Bevölkerung mit Milch notwen~ 
dig ist. 

(3) Bei 'Bewilligungen gemäß Abs. 1, und Auf­
trägen gemäß Abs. 2 kann der Fonds die Auf­
lage erteilen, daß die Abrechnung der Ausg1eiChs­
heiträge üherden zuständigen 'Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb (§ 9 Abs. 2) vorzunehmen 
ist. Im Falle einer solchen Auflage ist der J3e­
arheituI1f;s- und Verarbeitungsbetrieb zur Mit­
wil1kung an der Abrechnung verpflichtet. 

(4) Einer Bewilligung 'beziehungsweise eines 
Auftrages gemäß Abs., l' Ibis 3 bedarf esrucht, 
wenn über die unmittelbare Abgabe von Milch 
ein Einvernehmen zwischen dem zuständigen Be­
arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb (§ 9 Abs. 2) 
und dem in Betracht kommenden landwirtschaft­
.lichen Betrieb zustande gekommen ist. 

§ 13. (1) Der Fonds hat unter Bedachtnahme 
auf die im§ 3 Abs. 1 genannten Ziele und auf 
clie diesbezüglich handelsüblichen Gebräuche die 
Eigenschaften festzusetzen, .die Milch . und Er­
zeugnisse aUs Mikhaufweisen müssen, .damit ein 
13elfrbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zur 
übernahme dieser P,rodukte im Sinne ·des '§ 9 
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Abs. 2 und ein wirtschaftlicher Zusammenschluß ' Veräußerungskosten sowie die Handelsspanne, 
zur übernahme im Sinne des § 11 Abs. 1 lir. a soweit sie im gegenübergestellten Inlandspreis 
verpflichtet ist. enthalten sind, und überdies vermindert um die 

(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, Ausgleichsteuer. Als Inlandspreis gilt derbe­
die der Milch und den Erzeugnissen aus Milch. hördllchbestimmte Abgabepreis der· Bearbei­
hinsichtlich der Gewährung von Zuschüssen zu- tungs- und Verarbeitungsbetriebe oder, falls ein 
kommen müssen, die Maßnahmen zur Er- solcher nicht bestimmt ist, der vom Fonds auf 
reichung dieser Eigenschaften, den Vorgang zu der Grundlage des Erzeugerpreises der Milm unter 
ihrer Feststellung sowie die Kennzeichnung und sinngemäßer Anwendung der für die behördliche 
Verpackung der genannten Waren im geschäft-. Bestimmung von Preisen geltenden Vorschriften 
lichen Verkehr festzulegen. Er hat hiebei auf die' kalkuli~:te. Groß?,ande.lseinstellpreis. Der Fonds 
im § 3 Abs. 1 genannten Ziele, auf diewirtschaft-: kaI?n f~r Jel;le Falle, m denen de.r Importaus­
liche Leistungsfähigkeit und die Ausstattung det .. gl~lm 1m Emzelfall durch Bes.cheld .festgesetzt 
Betriebsanlagen sowie auf die handelsübl'chen wird, unter Bedamtnahme auf die BestlmI?ungen 
G b .. ch B d ch h 1, des § 45 für die Höhe der von der DIfferenz . e rau e e a t zu ne men.. . 
. zWischen dem Zollwert und dem Inlandspreis ab-

(3) Der Gebrauch von Kennzeichnungen und: zusetzenden Beträge der Erfahrung entspre­
Verpackungen, die geeignet sind, Verwechslungen: chende Durchschnittssätze festlegen. 
mit den vom Fonds bestimmten Kennzeichnun-. 
gen und Verpackungen hervorzurufen, ist ver-: 
boten. 

§ 14. (1) Die Beitragspflichtigen haben Auf-; 
zeichnungen zu führen, die alle Angaben, die: 
für die Errechnung der Bemessungsgrundlagen; 
für die Ausgleichsbeitr:äge und für die Gewährung' 
von Zuschüssen und Transportkostenvergütun-~ 
gen maßgebend sind,zu enthalten haben. 

(2) Die IBeitragspflichtigen ha.bendem Fonds: 
und den sonstigen mit der Durchführung der:' 
Bestimmungen dieses Unterabschnittes ·betrauten· 
Stellen alle Meldungen zu erstatten und alle Aus­
kün'fte zu erteilen, die zur Ermittlung der Be­
messungsgrundlagen für die Ausgleimsbeitri}ge, 
Zuschüsse und Transportkostenvergütungen er­
forderlich sind. Sie haben den vom Fonds ent-, 
sendeten Organen nam Vorweisung ihres Amts-· 
auftrages den Einblick in die Betriebsräume, .die' 
Erhebung der Vorräte sowie die Einsichtnahme 
in die Aufzeichnungen zu gestatten, die für die. 
Errechnung der Bemessungsgrundlagen für die: 
Ausgleichsbeiträge, Zuschüsse und Trarisport-' 
kostenvergütungen maßgebend sind. Die Gewah-: 
rung eines Zuschusses kann verweigert oder' 
widerrufen wer,den, wenn die Beitragspflichtigen' 

. den Bestimmungen ·dieses Absatzes nicht Folge 
leisten. . 

(~) Der Fonds ist berechtigt, von den Be­
'arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben und 
ihren wirtsmaftlichen Zusammenschlüssen schrift-. 
liche Meldungen über betriebswichtige Vorgänge 
zu verlangen, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Unterabschnittes stehen. 

§ 15. (1) Wenn die ZQllwerte (Wertzollgesetz 
1955, BGBL Nr. 60) eingdührter, im § .2 ,ge­
nannter Waren niedriger sind als die Inlands"': 
preise gleichartiger oder ähnlimer gleichwertiger 
inländisCher Waren, hat der Importeur einen 
Importausgleich zu entrichten. Die Höhe des 
Importausgleiches ergibt . sich aus der Differenz 
zwischen dem Zollwert und dem Inlandspreis, 
vermindert um die inländischen Lieferungs- und 

(2) Soweit solche Maßnahmen zUr Er.reichung 
der im § 3 Abs. 1 genannten Ziele notwendig 
sind, kann der Fonds abweichend von den Be­
stimmungel;l des Abs. 1 bei nachstehenden Waren 
jedenfalls einen Importausgleich bis zur folgen­
den Höhe festsetzen: 
1. Zolltarif Nr. 04.02 

Milch und Rahm, halt­
bar gemacht, eingedickt 
oder gezuckert: 
A - Trockenmilch .... S 475'-. für 100 ·kg 
B -'andere .......... S 33'0'- für 100 kg 

2. ex Zolltarif Nr. 04.04 
A - feine Tafel- und 

Schachtelkäse ..... 23 v. H. des Zollwertes 
Für Waren in Einiel-
packungen, die 1 kg 
oder weniger enthalten, 

zusätzlich ......... S 200' - für 100 kg. 

(3) Für die Höhe des gemäß Abs. 2 in Sdl.il­
ling festgelegten Importiusgleiches gelten die Be­
stimmungen des § 3 des Zolltarifgesetzes 1958, 
BGBl. Nr. 74, sinngemäß. Für die Erlassung von 
Verordnungen über eine Paritätsangleichung ist 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft zuständig. . 

(4) Weiter kann der Fonds - soweit es mit 
den im § 3 Abs. 1 genannten Zielen vereinbar 
und aus Gründen des öffentlichen Interesses ge­
boten ist - von der Einhebung eines Import­
ausgleiches gemäß Abs. 1 und 2 ganz oder teil­
weise absehen. 

(5) Der Importausgleich ist vom Fonds all­
gemein unter Bedachtnahme auf die Bestim­
mungendes § 45 oder im Einzelfall durch Be­
scheid festzusetzen. Ein Beschluß des Fonds, be­
treffend die allgemeine Festsetzung eines Import~ 
ausgleiches, darf nur kundgemacht werden, wenn 
er von den Bundesministerien für Land-und 
Forstwirtschaft und für Finanze~ bestätigt wor­
den ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie 
nicht binnen drei Wochen nam Einlangen ;eines 
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diesbezüglichen sChriftlichen Antrages versagt 
wird. 

(6) In den Fällen, in denen, der Importausgleich 
nicht al1gemein unter Bedachtnahme auf die Be­
stimmungen des § 45 festgesetzt ist, hat der 
Fonds auf Antrag des Importeurs mit Bescheid 
festzustellen, ob und gegebenenfalls welcher Im­
portausgleich für einen bestimmten Import zu 
entrichten sein wird. Kann die Höhe des Im­
portausgleiches noch nicht bestimmt werden, so 
ist auch dies im Bescheid festzustellen.' Ein Be­
scheid, mit dem festgestellt wird, daß ein Im­
portausgleich nicht zu entrichten ist oder daß 
die HÖhe des Importausgleiches noch nicht be­
stimmt, werden kann, gilt 'bei Vorlage anläßlich 
der Zollabfertigung zum freien Verkehr als 
Nachweis im Sinne des Zolltarifgesetzes 1958, 
daß ein Ausgleichsbetrag vorgeschrieben bezie­
hungsweise von der Entrichtung eines solchen 
abgesehen wurde. 

(7) Ist anläßlich der Einfuhr ein Zoll festgesetzt 
worden, weil der Importeur den Nachweis im 
Sinne des Zolltarifgesetzes 1958, daß ein Aus­
gleichsbetrag vorgeschrieben oder von der Ent­
richtung eines solchen abgesehen wurde, dem 
Zollamt anläßlich der Zollabfertigung zum freien 
Ver kehr schuldhaft nicht erbracht hat, so ist bei 
Zutreffen der Voraussetzungen des Abs. 1 der 
Importausgleich ungeachtet der Festsetzung des 
Zolles zu entrichten. ' 

(s) Die Bestimmungen über den Importaus­
gleich finden keine Anwendung auf Waren, für 

, die nach den Vorschriften des Zollgesetzes 1955, 
BGBL Nr. 129, au,s Rechtsgründen Zollfreiheit 
gewährt wird; die Ausnahmen gelten jedoch 
nicht für als Geschenke eingehende Sendungen 
der im § 2 angeführtim Waren im Werte von 
über 1000 S. Weiter finden die Bestimmungen 
über den Importausgleich keine Anwendung auf 
Waren, .für deren Einfuhr bestimmten Personen 
oderPersonengruppen auf Grund zwischenstaat­
licher Vereinbarungen Zollfreiheit eingeräumt 
ist. 

§ 16. Der gemäß § 15 Abs., 5 allgemein fest­
gesetzte Importausgleich ist anläßlich der Zoll­
abfertigung zum freien Verkehr vom zollrecht­

,lich Verfügungsberechtigten als Bevollmächtigtem 
,des Importeurs zu bezahlen; er ist verfahrens­
reChtlich wie eine Eingangsabgabe im Sinne des 
§ 3 des Zollgesetzes 1955, BGBL Nr. 129, zu 
behandeln, jedoch' findet das Finanzstrafgesetz, 
BGBL Nr. 129/1958, keine Anwendung. 

§ 17. (1) Die über eingeführte im § 2 genannte 
Waren zollrechtlich Verfügungsbered1tigten 
haben zur Ermittlung des Importausgleiches dem 
Zollamt bei Abfertigung der Ware ,zum freien 

'Verkehr eine Werterklärung im Sinne des 'Wert­
zollgesetzes 1955 in zweifacher A~.ISfertigung zu 
übergeben. Die ,Zweitausfertigung der Wert-

erklärung ist vom Zollamt an den' Fondsweit'e'r­
zuleiten. 

Cl) Der gemäß § ·15 Abs. 5 durch Bescheid .fest­
gesetzte Importausgleich wird zwei Wochen nach 
Rechtskraft des Bescheides, jedoch nicht vor Ab­
lauf von zwei Wochen nach der Zollabfertigung 
zum freien Verkehr, fällig. Für verspätet ein­
gezahlte Beträge sind Verzugszinsen zuent­
richten, deren Höhe den Diskontsatz der Oester­

'reichischen Nationalbank um 3 v. H. übersteigt. 

§ 18. Der Fonds ist berechtigt, von den' Im­
porteuren Berichte und Nachweise zu fordern, 
soweit solche zur Festsetzun,g des Importaus­
gleiches notwendig sind, sowie in diesen Fällen 
durch geeignete Sachverständige in die in Be­
tracht kommenden Aufzeichnungen und in die 
Lager Einsicht zu nehmen. 

§ 19. Der Importausgleich gemäß § 15 ist eine 
Einnahme des Bundes. . 

B. Getreidewirtschaft. 

§ 20. (1) Brotgetreide im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind Roggen, Weizen und deren Ge­
menge sowie für die menschliche Ernährung be­
stimmter Mahlmais. 

(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind alle aus Brotgetreide hergestell­
ten, für die menschliche Ernährung bestimmten 
Mühlenprodukte. ' ' 

o 

(3) Futtermittel im Sinne dies(!s Unterabschnit-
tes sind Futtergetreide (insbesondere Futter-' 
gerste, Futterhafer, Futtermais), Kleie, Futter­
mehle und Futterschrote ,aller Art sowie Misch­
futtermittel, in denen Getreide oder Getre'ide­
produkte enthalten sind. 

§ 21. (1) Zum Schutze der inländischen Ge­
treideerzeugung und zur Stabilisierung der Brot- . 
und Mehlpreise sowie zur Gewährleistung einer 
ausreichenden Versorgung mit den im § 20 ge­
nannten Waren wird der ",Getreideausgleichs­
fonds" errichtet. 

(2) Der "Getreideausgleichsfonds" (in den fol­
genden Bestimmungen des Unterabschnittes B als 
"Fonds" bezeichnet) ist eine' juristische Person, 
hat seinen Sitz in Wien und ist berechtigt, das 
Bundeswappenzu führen. Der Wirkungsbereich 
des, Fonds erstreckt sich auf das ganze Bundes­
gebiet. Der Fonds wird durch eine Verwaltungs­
kommission (in den Bestimmungen des Unter­
abschnittes D als "Kommission" bezeichnet) ver­
waltet. 

(3) Die Mittel des Fonds werden gebildet 
a) aus den ihm nach Maßgabe der Bestim­

mungen dieses Unterabschnittes zufließen­
,d!!n:Be~rägen:, . ' 

. b) aus sonstigen Einnahmen. 
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§ 22. (1) .Das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft hat auf Vorschlag des Fonds 
bis 15. ,Oktober für das laufende Wirtschaftsjahr 
(1. Juli bis 30. Juni des nachfolgenden Jahres) 

~ unter Bedachtnahme auf die inländische Produk­
tionsowie den zusätzlichen 'Einfuhrbedarf an 
Weizen hochwertiger Beschaffenheit und be­
stimmter Herkunft und - soweit, Futtermittel 
in Betracht kommen - auch unter Bedacht­
nahme auf die Bedürfnisse der' Fleisch- und Fett­
erzeugung für die im § 20 genannten Waren 
Ein- und Ausfuhrpläne (Mengen der ein- und 
auszuführenden Waren, allenfalls auch Zeitpunkt 
der EiI).- und' Ausfuhr, Herkunft, Qualität und 
Verwendungszweck der Einfuhren sowie deren 
Verteilung, bei Futtergetreide jedoch nur hin­
sichtlich der L~eferung in bestimmte Teile des 
Bundesgebietes) festzulegen. Im Einfuhrplan ist 
insbesondere auch die Menge des für die Teig­
warenerzeugung bestimmten Hartweizens fest­
zulegen, die im Verlauf des Wirtschaftsjahres 
zur Einfuhr zugelassen ist. 

(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und 
Ausfuhrpläne bei Vollziehung seiner Aufgaben 
gemäß Abs. 3 grundsätzlich zu beachten. Die 
Ein- und Ausfuhrpläne dUrfen auf Vorschlag 
des Fonds nur abgeändert werden" wenn, die 
Stabilität der Preise der im § 20 genannten 
Waren oder die Bedarfslage eine Erhöhung oder 
Minderung der in den Plänen vorgesehenen 
Mengen oder eine zeitliche Verschiebung der 
Ein- oder Ausfuhren erforderlich machen. 

(3) Einfuhren der im § 20 genannten Waren 
bedürfen der Bewilligung des Fonds. Soweit es 
die Stabilität der Preise der im, § 20 genannten 
Waren und die Bedarfslage erfordern; hat der 
Fonds die entsprechenden Einfuhren zu veran­
lassen. Zu diesem Zwecke hat er zu Anbot'­
stellungen für die in Aussicht genommenen Ein­
fuhren durch öffentliche Bekanntmachung auf:­
'zufordern. Der Fonds hat den preiswertesten 
Einfuhrantrag zu bewilligen. Der Fonds kann, 
wenn' sich die öffentliche Aufforderung zur 
'AnbotsteIlung für die österreichische Volks­
wirtschaft nachteilig auswirken wUrde, von 
der öffentlichen Bekanntmachung Abstand 
nehmen und einen den jeweiligen wirtschaft­
lichen Notwendigkeiten entsprechenden Bewilli­
gungsvorgang beschließen. Dies gilt insbesondere 
bei den fiir die Teigwarenerzeugung bestimmten 
Hartweizenmengen, wenn anzunehmen ist, daß 
die erforderlichen Mengen und Qualitäten durch 
öffentliche Bekanntmachung nicht oder nicht 
termingeremt besdlafft werden können. Die Be­

,willigung des Fonds bildet die Voraussetzung für 
die Erteilung der nach den: devisenrechtlichen 
Vorschriften und der' nach den Vorsch'riften 

,Uber den Warenverkehr mit dem Ausland er­
,forderlichen Bewilligungen. Bei Beurteilung der 
Preiswertigkeit der Einfuhranträge hat der 
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Fonds auch auf die allgemeinen volkswirtschaft­
lichen Interessen (wie zum Beispiel die Bedürf­
nisse der Handels- und Devisenpolitik, die allge­
meine Marktlage, die MarktbedUrfnisse und die 
handelsüblichen Gepflogenheiten) Bedacht zu 
nehmen. 

(4) Soweit es zur Erreichung der im § 21 
Abs. 1 genannten Ziele notwendig ist, kann 'die 
Bewilligung gemäß Abs. 3 mit Auflagen hinsicht­
lich der Herkunft und der Qualität, des Zeit­
punktes der Eirifuhr, der Verteilung - bei 
Futtergetreide jedoch nur hinsichtlich der Lief~­
rung in bestimmte Teile des Bundesgebietes -, 
der Lagerung und der Ersidltlichmaehung der 
ausländischen Herkunft der Ware verbunden 
werden. ,Ebenso kann die Leistung von Sicher­
stellungen für die Einhaltung der vorgeschrie­
benen Auflagen angeordnet werden. Ist der Ein­
fuhrbewiligung eine öffentliche Aufforderung 
zur AnbotsteIlung (Abs. 3) vorangegangen, so 
dürfen nur jene Auflagen vorgeschrieben wer­
den, die in dieser Aufforderung genannt waren; 
das gleiche gilt hinsichtlich der Vorschreibung 
einer Sicherstellung. 

(5) Importeuren, die die Auflagen,. unter denen 
die Bewilligung erteilt wurde, schuldhaft nicht 
einhalten, sowie Importeuren, die die bewilligte 
Ware innerhalb der festgesetzten Frist schuld­
haft nicht oder nicht zur Gänze einführen, 
können bereits erteilte Bewilligungen entzogen 
werden, wenn ihre Aufrechterhaltung zu volks­
wirtschaftlichen Nachteilen führen würde. Aus 
den gleichen Gründen können Importeure über­
dies zeitweise oder dauernd von, der Durch­
führung von Importgeschäften ausgechlossen 
werden. Außerdem können aus diesen Gründen 
Sicherstellungen ganz oder teilweise vom Fonds 
zu seinen Gunsten (§ 21 Abs. 1) für verfallen 
erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige vom Im­
porteur erbr~chte Namweise, daß 'er die Auf­
lagen ohne sein Verschulden nicht einhalten 
konnte, sowie auf das Ausmaß, in dem öffent­
lime Interessen beeinträchtigt wurden, B~damt 
zu nehmen: 

(6) EiQ- und Ausfuhren der im § 20 genannten 
Waren sind von den Importeuren und Exporteu­
ren binnen zwei Wochen nach dem Grenzüber­
gang der Ware dem Fonds - bei Einfuhren mit 
Angabe des ,inländischen Bestimmungsortes und 
Verwendungszweckes - zu melden. Der Fonds 
ist beremtigt, durch seine ausgewiesenen Organ.e 
die Richtigkeit dieser Meldungen durch Einsicht­
nahme in die in Betracht kommenden Aufzeic~­
nungen überprüfen zu lassen. 

(7) Bewilligungensi~d nicht erforderlim für 
1. die Einfuhr von Waren, . . 
a) deren Verkehr gemäß multilateralen Ver­

einbarungen mit bestimmten Staaten öder 
Staatenorganisationen keinen Beschränkun-
gen unterliegt;· ' 
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b} im kleinen Grenzverkehr, semer Entscheidung das Gutachten einer nach 
c) im Reiseverkehr oder ihrem Wirkungskreis in Betracht kommenden 
cl} im Postverkehr; autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. 
2. die Durchfuhr von Waren durch das Zoll- Ober die Verwendung des Getreides, von dem 

gebiet. der Fonds f,estg,estelk ha't, daß es für die mensch-
(8) Bei den im Abs. 7 Z. 1 1it. b· bis d ge- liche Ernährung ungeeignet ist, und über die 

nannten Waren entfällt die Meldepflicht nach' Verwendung ,der allenfalls aus solchem Getreide 
Abs. 6. hergestellten Erzeugnisse ha'ben die Handels-

§ 23 S' E 'ch d ' § 21 . mühlen Idem Fonds ,einen Nachweis zu ,e. rbringen. 

Ab 1
'· owelt es Zz~rl rredl ung

D 
er hIf~h . Für solches Getreide aus Bundesmitteln gewährte 

s. genannten le e un zur urc u rung... b" . 11 f 11 F d 
d A 1 'ch "ß § 24 Ab 1 d' . Stutzungs etrage SOWIe a ena. s vom on s es usg el es gema s. notwen 19 I b' I . Z m" . d d· , . 
. k d F d' B d -L h f d' erelts ge elstete us usse sm von lesern mIt 
1St, ann er on s unter e aUltna me au le B .-L 'd .. _1- f d D I'ch h d 

l'eh P . b' f" B 'd d' esUlel zuruU\.IZU or ern. . esg elen at er 
amt 1 e reIS esttmmung ur rotgetrei e un F d 11 f 11 hl A l'ch b; .. M h1 d B "ck'eh' d B . : on s a en a s geza te usg el seltrage zu-
r e un unter .. eru SI t!gung er estlm- rückzuerstatten. 
mungen des § 45 dle Kennzeimnung von Mahl-
erzeugnissen anordnen und für die Handels- (5) Verliert Brotgetreide ohne Verschulden des 
mühlen bestimmte Mehl- und Grießtypen und Unternehmers, in dessen Gewahrsame es sidI be­
erforderlimenfalls aueh Ausmahlungssätze für findet, die Eignung fürmenschliehe Genuß-

. solche Typen festsetzen, Hiebei ist festzulegen, zwecke, so sind allenfalls aus Bundesmi,tteln ge­
daß der Fonds Ausnahmen von den allgemein währte Stützungsbeträge nicht zurückzufordern. 
vor~e~mriebenen Typen und Ausmahlungssätzen (6) Zum Ausgleich der Untersehie,de in der 
bewIllIgen kann (Sondervermahlungen), we~n Höhe der Transpörvkosten, ,die durch Liefe­
solche Aus~ahmen zur Ve~sorgung der BevoI- rungen von inländischem Brotgetreide ver­
kerung mIt Mahlerzeugmssen entspredIender schiedener Herkunft an die Mühlen, eiltstehen 
Art notwe?dig und ,mit de? im § 21 Abs. 1 ge- kann diesen vom Fonds ein Transportausgleichs~ 
nannten ZIelen verembar smd. I beitrag bis :zu 10 v. H. des Erzeugerpreises vor-

§ 24. (1) Die aus der Preisfestsetzung für Brot geschrieben und eine Transportkostenvergütung 
und Mehl einerseits und- aus der VersdIiedenheit bis zu 10 v. H. des Erz.eugerpreises gewährt 
der Preise für Roggren und Weizen anderseits werden, 
sich ergebenden Differen7Jbeträge sind in der (7) Die gemäß Abs. 1 und 6 eingehobenen 
Weise auszugleichen, daß bei der Vermahlung Geldmittel sind frür die imA'bs. 1 und 6 ge­
VOll Weizen und Roggen AUiSgleichsbeiträge von nannten ,Zwecke gebunde~. 
den HandelsmühJen an den Fonds zu leisten be- (8) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 23 
ziehungsweise Ausgleichszuschüsse an die Handels- festgesetzten Ausmahlungssätze nicht einhält, ob-
mühTen vom Fonds· zu gewähren sind, deren wohl das zur Vermahlung gelangte Getreide 
Höhe nach Maßgabe der preisrechtlichen Vor-
schriften anläßlich der amtlichen Preisbestim- seiner Mahlfä,higkeit nach bei Einhaltung der 

vorges'chriebenen Mehl- und Grießtypen dlve Er­
mung zuglei4t mit dem Preis für Brotgetreide reichung der vorgeschriebenen Ausmahlungssätze 
und Mehl festzusetzen ist. 

. (2) Bei 'der festsetzung der Ausgleichsbeiträge 
und -zuschüsse nach Abs. 1. ist der Fonds an­
zuhören. 

(3) Bei Sondervermahlungen gemäß § 23 hat 
der Fonds die entsprechenden hnderungen der 
Ausgleichsbeiträge und. -zuschüsse festzusetzen. 

(4) Für Roggen und Weizen, die sich zur Her­
stellung von Mahlerzeugnissen für die mensch­
l'icl1e Ernä,hrung nicht eignen, sind Ausgleichs­
beiträge nicht zu leisten und Ausgleichszuschüsse 
nfcl1t zu gewäIhren. HandeIsmühlen dürfen 
Roggen und Weizen für a:ndere Zwecke als für 
die menscnliche Ernährung nur verwenden, wenn 
der Fonds auf Grund eines von ihnen ein­
gebrachten Antrages festgesteIlt hat, daß' das in 
Betracht kommende Getreide für die menschliche 
Ernährung nicht geei'gnet ist, es sei denn, daß 
die Bestimmung des Getreides für Futterzwecke 
smon in der Meldung gemäß § 27 Abs. 1 an­
.g~bel'l . worden ist. Sofern es sich t.licht um 
geringfügige Mengen handelt, hat der Fonds vor 

zugelassen hätte, kann ihm der Fonds für die 
betreffende Vermahlung einen ·diesen Aus­
mahlungssätzen entsprechenden Betrag z.ur Zah­
lung beziehungsweise Rückzahlung vorschreiben. 

§ 25. Der Fonds kann, wenn es zur Erreichung 
der im § 21 Albs. 1 genannten Ziefe notwendig 
ist, unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 45 anordnen, daß für Vermahlungen in 
einer fremden Mühle (Fremdvermahlungen) und 
für ,den Weiterverkauf von Brotgetrei'de eine 
Bewilligung des Fonds emord'erlich ist. 

§ 26. Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß 
§ 24 Ahs. 1 und (; zu entrichtenden Ausgleichs­
beiträge und Tra:nsportausgleichsbeiträge können, 
soweit es im Einzelfall keine' unbillige Härte 
bedeutet, .verzugszinsen vorgeschrieben werden, 
deren Höhe den Diskontsatz der Oesterreichischen 
Nationalhank um 3 v. H. übersteigt. Ausgleichs­
zuschüsse (§ 24 Aos. 1) und Transportkosten­
vergütungen (§ 24 Abs. 6)~ können gegen fällige 
Ausgleichsbeiträge (§ 24 Abs. 1) und Transport-
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ausgleichsbeitl'äge (§ 24 Albs. 6) aufgerechnet dieser, und bei Mahlerzeugnissen (§ 20 Abs. 2), 
werden. Werden fällige AusgleichszUlSchüsse und Kleie, Futtermehlen und Futterschroten aller Art 
Transportkostenvergütungen dem Berechtigten (§ 20 Ahs; 3) der hehördlich bestimmte Mühlen­
ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig bezahlt abgabepreis. Falls Preise für ,diese Produkte. be­
oder verrechnet, so können, soweit es die wirt- hördlich nicht bestimmt sind sowie für Misch­
schaftliche Lage des Fonds zuläßt, VerzugS'Zinsen futtermittel (§ 20 Abs. 3) gilta1s Inlandspreis die 
in der im ersten SatlZ genannten Hooegewährt DurchschnittsnotieruJ?g an der Börse für land­
werden. • wirtschaftliche Produkte in Wien. Der Fonds 

§ 27. (1) Die Mühlenbetriebe . sind verpflichtet, . ka~n~ür je!1e Fälle, in denen de~ Importaus­
Aufzeichnungen über ihre Handelsvermahlungen, ; gleich 1m EInzelfalle durch Bescheid. festges~tzt 
den Lagerbestand und den Zu- und Abgang an 1 wurde, unter Beda~tna~me .. auf die Bestlm­
Brotgetreide und Mahlerzeugnissen, getrennt m~lngen des ~ 45 fur <he Hohe der von der 
nach Weizen, Roggen und MahleI1Zeugnissen, Differenz .zwischen dem Zollw~~t und dem 
unter AngaJbe der inländischen oder ausländischen ,Inlandspreis abzusetzenden Betr~ge .. der Er­
Herkunft zu führen und dem Fonds monatlich: fahrung entsprechende Durchschmttssatze fest-
diesen A~fzeid:mungen entsprechende Meldungen ' legen. . . 
zu erstatten. Sofern eine Handelsmühle auch (2). SoweIt solche Maßnahmen ~ur Errelchu~g 
Lohnvermahlungen vornimmt, hat sie in sinn- ~er i~ § 21 Abs. 1 genann:en Ziele notwendig 
gemäßer Anwendung. der vorstehenden Be- S1~,d, kann der Fonds ahv:eichend von . den ~e-
stimmungen hierüber getrennte Aufzeichnungen stimmungen des Abs. 1 heI.W~ren ,der Zolltar1~­
zu führen und getrennte Meldungen zu erstatten. Nr. 11.01 "Mehl .. aus Ge~relde un'~ e~. Zolltanf 

. Nr. 11.02-B "Grutze, Gneß; GetreIdekorner, ge-
(2) überdies sind Mühlenbetriebe, die Getreide schält, geschrotet, perlförmig oder gequetscht 

in einer freI?den M~hle im Lohn vermahlen ~ein",chließI,i.ch Flocken)", soweit sie im § 20 auf­
lassen, verpfhchtet, dIes vorher dem Fond~ be- gezählt sind, jedenfalls einen Importausgl.eich bis 
kanntzugeben. Solche Vermahlungen unterhegen zu 38 v. H. des Zoillwertes, minJdestens S 170·­
auch den Aufzeichnungs- und Meldevorschriften für 100 kg, f,estsetzen. 
des Abs. 1. {3) Erfolgt eine Einfuhr mit Bewilligung· des 

(3) Der Fonds ordnet unter Bedachtnahme auf Fonds (§ 22 Abs. 3), so tritt an Stelle d~ Zoll­
die Bestimmungen des § 45 an, in welcher Form wertes (Ahs. 1) derSchiUing-Grenzpreis, von 
die· Meldungen gemäß Acbs. 1 und 2 zu erstatten dem der Fonds bei Ertei1unißdieser B'ewiIligung 
sind. ausgegangen ist. 

(4) Der Fonds ist berechtigt, durch seine ent- (4) Bei den im § 20 genann~en Wal"en, deren 
sprechend ausgewiesenen' Organe die Richtigkeit Verkehr gemäß multJilateralen Vereinbarungen 
der gemäß Abs. 1 bis 3 Zu erstattenden Mel- mit bestimmten Staaten oder Staatenorganisatio­
dungen und die tatsächlichen Nettoverkaufserlöse nen lreinenBeschränkungen unteriliegt, ist ---so­
für Mahlerzeugnisse durch Einsichtnahme in die fern ein Nachweis im Sinne ,des Zolltar-ifgesetzes 
in Betracht kommenden Aufrzeiclmungen rzu 1958, daß ein Ausgleichsbetrag vorgeschrieben 
überprüfen. Desgleichen ist der Fonds berechtigt, oder von der Entrichtung eines solchen abgesehen 
durch seine Organe in den einschlägigen Be- wurde, nicht erbracht wird - ein Importaus­
trieben während der üblichen Geschäftszeit gleich in der Höhe des Betrages zu erheben, der 
Prohen der im § 20 genannten Waren zu ent- für eine gleiche Ware, auf welche die genannten 
nehmen. 'Vereinbarungen nicht anwendbar sind, an Zoll • § 28. (1) Wenn die Zollwerte (Wertzollgesetz zu entrichten wäre. Die Festsetzung dieses Im-
1955, BGBI. Nr. 60) eingeführter, im § 20 ge- portausgleiches erfolgt ,durch die Zollämt,er bei, 
nannter Waren niedriger !Sind als die Inlands- der Zoltabfercigung zum freien Verkehr. 
preise gleichartiger oder ähnlicher gleichwertiger (5) Für ,den gemäß Abs. 4 festgesetzten Import­
inländischer Waren, hat der Importeur einen ausgleich gelten ,die Bestimmungen der §§ 15 
Importausgleicl1 zu entrichten. Die Höhe des Abs. 8, 16 un'd 17 Abs. 1 sinngemäß. 
Importausgleiches ergjbt sich aus der Differenz (6) Auf· den Importausgleich gemäß Abs. 1 
zwischen dem Zollwert und dem Inlandspreis, und 2 finden die' Bescimmungen ,der §§ 15 Abs. 3 
vermindert um die inländischen Lieferungs- und bis 6 und 8 sowie 16 bis 19, und zwar. § 19 auch 
Veräußerungskostensowie die Hand'elsspanne, auf ,den Importausgteich gemäß Abs. 4, sinn­
soweit sie im gegenübergestellten Inlandspreis gemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß der 
enthalten sind, und überdies vermindert um die Importa,uslgleich; soweit er beim Import . von 
Ausgleichsteuer. Als Inlandspreis gilt hei' Brot- Brotgetreide und Mahlerzeugnisseneingehoben 
getreide (§20 Abs. 1). der behördlich bestimmte, wird- so:weit erforderlich - Zur Stabilisierung 
Erzeugerpreis, >bei: Futtergetreide (§ 20 Abs., 3) 'der Getreide-, Mehl- und B'fotpreise, soweit er 
der behördlich bestimmte Erzeugerpreis oder, beim Import von Futtermitteln eingehoben 
sQfern nicht der Erzeugerpreis,sonder:n der wird - soweit erforderliCh - Zur Sicherung 'der 
Importabga1bepreis behöl1dlich bestimmt .ist, inländischen Futtermittelproduktlion und des 
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Absatzes von Tieren un.d tieri'schen Erzeugniss~n, 
zum. Transportausglleich für Futtermittel sowie 
für Maßnahmen zur Festigung des Bengbauern­
turns zu verwenden ist. 

(4) Verfügungen auf Grund der gemäß Abs. 1 
Lit. a und b sowie nach Abs. 2· Ht. aerlassenen 
Verordnungen sind vom Bundesministerium für 
Land- un.d Forstwirtschaft zu treffen. Durch Ver­
ordnung kann jedoch bestimmt werden, daß 

§ 29. (1) Das Bundesmini's:terium für Land- und. diese V,erfügungen vom Fonds im Namen und 
Forstwirtschaft kann durch Verordnung den Auftrage des Bundesministeriums für Land- und 
MühlenbetrieheI). Verpflichtungen auferleg,en zur Forstwirtschaft zu treff'en sind. Desgleichen kann 

a) Lager- und Vorratshaltung von lag.erfähi- durch Verordnung des Bundesministeriums für 
gern Brotgetl'eide in betriebseigenen Lager- Land- und Forstwirtschaft bestimmt werden, daß' 
räumen in einem uber den normalen Ge- die in den Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Meldungen 
schäftsbetrieb hinausgehenden Umfang an den Fonds zu erstatten sind und daß die 
gegen Ent'Schadigung im han'delsüblichen. B'erecht,igung zur Eins'ichtnahme gemäß Abs. 1 
Ausmaß, bis 3 Fondsorganen zusteht. Der Geltungsbereich 

b) Abnahme von inlän'dischemBrotgetrteide solcher Verordnungen muß sich auf das ganze 
handelsüblicher Qualrtät in einem nach d,er Bundesgebiet erstrecken. 
Gesamtvorratslage bes,timmt,en Ausmaß (5) Vor Erlassung von Veror:dnungen gemäß 
und unter Berücksichtigung ,der Jahresver- Abs. 1 bis 4 ist 'dem Fonds Gelegenheit zur Stel­
mahlungsmenge und der Qualitäts,erfor,der- lungnahme zu geben. 
nisse des einzelnen Betriebes, § 30. (1) Um eine ausreichende und gleich-

e) Abgabe hestimmter MaMerzeugnisse gegen mäßige Versorgung mit den im § 20 Abs. 3 ge­
Bedarfsnachweise, soweit ·dies zur Sicherung nannten Futtermitteln für das gesamte Bundes­
der zweckbestimmten Verwen'dung der gebiet während des 'ganzen Jahres zu gewähr­
Fondsmrttel und auf Grund des Bundes- leisten, können für diese unter Bedachtnahme 
finarrzgesetzes gewährter Stützungsmittel auf die Bestimmungen des § 22 Abs. 4 durch 
erforderlich ist. Verordnung des Bundesministeriums für Land-

und Forstwirtschaft die einschlägigen Import­
. (2) Das Bundesministerium für Land- und und Großhandelsbetriebe und die landwirtschaft-

Forstwirtschaft kann weiter ·durch Verordnung lichen Genossenschaften verpflichtet werden 
a)die einschlägigen Import- und Großhandels- a) zur Lag,er- und Vorratshaltung in 'einem 

betriebe und die landwirtschaftlichen Ge- über den normalen Geschäftsbetrieb hinaus-
noss-ensch~ften ohne Mühlenbetrieb zu g.ehen:den Umfang gegen Entschädigung in 
Maßnahmen gemäß Abs. 1 l1.t. a und e ver- handelsublichem Ausmaß und unter Be-
pflicht'en, dachtnahme auf die Lagerkapazität und die 

b) die einsehläg~gen Import-und Großhandels- finanzielle Leistungsfähigkeit des verpflich-
betriebe, die landwirts-chaftlich·en Genossen- teten Betriebes, 
schaften und die Getreideaufkäufer zur b) zur Kennzeichnung der allfälligen auslän-
Führung von Aufzeichnungen über Ihre di-schen Herkunft, 
Lager- und Vorratshaltung undrihre Um- c) zur Führung bestimmte'r Aufzeichnungen 
sätze hins,ichtlich der im § 20 genannten über ihr,e Lager- und Vorratshaltung und 
Waren, zur Erstattung von MeiLdungen, die ihr-e Umsätz,e sowie zur Erstattung von 
dies-en A.ufzeichnungen entspr,echen, sowie Meldungen über die genannten Vorgänge 
zur Gewährung der Einsichtnahme in 'diese und 
Aufzeichnungen und ,in die sonstigen Un- d) zur Gewähr~ng der Einsichtnahme in die 
terlagen über die Lager- und Vorratshal- nach 1it. e vorgeschriebenen Auf2':eichnun~ 
tung und über di,e Umsätze verpflichten, gen und -som;tig,e~ Unterlagen. über die 

c) die einschlägigen Großhandelsbetriebe ver- L'ager- und Voorratshaltung sowie dve Um-
pflichten, ausländisches Brotgetreide nur an sätze, wenn Grund zu der Annahme g,ege-
HandelsmühIen oder an Getre]degroßhan- ben ist, daß Meldungen nach Iit. c unrichtig 
delshetriebe zu liefern und erstattet worden sind. 

d) die Getreideaufkäufer verpflichten, inlän- (2) Die Bestimmung-en des Abs. 1 1it. b his d 
disches Brotgetreide nur an Getreidegroß- gelten auch für :die einschlägigen Bea-tbe:itungs­
handelsbetriebe oder an Handelsmühlen und Veratheitungsbet-rlebe und für dEe Landes-
weiterzuliefern. produktenhändler . 

(3) Die -Bestimmungen des Ahs,. 1 lit. c und . (3) Für die in den A'bs. 1 und 2 vOl'lgesehenen 
- soweit es zur Sicherung .der gemäß diesen Maßnahmen finden die Besoimmungen des § 29 
ß.estimmungen getroffenen Reg-ellungen notwen- A<bs. 4 und 5 sinngemäß Anwendung. 
dig ist - die Bestimmungen des Abs. 2 lit. b § 31. (1) Mahlerzeugnisse, die aus Getreide her­
gdten auch für alle. sonstigen gewerbsmäßig gestellt werden, für das aus Burrdesmitteln 
MahlerzeugniSlS:e abgebend~n TIn-cl verarbeitenden Sditzungsbeträge gewährt werden oder für -das 
Be~riebe. '. deli' Fonds Ausgleichszuschüsse gegeben" oder Aus-
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gleichsbeiträge (§ 24 Abs. 1) zu fordern hat, dür- zugeführten, im Abs. 1 genannten Tiere 
fen nur für Zwecke der menschlich,en Ernährung in frischem, gefrorenem, gesalzenem und 
abgegeben oder verwendet werden. gepökeltem Zustand, einschl.ießIich der In-

(2) Der Fonds hat Unternehmern, die Mahl- ner,elen; 
erzeu.gnisse entgegen den Bestimmungen des b) Fleischwaren, das sind Wurst- und Selch-
Abs. 1 ,oder ohne Bedarfsnachweis (§ 29 Abs. 1 waren, sowie Fleis'ch in luftdicht ahgeschlos-
Et. c) weitergeben 'oder verwenden, den Rück- senen Behältnissen und sonstige Erzeug-
ersatz der hiefür aus Bundesmitteln gewährten nisse, sofern diese Waren ganz oder teil-
Stützungsbeträ,ge dur,ch Bes,cheid aufzutragen. weise aus Fleisch hergestellt sind; 
Desgleichen jst der Fonds berechtigt, in den oben c) tierische Fette, das sind Rindertalg (auch 
genannten Fällen bei Roggenmehl den gewähr- geschmolzen), Schweinespeck, Schweindilz, 
ten Vermahlungszus,chuß durch, Bescheid rück- Schweineschmalz und Darmfette. 

zufordern und bei Weizenbrotmehl den Betra'g, § 34. (1) Zum Schutz,e derinländisd1,en Vieh-
der auf Grundlage einer ,dieser Mehlmenge ent- wirtschaft, zur Stabilisierung der Preise für 
spred1enden Roggenvermahlung zu errechnen ist, Schlachttiere und tierische Produkte sowie zur 
mit Bescheid' zur Zahlung vorzus,mreiben. Der Gewährleistung einer ausreimenden Versorgung 
Fonds hat ferner den Rückersatz von Stützungs- mit den im § 33 genannten Waren wird der 
und Fondsmitteln vorzuschreiben, deren Zahlung "Viehverkehrsfonds" errichtet. 
durch eine im § 69 Abs. 1 I.it. ,a des AVG. 1950, (2) Der "Viehverkehrsfonds" (in den folgenden 
BGBl. Nr. 172, genannte Handlung erwirkt wor- Bestimmungen des Unterabsch,nittes C als 
den ist. "Fonds" bezeichnet) ist eine juristische Person, 

(3) Können Mahlerzeugnisse infoIge eines hat seinen Sitz in Wien und ist berechtigt, das 
schuldhaften Verhaltens ni,cht bestimmungs- Bilndeswappen zu führen. Der Wirkungsbereich 
gemäß der menschlichen Ernährung zugeführt des Fonds erstreckt sim auf das gesamte Bundes­
werden, so sind die Bestimmu.ngen des Abs. 2 gebiet. Der Fonds wird durch eine Verwaltungs­
sinngemäß anzuwenden. kommission (in ,den Bestimmungen des Unter-

(4) Für die Beurteilung der Frage, ob Mahl- absm,nittes D als "Kommission" bezeichnet) ver­
erzeugnisse für die mensch,liche Ernährung nicht waltet. 
geeignet s,ind, hat der Fonds, sofern es sich ni,cht 

(3) Die Mittel des Fonds werden gebildet 
um geringfügige Mengen handelt, das Gutachten a) aus den ihm nach Maßgabe der Bestimmun-
einer nach ihrem Wirkungskreis ,in Betracht kom- gen dieses Unterabschnittes zufließenden 
menden autorisierten Untersuchungsanstalt ein-

Beträgen, 
zuholen. Ober die Verwendung solcher für die 

b) aus sonstoigen Einnahmen. 
menschliche Ernährung nicht geeigneter Mahl-
erzeugnIsse ist dem Fonds ein N ach,weis zu er- § 35. (1) Das Bundesministerium für Land- und 
bringen. Forstwirts,chaft hat auf Vorschlag des Fonds je-

§ 32. (1) Landwirtschaftlich,en Erzeugern kön- weils bis zum 31. Dezember für die ersten vier 
nen für das für den Eigenbedarf und für die Monate des folgenden Jahres und bis zum 
menschliche Ernährung in eigener Mühle oder im 30. April für den Rest des Jahres unter Bedacht­
Lohn vermahlene Brotgetreide eigener Erzeugung nahme auf die inländische Produktion für die im 
Mahlprämien gewährt werden. Die Höhe der § 33 genannten Waren Ein- und Ausfuhrpläne 
Mahlprämien bestimmt sich na,ch der jeweils aus' (Mengen der ein- und auszuführenden Waren, 
Bundesmitteln ,gewährten Brotgetreidepreis- allenfaUsauch Zeitpunkt der EiIl'- und Ausfuhr, 
stützung. Herkunft und Qualität) festzulegen. 

(2) Die näheren Regelungen über die Mahl- (2) Der Fonds hat die festgelegten ,Ein- und 
prämien werden durch Verordnung des Bundes- Ausfuhrpläne bei Vollziehung seiner Aufgaben 
ministeriums für Land- und Forstwil'tsch'aft im gemäß Abs. 3 grundsätzlich zu beachten. Die Ein­
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des 
Finan.zen bestimmt. Fonds nur abgeändert werden, wenn die Stabili-

C. Viehwirtschaft. 

§ 33. (1) Schlachttiere im Sinne dieses' Unter­
abschnittes sind zur Schlachtung bestimmte Rin­
der, Kälber, Schweine und Pferde. 

(2) Tierisch,e Produkte im Sinne dieses Unter­
abschnittes sind 

a) FIeis,ch, das sind alle für den Genuß als 
menschliches Nahrungsmittel verwendbaren 
und bestimmten Teile der der Schlachtung 

558 der Beilagen 

tät der Preise der im § 33 ,genannten Waren oder 
die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderun.g 
der in den Plänen vorgesehenen Mengen oder 
eine zeitLiche Verschiebung der Ein- oder Aus­
fuhren erforderlich machen. 

(3) Einfuhren der im § 33 genannten W'aren 
bedürfen der Bewilligung des Fonds. Soweit es 
die Stabilität der Preise der im § 33 genannten 
W' aren und die Bedarfslage erfordern, hat der 
Fonds die entsprechenden Einfuhren zu veran­
lassen. Zu diesem Zwecke hat er zu Anbotstellun-

3 
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gen für die in Aussicht genommenen 'Einfuhren iagen ohne sein Verschulden nicht einhalten. 
durch öffentliche Bekanntm:lchung aufzuf.ordern. konnte, sowie auf das Ausmaß, in dem öffent­
Der Fonds hat den preiswertesten Einfuhrantrag liche Interessen beeinträchtigt wurden, Bedacht 
zu bewilligen. Der Fonds kann, wenn sich die zu nehmen. 
öffentlich-e Aufforderung zur AnbotsteIlung für (6) Sind nad1 den Vorschriften über den Wa­
die österreichische Volkswirtsduft nachteilig aus- renverkehr mit dem Ausland für die Ausfuhr im 
wirken würde, von der öffentlichen Aufforde- § 33 genannter Waren Bewilligungen notwendig, 
rung Abstland nehmen und einen den jeweiligen so haben die zur Erteilung dieser Bewilligungen 
wirtsch'aftli.chen Notwendigkeiten entsprechenden zuständigen Behörden die Ausfuhrpläne gemäß 
Bewilligungsvorgang bes-chließen. Die Bewilligung Abs. 1 sowie sonstige vom Fonds hinsichtlich der 
des Fonds bildet die Voraussetzung für die Er- A,usfu'hr solc.her War-en ,erstattete Vor'Slchlägc 
teilung der nach den devisenrechtlichenVor- grundsätzlich zu beachten. 
schriften und der nach den Vorsch,riften über den (7) Ein- und Ausfuhren der im § 33 genannten 
Warenverkehr mit dem Ausland erforderlichen Waren sind von den Importeuren und Expor­
Bewilligungen. Bei Beurteilung der Preiswertig-I teuren binnen zwei Wochen nach dem Grenz­
keit der Einfuhranträge hat der Fonds auch auf übergang der Ware - bei Einfuhren mit An­
die allgemeinen volkswirtschaftlichen Interessen gabe des inländischen Bestimmungsortes und Ver­
(wie zum Beispiel die Bedürfnisse der Handels- wendungszweckes - dem Fonds zu melden. Der 
und Devisenpolitik, die allgemeine Marktlage, die Fonds .ist berechtigt, d~Jrch. se!ne .ent~prechend 
Marktbedürfnisse und die handelsüblichen Ge- ausgewiesenen Organe dIe Richtigkeit dieser MeJ­
pflogenheiten) Bedacht zu nehmen. dungen durch Einsichtnahme in die in Betracht 

kommenden Aufzeichnungen überprüfen zu 
lassen. (4) Soweit es zur Erreichung der im § 34 Abs. 1 

genannten Ziele notwendig ist, kann die Bewilli­
gung gemäß Abs. 3 mit Auflagen hinsichtlich der 
Herkunft und der Qualität, des Zeitpunktes der 
Einfuhr und der Lagerung verbunden werden; 
für Schweineschmalz und - soweit diese Waren 
für Zwecke der Schmalzerzeugung importiert 
werden. - _ auch für Schweinespeck und Schweine­
filz sind auch Auflagen hinsichtlich der Verwen­
dung und der Verteilung zulässig. Ferner kann 
der Fonds bei überwiegend für Zwecke der 
Fleisch- und Fettwarenerzeugung bestimmten 
Einfuhr·en die Erteilung der ß,ewiHigung davon 
abhängig machen, daß ein Vorvertrag mit einem 
einschlägigen Verarbeitungs betrieb oder einer 
Marktagentur beigebracht wird. Weiter kann die 
Leistung von Sicherstellungen für die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Auflagen angeordnet wer­
den. Ist der Einfuhrbewilligung eine öffentliche 
Aufforderung zur AnbotsteIlung (Abs. 3) vor­
angegangen, so dürfen nur rene Auflagen vor­
geschrieben werden, die in dieser Aufforderung 
genannt waren; das gleiche gilt hinsichtlich der 
Vorschreibung einer Sicherstellung. 

(5) Importeuren, die die Auflagen, unter denen 
die Bewilligung erteilt wurde, schuldhaft nicht 
einhalten, sowie Importeuren, die die bewilligte 
Ware innerhalb der festgesetzten Frist schuld­
haft nicht oder nicht zur Gänze einführen, kön­
nen bereits erteilte Bewilligungen entzogen wer­
den, wenn ihre Aufrechterhaltung zu volkswirt­
sd1aftlichen Nachteilen führen würde. Aus den 
gleichen Gründen können Importeure überdies 
zeitweise oder dauernd von der Durchführung 
von Importgeschäften ausgeschlossen werden. 
Außerdem können aus diesen Gründen Sicher­
stellungen ganz oder teilweise vom Fonds zu 
seinen Gunsten (§ 3.4 Abs. 1) für verfallen er­
klärt werden. Hiebei ist auf allfällige vom Im­
porteur erbrachte Nachweise, daß er die Auf-

(8) Bewilligungen des Fonds sind nicht erfor­
derlich für 

1. die Einfuhr von Waren, 
a) deren Verkehr gemäß m~ltilateralen Ver­

einbarungen mit bestimmten Staaten oder 
Staatenorganisationen keinen Beschränkun­
gen unterliegt, 

b) im kleinen Grenzverkehr, 
c) im Reiseverkehr oder 
d) im Postverkehr; . 
2. die Durchfuhr von .Waren durch das Zo11-

-gebiet. 
(9) Bei den im Abs. 8 Z. 1 lit. b bis d ge­

nannten Waren entfällt die Meldepflicht nach 
Abs.7; 

§ 36. (1) Wenn die Zollwerte (Wertzollgesetz 
1955, BGBl. Nr. 60) eingeführter, im § 33 ge­
nail1'fiitler Wanem nied"iger 'Sind aIs ·di'e Inlandspr,eise 
gleichartiger oder ähnlicher gleichwertiger in­
ländischer Waren, hat der Importeur einen Im­
portausgleich zu entrichten. Die Höhe des Im­
portausgleiches ergibt sich aus der Differenz 
zwischen ,dem Zollwert und dem vom Fonds 
unter Bedachtnahme auf die Markterfahrungen 
und die Aufrechterhaltung einer ausreichend·en 
Inlandsproduktion von Schlachttieren ermittelten 
Vergleichswert. ' 

(2) Soweit solche Maßnahmen zur Erreichung 
der im § 34 Abs: 1 genannten Ziele notwendig 
sind, kann der Fonds abweichend von den Be­
stimmungen des Abs. 1 bei nachstehenden Waren, 
soweit sie im § 33 aufgezählt sind, jedenfalls 
einen Importausgleich bis zur folgenden Höhe 
festsetzen: 
1. Zolltarif Nr. 02.01 

B 2 - Innereien und 
anderer genießbarer 
Schlachtanfall .,. . . . .. 24 v: H. des Zollwert·es 
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2. ex Zol1tarif Nr. 02.06 
Fleisch, Innereien und 
anderer genießbar.er 
Schlachtanfall aller Art 
(ausg,enommen Geflü-
gellebern), geräuchert 34 v. H. des Zollwertes ' 

mindestens S 400'- für 100 kg 
3. Zolltarif Nr. 16.01 
,Wurst und Wurst-

waren, aus Fleisch, In­
nereien oder anderem 
Schlachtanfall oder aus 
Tierblut: 
A - Salami, Salamini, 

Mortadella, Blasen­
schinken, 6ssoco110, 
Lachssdlinken, 
Schinkenrouladen, 
Mosaikwürste, Ge­
flügelleberwürste 
und Trüff.elleber-
würste .......... 40 v. H. des Zollwertes 

B - andere .......... 33 v. H. des Zollwertes 
4. Zolltarif Nr. 16.02 

Ande're Zubereitungen 
und Konserven aus 
Fleisch, Innereien oder 
anderem Schlachtanfall 35 v. H. des Zollwertes 

mindestens S 470'- für 100 kg 

(3) Innerhalb der Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 kann der Fonds den Importausgleich mit 
einem Bauschbetrag oder Bauschsatz festsetzen. 

(4) Bei den im § 33 genannten Waren, deren 
Verkehr gemäß multilateralen Vereinbarungen 
mit bestimmten Staaten oder Staatenorganisa­
tionen keinen Beschränkungen unterliegt, ist 
- sofern ein Nachweis im Sinne des Zolltarif­
gesetzes 1958, daß ein Ausgleichsbetrag vor­
ge'Schrireben oder von der Ent'richttung ,eines 
solchen abgesehen wurde, nicht erbracht wird -
ein Importausgleich in der Höhe des Betrages 
zu erheben, der für eine gleiche Ware, auf welche 
die genannten Vereinbal'ungen nicht anwendbar 
sind, an Zoll zu entrichten wäre. Die Festsetzung 
dieses Importausgleiches erfolgt durch die Zoll­
ämter bei der Zollabfertigung zum freien Ver­
kehr. 

(~) Für den gemäß Abi>. 4 festgesetzten Import­
ausgleich gelten die Bestimmungen der §§ 15 
Abs. 8, 16 und 17 Abs. 1 sinngemäß. 

(6) Auf den Importausgleich gemäß Abs. 1 
bis 3 finden die Bestimmungen der §§ 15 Abs. 3 
bis 6 und 8 sowie 16 bis 19, und zwar § 19 auch 
auf den Importausgleich gemäß Abs. 4, sinn­
gemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß der 
Importausgleich - soweit erforderlich - für 
die im. § 34 Abs. 1 genannten Zwecke zu ver­
wenden ist. 

§ 37. (1) Der Fonds kann vertragliche Verein­
barungen mit zu einschlägigen Geschäften be-

lugten Unternehmungen des Inhaltes treffen" daß 
sie im § 33 'genannte Waren aufkaufen, einer 
bestimmten Verwendung zuführen oder lagern, 
wenn eine solche Maßnahme zur Erreichung der 
im § 34 Abs. 1 genannten Ziele notwendig ist. 

(2) Die Kosten der Maßnahmen gemäß Abs. 1 
sind aus den Mitteln des Fonds zu decken. 

§ 38. (1) Soweit es zur Erreichung der im § 34 
Abs. 1 genannten Ziele zweckmäßig ist, kann das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
durch Verordnung bestimmen, daß aus Betrieben, 
in denen mehr als 100 über 12 Wochen alte 
Schweine gehalten werden, Schlachtschweine, 
Fleisch, Fleischwaren oder tierische Fette nicht zu 
den Zeiten auf den. Markt gebracht werden dür­
f.en, zu denen die Hauptmasse 'der in den kleinen 
und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben 
produzierten Schweine angeliefert wird. Die in 
Betracht kommenden Zeiträume sind in der Ver-' 
ordnung kalendermäßig zu bestimmen. 

(2) Schweinehaltern, die der gemäß Abs. 1 er­
lassenen Verordnung zuwiderhanddn, kann 
- abgesehen von etwaigen Straffolgen - vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft allgemein durch Verordnung oder im 
Einzelfalle mit Bescheid die Haltung von 
Schweinen ganz oder teilweise verboten werden. 

(3) Jedermann ist verpflichtet, den mit der 
Durchführung der Abs. 1 und 2 und der auf 
i,hrer Grundlage erlassenen Verordnung befaßten 
Stellen und deren Organen auf Verlangen die 
zur Ermittlung des Umfanges seiner Schweine­
haltung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß 
zu machen. 

(4) Die mit der Durchführung der Bestimmun­
gen der Abs. 1 und 2 und der auf ihrer Grund­
lage erlassenen Verordnung befaßten Stellen sind 
berechtigt, die Richtigkeit der gemäß Abs. 3 zu 
erstattenden Nachweise, Auskünfte und Angaben 
sowie die Ausführung der getroffenen Maß­
nahmen durm Einsichtnahme in die in Betracht 
kommenden Aufzeichnungen zu überprüfen. 

(5) Den Erhebungsorganen ist auf Verlangen 
die Besichtigung der Schweineställe und sonstigen 
örtlichkeiten zu gestatten, in denen Schweine 
gehalten werden oder .gehalten werden können. 

(6) Gesetzliche Bestimmungen auf dem Gebiete 
der Veterinärpolizei, die den Personenv·erkehr 
beschränken, gelten auch für die auf Grund der 
Abs. 4 und 5 einschreitenden Organe. Fachlich 
begründete Vorbeugungsmaßnahmen zur Ver­
hinderung einer Seuchenverschleppung Illüssen 
von diesen Organen beachtet werden. 

§ 39. (1) Landwirtschaftliche Betriebe, die 
Zuckerrüben eigener Erzeugung an Zucker­
fabriksunternehmungen liefern, und landwirt­
schaftliche Brennereien können durch Verordnung 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­
schaft verpflichtet werden, aus inländismen Berg-
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bauernbetrieben stammende Rinder zur Mästung 
(Eigenmast oder Lohnmast) einzustellen. An 
Stelle der Einstellung kann vom Bundesministe­
rium für Land- und Forstwirtschaft ilü Fällen, in 
denen die Einstellung mit wirtschaftlich nicht 
zumutbaren Erschwernissen verbunden wäre,. die 
Entrichtung eines Ausgleichsbetrages von höch­
stens 500 S für jedes Rind, das einzustelleri 
wäre, vorgeschrieben werden. Ebenso können 
vom Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft allgemein durch Verordnung oder im 
Einzelfalle mit Bescheid Ausnahmen von der 
Einstellverpflichtung gewährt werden, wenn 
solche Ausnahmen mit den Zielen dieses Bundes­
gesetzes vereinbar sind. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 richtet sich 
nach dem· Bestand an Rindern im Bergbauern­
gebiet, die sich zur Mästung eignen; sie beträgt 
jedoch höchstens in jedem Betriebsjahr (1. Sep­
tember bis 31. August) ein Rind 

a) bei Rübenbaubetrieben·für je volle 400 q in 
diesem Zeitraum tatsächlich gelieferter 
Rüben und 

b) bei landwirtschaftlichen Brennereien für je 
10 hl in diesem Zeitraum erzeugter Alko­
holmenge. 

(3) Die eingestellten Tiere dürfen von den ein-­
stellpflichtigen Betrieben nur zu Schlachtzwecken 
abgegeben werden. 

(4) Die Ausgleichsbeträge gemäß Abs. 1 fließen 
dem Fonds zu und sind von dies,em für die im 

. § 34 Abs. 1 genannten Zwecke zu verwenden. 

D. Organisation der Fonds. 

§' 40. (1) Die Kommission des Milchwirtschafts­
fonds und die Kommission des Getreideaus­
gleichsfonds bestehen aus je 27 Mitgliedern, die 
Kommission des Viehverkehrsfonds besteht aus 
neun Mitgliedern. 

(2) Kommissionsmitglied kann nur sein, wer 
zum Nationalrat wählbar ist. 

(3) Von den Kommissionsmitgliedern sind 
namhaft zu machen: 

a) je neun beziehungsweise drei Mitglieder, 
darunter die Obmänner der Kommissio­
nen, durch die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs, 

b) je neun beziehungsweise drei Mitgieder, 
darunter je ein Obmannstellvertreter, 
durch die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und 

c) je neun be'".liehungsweise drei Mitglieder, 
darunter je ein Obmannstellvertreter, 
durch den österreichischen Arbeiterkam­
mertag. 

(4) Ist die Namhaftmachung von neuen Kom­
missionsmitgliedern erforderlich, so hat das Bun­
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 

die gemäß Abs. 3 in Betracht kommenden Stel­
len schriftlich zur Namhaftmachung aufzufor­
dern. Bei den dieser Aufforderung gemäß nam­
haft gemachten Personen hat das Bundesministe­
rium für Land- und Forstwirtschaft zu prüfen, 
ob sie dem Erfordernis des Abs. 2 entsprechen. 
Ist dies der Fall, so hat es die namhaft gemach­
ten Personen unverzüglich auf die gesetzmäßige 
und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten anzu­
geloben. Mit ihrer Angelobung erlangen diese 
Personen die Stellung, für die sie namhaft ge­
macht worden sind. Kommt das Bundesministe­
rium für Land- und Forstwirtschaft jedoch zu 
der Auffassung, daß die Wählbarkeit einer nam­
haft gemachten Person nicht gegeben ist, so hat 
es die Angelobung mit Bescheid abzulehnen. Im 
V erfah~en ist jene Stelle Partei, die diese Person 
namhaft gemacht hat. 

(5) Wird einer Aufforderung zur Namhaft­
machung .gemäß Abs. 4 innerhalb von vier Wo­
chen nicht entsprochen, so hat das .Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft die er­
forderlichen Kommissionsmitglieder zu bestellen. 

(6) Für die Mitglieder der Kommissionen wer­
den in der gleichen Weise Ersatzmänner bestellt, 
die im Verhinderungsfalle einzutreten haben. Im 
Falle der Verhinderung eines Obmannes ode'r· 
Obmannstellvertreters hat der für ihn bestellte 
Ersatzmann jedoch nur die Befugnisse eines ein­
fachen Mitgliedes. 

(7) Die Mitgliedschaft zu einer Kommission er­
lischt, 

a) wenn jene Stelle, die das Mitglied namhaft 
gemacht hat, die Namhaftmachung wider­
ruft; 

b) wenn die Wählbarkeit zum Nationalrat 
verlorengeht; 

c) im Falle des Verzichts. 
Im Streitfall, ob die Mitgliedschaft erloschen 

ist, hat das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft auf Antrag der Stelle, die das 
Mitglied namhaft gemacht hat, oder des Mit­
gliedes selbst zu ~ntscheiden. 

§ 41. (1) Die Obmänner und die Obmannstell­
vertreter haben Anspruch auf eine' angemessene 
Entschädigung. Ihre Höhe wird im Einzelfall 
vom Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft fe~tgesetzt. 

(2) Das Amt der übrigen Mitglieder und der 
Ersatzmänner ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Die 
Reise- und Aufenthaltsgebühren sowie allfällige 
Sitzungsgelder der Angehörigen der Kommissio­
nen werden durch die Geschäftsordnung festge­
setzt. Das Sitzungsgeld da:rf nicht höher sein als 
die doppelte Aufenthaltsgebühr für einen Tag. 

. (3) Die Fonds sind berechtigt, je einen Ge­
schäftsführer und sonstige Angestellte inder er­
forderlichen Anzahl durch Dienstvertrag zu be­
stellen. Auf die Fonds finden die Bestimmungen 
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des Betriebsrätegesetzes, BGBl. Nr. 97/1947, An- wenn ein Drittel der Mitglieder des geschäfts-
wendung. führenden Ausschusses dies verlangt. 

(4) Bei der Durchführung der in den Unter- (3) Im übrigen wird die Tätigk~it der Kom-
abschnitten Abis C vorgesehenen Prüfungen missionen und der geschäftsführenden Ausschüsse 
können sich die Fonds eines Wirtschaftsprüfers durch eine Geschäftsordnung geregelt, die von 
bedienen. der in Betracht kommenden Kommission be-

§ 42. Die Fonds werden nach außen vom Ob- schlossen wird und die der Genehmigung des 
mann oder in dessen Vertretung von einem Ob- Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­
mannstellvertreter vertreten. Die Vertretungs- schaft bedarf. 
befugnis kommt beim Getreideausgleichsfonds § 45. (1) Die Fonds haben allgemein verbind­
und beim Viehverkehrsfonds zunächst dem durch liche Anordnungen mit Ausnahme jener, die 
die Bundeskammer der gewerblichen Wi~tschaft auschließlich an untergeordnete Organe ergehen, 
namhaft gemachten Obmannstellvertreter und in von ihnen herauszugebenden Verlautbarungs­
bei dessen Verhinderung dem durch den Oster- blättern kundzumachen. 
reichischen Arbeiterkammertag namhaft gemach- (2) Die Anordnungen gemäß Abs. 1 treten am 
ten Obmannstellvertreter zu. Beim Milchwirt- dritten Tage nach ihrer Kundmachung in Wirk-
schaftsfonds reiht der vom Osterreichischen Ar- samkeit, sofern nicht in der Anordnung ein 
beiterkammertag namhaft gemachte Obmann- anderer Wirksamkeitsbeginn festgesetzt ist. 
stellvertreter vor dem von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft 'namhaft gemachten § 46. (1) Der Aufwand der Fonds einschließlich 
Obmannstellvertreter. Zur rechtsverbindlichen der' Kosten der Staatsaufsicht wird durch VerwaI­
Zeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich, tungskostenbeiträge gedeckt,' die 
die vom Obmann oder einem Obmannstellver- a) beim Milchwirtschaftsfonds die Bearbei-
treter und dem Geschäftsführer oder einem son- tungs- und Verarbeitungsbetriebe, ihre 
stigen Angestellten, ,der hiezu vom Obmann mit wirtschaftlichen Zusammenschlüsse und die 
Zustimmung der Kommission bevollmächtigt Importbetriebe nach den Umsätzen zu lei-
wird, gegeben werden können. Wer im übrigen sten haben, die sie in Milch oder Erzeug-
zur Fertigung von schriftlichen Ausfertigungen nissen aus Milch erzielen und die 0'4 v. H. 
befugt ist, bestimmt die Kommission. dieser Umsätze nicht übersteigen dürf.en; 

§ 43. (1) Die Kommissionen des Milchwirt- b) beim Getreideausgleichsfonds die Mühlen-
schaftsfonds und des Getreideausgleichsfonds be- betriebe nach den Umsätzen in Brotgetreide 

11 zu leisten haben und die 0'3 v. H. dieser 
ste en aus ihrer Mitte zur Führung der laufen-
den Geschäfte je einen geschäftsführenden Aus- U:msätze nicht übersteigen dürfen; 
schuß. c) beim Viehverkehrsf.onds die Importeure 

(2) Die geschäftsführenden Ausschüsse bestehen und die Exporteure nach dem W,erte der 
aus dem Obmann, den beiden Obmannstellver- ein- und ausgefüihrten Waren zu leisten 
tretern und sechs weiteren Mitgliedern der in B.e- haben und die 0'4 v. H. dieses Wertes nicht 
tracht kommenden Kommissionen; von letzte:- übersteigen dürfen. 
ren, sind je zwei Mitglieder den im § 40 Abs. 3 (2) Beim Getreideausgleichsfonds kann überdies 
lit. abis c genannten Personenkreisen zu' ent- aus den Einnahmen gemäß § 24 Abs. 1 ein Betrag 
nehmen. im Ausmaß von 2 v. H. der Aus&leichsbeiträge 

(3) Die Kommissionen sind zur Einsetzung von und der Ausgleichszuschüsse gemäß § 24 Abs. 1 
Fachausschüssen berechtigt. zur Deckung der Verwaltungskosten verwendet 

werden. 
§ 44. (1) Die Beschlußfassung in allen Angele-. (3) Die näheren Regelungen ü'1;>er das Ausmaß 

genheiten, die die Fonds zu besorgen haben, ob-
liegt den Kommissionen. Diese können die Be- der Verwaltungskostenbeiträge und über ihre 

Einhebung werden von den Fonds getroffen. 
schlußfassung in Angelegenheiten von nicht 
grundsätzlicher Bedeutung durch allgemeine An- (4) Bei der Verrechnung der Verwaltungs­
ordnung unter Bedachtnahme auf die Bestim- kostenbeiträge hat der Milchwi.rtschaftsfonds die 
mungen des § 45 den geschäftsführenden Aus- Bestimmungen des § 8 Abs. 3 und der Getreide­
schüssen übertragen. ausgleichsfonds die B,estimmungen des § 26 sinn-

(2) Gültige Beschlüsse der Kommissionen be- gemäß anzuwenden. Beim Viehverkehrsfonds 

d " f d' d "ß E' I d 11 können bei nicht rechtzeitiger Einzahlung der ur en - le or nungsgema e 1ll a ung a er I b' ,,' . 
Mitglieder vorausgesetzt _ einer Mehrheit von Ver:va tungskosten eltrag.e ~ erzugszllls~n vorge-

V
'er Fu"nftel der ab b St' B schneben werden, deren Hohe den Diskontsatz I n gege enen Immen. e- . . h . 

schlüsse der geschäftsführenden Ausschüsse sind I ~ebr Oe~terrelchlsc en NatIOnalbank um 3 v. H. 
d I 'ch V . h 11' u erstel<>"t unter er g el en oraussetzung eIn e Ig zu' '" . 

fassen. Kommt eine einhellige Auffassung nicht . § 47. Die Kommissionen haben die Fondsmittel 
zustande, so ist der Beratungsgegenstand der I unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kommission zur :eeschlußfassung vorzulegen, Kaufmannes zu verwalten. 
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§ 48. (1) Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat darüber zu wachen, daß die 
Fonds bei ihrer Geschäftsführung und Gebarung 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 
dazu ergangenen Verordnungen einhalten. Zu 
diesem Zwecke ist das Bundesministerium für 
Land- und' Fontwirtschaft rechtzeitig zu den 
Sitzungen der Kommissionen und der geschäfts­
führenden Ausschüsse einzuladen; seinem Ver­
treter kommt bei diesen Sitzungen beratende 
Stimme zu. Dem Bundesministerium für Land­
und. Forstwirtschaft sind weiter die Protokol1e 
über die Sitzungen der Kommissionen und der 
geschäftsführenden Ausschüsse vorzulegen. 

(2) Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft ist verpflichtet, gegen Beschlüsse, 
die den bestehenden Gesetzen und Verordnungen 
zuwiderlaufen, Einspruch zu erheben. Jeder Ein­
spruch bedarf zu seiner Gültigkeit der Zustim­
mung der Bundesministerien für Inneres, für 
Handel und Wiederaufbau und - soweit es sich 
um finanzielle Angelegenheiten handelt - für 
Finanzen. Das Bundesministerium.für Land- und 
Forstwirtschaft hat jeden Einspruch unverzüglich 
den genannten Bundesministerien zur Kenntnis 
zu bringen. Falls die Zustimmung nicht binnen 
vier Wochen nach Erhebung des Einspruches ver­
sagt wircfi, gilt sie als erteilt. 

(3) Ist ein Einspruch erhoben worden, so darf 
ein Beschluß nur durchgeführt werden, wenn 
die im Abs. 2 vorgesehene Zustimmung versagt 
wird. 

(4) Das Bundesministerium für Land- und 
FÜ'fstwirtsduft darf einem Fonds eine Weisung 
(Art. 20 Abs. 1 des B.-VG.) nut erteilen, wenn 
das Bundesministerium für Inneres und das Bun­
desministerium für Handel und Wiederaufbau; 
soweit es sich aber um finanzielle Angdegen­
heiten handelt, überdies auch das Bundesmini­
sterium für Finanzen, der Weisung zugestimmt 
haben. 

§ 49. Die Mitglieder der Kommissionen und 
die Angestellte!! der Fonds sind verpflichtet, die 
ihnen bei Ausübung ihres Amtes Ibekanntgewor­
denen Geschäfts;- und Betriebsverhältnisse, außer 
in den Fällen dienstlicher Berichterstattung oder 
der Anzeige strafbarer Handlungen, geheimzu­
halten; sie haben sich der Verwertung der ihnen 
zur Kenntnis gelangten Betriebs- und Geschäfts­
geheimnisse zu enthalten. Diese Pflichten gelten 
auch; nach dem Ausscheiden aus der Kommission 
und nad1 Beendigung 4es Di~nstverhältnisses. 

tungsabgahen, noch den Gerichts- und Justizver­
waltungsgebühren. 

(2) Die Zuschüsse der Fonds an die Beanbei­
tungs- und V erarbei tungsbetri.ebe gelten nicht als 
Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. 

§ 51. (1) Das Gesd1äftsjahr des Milchwirt­
schaftsfonds und des Viehverkehrsfonds fällt mit 
dem Kalenderjahr zusammen, das Geschäftsjahr 
des Getreideausgleichsf10nds dauert vom 1. Juli 
bis zum 30. Juni des nächstfol.genden Jahr.es. 

(2) Die Fonds haben bis zum 15. Okwber eines 
jeden Jahres dem Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft und dem Rechnungshof 
einen Bericht samt Rechnungsabschluß über das 
abgelaufene Geschäftsjahr vorzulegen. 

§ 52. (1) Für die behördlichen Verfahren, die 
von den Fonds dUlrchlJuführen sind, Igilt :dias 
AVG. 1950, BGBl. Nr. 172. 

(2) Bei nicht recht~eitiger Entrichtung von Aus­
gleichsbei trägen und Verwakul1gskostenbeiträgen 
harben die Fonds die Zahlungsverpflichtung durch 
Bescheid vorzuschreiben. Der durch Bescheid 
rechtskräftig festgesetzte Importausgleich kann 
im Verwaltungsweg eing,ebracht werden. Das 
gleiche gilt für rechtskräftig vorgeschriebene Aus­
gleichsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge und 
Leistungen gemäß § 24 Abs. 4 vorletzter Satz 
und Abs. 8, § 31 Abs. 2 und 3 sowie g,emäß § 39 
Abs. 1 zweiter Satz. 

(3) Die Besmeide der Fonds über die Fest­
setzung und Auf teilung der Zuschüsse unter­
liegenkeinem ordentlichen R,echtsmittd; ebenso 
die Bescheide des Getr.eideausgleichsfonds in den 
Angelegenheit,en des § 22 Abs. 3, 4 und 6, des 
§ 24 A'bs. 4 zweit·er und dritter Satz und des 
§ 31 Abs. 4 sowie die Bescheide des Viehver­
kehrsfonds in den Angelegenheiten des § 35 
Abs. 3, 4 und 7. Gegen sonstige Bescheide ist 
die Berufun.g zu~äss·ig. über die Berufung hat 
der nach dem Betriebsstandort zuständige. Lan­
deshauptmann zu entscheiden. In den Angele­
genheiten der Entriochtung von Ausgleichsbei­
trägen, Vlerwaltungskostenbeinräg.en und Leistun­
gen gemäß § 24 Abs. 4 vorletzter und letzte·r 
Satz un.d Abs. 8, § 31 Abs. 2 und 3 sowie gemäß 
§ 39 Abs. 1 zweiter Satz ist gegen den Bescheid 
des Landeshauptmannes kleine weitere Berufung 
zulässig. 

(4) Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft kann gegen den Berufungsbe­
scheild des Landeshauptmannes Beschwerde an 
den ~erwaltungs.ge'r.jchtshof ·erheben 

§ 50. (1) Schriften und Amtshandlungen in den 
Verfahren nach den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes sind von dem Stempel- und Rechtsge­
bühren nach§ 14 des Gebührengesetzes 1957, 
BGBL NI"'. 267, in der jeweils geltenden Fassung, 
sowie von den' Bundesverwaltungsabgaben be­
freit. Die Fonds unterliegen weder den Stempel­
und Rechtsgebühren, noch den Bundesverwal-

a) in den Angelegenheiten des Abs. 3 letzter 
Satz, 

b) wenn der Berufungsbescheid des Landes­
hauotmannes von .dem Besd1eid ,des Fonds, 
abV:eimt . und eine weitere Berufung nicht 
eingebracht wi·rd: bei Aussprüchen über 
die Festsetzung eines Importausgleiches und 
über den Verfall ein~r Sicherstellung. 
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E. Straf-, Übergangs- und Schlußbestiinmungen. 

§ 53. (1) W cr den Bestimmungen des § 12 
Abs. 3 zweiter Satz, § 14 Abs. 1, 2 erster oder 
zweiter Satz oder 3, § 22 Abs. 6, § 27 Abs. 1, 2 
oder 4, § 35 Ahs. 7 oder § 38 Abs. 3 bis 5, 

wer erstmalig den Bestimmungen des § 24 
Abs. 4 zweiter oder vierter Satz oder § 31 Abs.l, 

wer einer Verordnung oder einem Bescheid, 
die auf Grund des § 23, § 25 oder § 27 Abs. 3 
erlassen worden sind, oder 

wer 'erstmalig einer Verorodnung oder einem 
Bescheid, die auf Grund des § 29, § 30 oder § 38 
Ahs. 1 ·erlassen worden sind, 
zuwilderhandelt, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und wird - sofern die Tat nicht einem 
strengeren Strafgesetz untet1li,egt - von ,der Be­
zilrksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu '3000 S, 
im FaUe der Uneinbringlichkeit mit Arrest bi's 
zu zwei Wochen bestraft. 

(2) We'r den Bestimmungen des § 9 Abs.· 2 
zweiter Satz, Abs. 3 zweiter Satz oder Abs. 4 
erster oder zweiter Satz, § 11 Abs. 2 zweiter 
Satz, § 13 Abs. 3, § 22 Abs. 3 erster Satz, § 35 
Abs. 3 erster Satz oder § 39 Abs. 3, 

wer im Wiederholungsfalle den Bestimmungen 
des § 24 Abs. 4 zweiter oder vierter Satz oder 
§ 31 Abs. 1, 

wer einer Verordnung oder ein-em Bescheid, 
die auf Grund des § 9 Abs. 4 dritter, vierter 
oder sechst,er Satz, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 12 
Abs. 2 oder 3 erster Satz oder § 39 Ahs. 1 oder 2 
erlassen worden sind, oder 

wer im Wiederholungsfalle einer Verordnung 
oder einem Bescheid, die auf Grund des § 29, 
§ 30 oder § 38 Abs. 1 erlassen wOl1den sind, 
zuwiderhandelt oder 

wer entgegen den. Bestimmungen des § 9 Abs. 2 
erster Satz oder Abs. 3 erster Satz die Lieferung 
oder die übernahme von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch vornimmt oder unterIäßt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und wird 
- sofern ·die Tat nicht einem strengeren St'raf­
gcs,etz unterliegt - von der Bezirksverwaltungs­
behörde mit Geld bis zu 30.000 S, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs 
Wochen, bestraft, auch wenn es Hur beim Ver­
such geblieben ist. In gleicher Weise wird - so­
fern die Tat nicht einem strengeren Strafgesetz 
unterliegt - bestraft, wer die Schlußfassung einer 
Kommission über di-e Zuerkennung von Zu­
schüssen durch unrichtige Angaben oder sonst in 
mißbräuchlicher Weise beeinflußt. 

(:1) Wer ·einer der Ermittlung des Importaus­
gleiches dienenden Anzeige-, Offenlegungs- oder 
Wahrheitspflicht zuwiderhandelt oder den Im­
portausgleich dadurch verkürzt, daß er die Ware 
dem Zollamt nicht stellt, begeht eine Ver­
waltungsübertr,ewng und wil'd bei Vorsatz 
- auch wenn es beim Versuch geblieben ist -
von der B.ezirksve1rwaltungsbehörde mit Geld 
bis zum Zwe-ifachen, bei Fahrlässigkeit bis zum 
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Einfa·chen des verkürzten Importausgleiches, Im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
sechs Wochen heziehungsweise drei Wochen be­
straft. 

(4) Hat der Täter in den FäHen des Abs. 2 
und 3 vorsätzlich gehandelt oder wU1"de er nach 
,diesem Bundesgesetz wiederholt bestraft, so kann 
unabhängig von de-r GeLdstrafe auch eine Arrest­
strafe bis zu -sechs Wochen v.erhängt werden. 

(5) Das VVG. 1950, -BGBL Nr. 172, findet' 
keine Anwendung auf Bescheide, .deren Nicht­
erfüllung gemäß Abs·. 1 und 2 als Verwaltungs­
ühe.rtrctung bestraft wirid. 

§ 54. Wer vorsätzlich eine Tatsache, die ihm 
als Mitglied einer Kommission oder als Ange­
stelltem oder Beauftragtem eines Fonds bekannt­
geworden und deren Geheimhaltung im geschäft­
lichen Interesse des Betriebsinhabers geboten 
ist, unbefugt offenbart oder zu seinem oder eines 
Dritten Vorteil verwertet, wird, wenn die Hand­
lung nicht einem strengeren Strafgesetz unter­
liegt, wegen Vergehens mit Arrest in der Dauer 
von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft. 

§ 55. (1) Jeder durch dieses Bundesgesetz er­
richtete Fonds tritt in die Rechte und Pflichten 
des durch das . Milchwirtschaftsgesetz 1956, 
BGBI. Nr. 148, das Getreidewirtschaftsgesetz 
1956, BGBI. Nr. 149, und das Viehverkehrs­
gesetz 1956, BGBI. Nr. 150, errichteten gleich­
namigen Fonds ein. Die bestehenden Dienst­
verträge bleiben aufrecht. 

(2) Die auf Grund der bisherigen Vorschriften 
bestellten Kommissionen gelten als auf Grund 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bestellt. 

(3) Der Getreideausgleichsfonds tritt in das 
laufende Geschäftsjahr des auf Grund· der Be­
stimmungen des Getreidewirtschaftsgesetzes 1956, 
BGBI. Nr. 149, errichteten gleichnamigen Fonds 
eIn. 

(4) Die Bestimmungen der Verordnungen, die 
auf Grund der im Abs. 1 genannten Bundes­
gesetze erlassen worden sind, mit Ausnahme der 
Verordnungen des Bundesministeriums für. 
Land- und Forstwirtschaft BGBI. Nr. 92/1951 
und BGBI. Nr. 99/1951 bleiben, soweit sie nicht 
mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
Widerspruch stehen, als Bundesgesetz in Geltung. 
Sie treten in dem Zeitpunkt, in dem entspre­
che~de, auf Grund dieses Bundesgesetzes im Ver­
ordnungswege erlassene Regelungen Geltung er­
langen, außer Kraft. 

(5) Rechte und Pflichten, die auf Grund der im 
Abs. 1 genannten Bundesgesetze durch Bescheid 
begründet worden sind, bleiben aufrecht. Sie 
unterliegen in Hinkunft den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes. 

§ 56. (1) Abschnitt 11 dieses Bundesgesetzes 
tritt am 1~ Jänner 1959 in Kraft; er verliert 
seine Wirksamkeit am 31. Dezember 1959. 
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(2) Mit seiner Vollziehung ist 

hinsichtli.ch des § 1 die Bundesregierung, 

hinsichtlich der §§ 15 Abs. 1 und 2 und 4 bis 8, 
17 Abs. 2, 28 Abs. 1 bis 3, 32 und 36 Abs. 1 
his 3 das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Finanzen, 

hinsichtlich der §§ 16, 17 Abs. 1, 19, 28 Abs. 4 
und 5 und 36 Abs. 4 und 5 sowie hinsichtlich 
der §§ 28 Abs. 6 und 36 Abs. 6, soweit sie sich 
auf die Bestimmungen der §§ 16, 17 Abs. 1 und 
19 beziehen, das Bundesministerium für Finan­
zen im Einvernehmen mit dem Bundesministe­
num für Land- und Forstwirtschaft, 

. hinsichtlich des § 48 Abs. 2 und 4 das Bundes':' 
ministerium für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
Inneres, für Handel und Wiederaufbau und 
- soweit es sich um finanzielle Angelegenheiten 
handelt - für Finanzen, 
hinsichtlich des § 50 das Bundesministerium für 
Finanzen -beziehungsweise das Bundesministe­
rium für Justiz beziehungsweise die Bundes­
regierung, 
hinsichtlich des § 54 das Bundesministerium für 
Justiz und 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen das Bun­
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

I. Allgemeiner Teil. 

Nahezu alle europäischen und viele außer­
europäischen Staaten, von denen besonders die 
Schweiz, die Bundesrepublik Deutschland, Schwe­
den, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die 
Niederlande und die USA zu nennen wären, 
sind durch umfangreiche gesetzliche Maßnahmen 
bemüht, ihrer Landwirtschaft den Absatz ihrer 
Produkte zu stabilen und angemessenen .Preisen 
zu sichern. 

Diese Gesetze wurde'n in der Erwägung er­
lassen, daß ein Agrarmarkt, der durch den Wech­
sel zwischen hohen und niedrigen Preisen, zwi­
schen gutem Absatz und Absatzstockungen ge­
kennzeichnet ist, nicht bloß für den landwirt­
schaftlichen Berufsstand, sondern für die gesamte 
nationale Volkswirtschaft verderblich ist. Die 
landwirtschaftliche Produktion ist an die Jahres­
zeit gebunden. Der Produktionsablauf dauert 
in der Feldproduktion ein Jahr, in der Vieh­
produktion zwei bis drei Jahre; das investierte 
Kapital hat also einen sehr langsamen Umschlag. 
Der Erfolg der landwirtschaftlichen Produktion 
hängt nicht bloß von der eigenen Tüchtigkeit, 
sondern weit mehr von den Zufälligkeiten des 
Klimas und der Witterung, des Auftretens und 
des Ablaufes pflanzlicher und tierischer Krank­
heiten ab. Der Landwirt ist an die Fruchtfolge 
gebunden, weil nur dadurch der Boden richtig 
ausgenützt wird und vor Versteppung oder 
Verkarstung bewahrt bleibt. Im Zuge des 
Fruchtwechsels müssen bestimmte Produktions­
zweige durch Jahre fortgeführt werden, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob der erzielbare Markt­
preis gut oder schlecht sein wird. Der Landwirt 
muß seine Tiere verkaufen, wenn sie. verkaufs­
reif sind; er kann aber nicht auf eine bessere 
Konjunktur warten, weil die Tiere sonst me~r 
als seinen Gewinn auffressen würden. Auch dIe 
täglich anfallende Milch kann nicht gelagert 
und für Zeiten besserer Preise aufbewahrt 
werden. Der Zeitpunkt, zu dem die Feldfrüchte 
auf elen Markt gebracht werden müssen, hängt 
nur in sehr begrenztem Umfange von dem Willen 
des Erzeugers, sondern nahezu ausschließlich 
von der Witterung ab. Die Anpassungsfähigkeit 
der Agrarwirtschaft an schwankende Konjunk­
turen ist daher gering: 

DIe vorstehend aufgezeigten Tatsachen gelten 
in vollem Umfang auch für die österreichisehe 
Landwirtschaft. Sie wirken sich ihr gegenüber 

besonders nachteilig aus, da von den rund 
430.000 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
Österreichs 85 Prozent weniger als 20 Hektar 
und 48 Prozent weniger als 5 Hektar Grund und 
Boden haben. Allen diesen Mittel- und Klein­
betrieben ist es unmöglich, Rücklagen Zu ma­
chen. Sinkende Preise bedeuten für sie daher 
nicht nur, daß sofort der Ankauf gewerblich­
industrieller Güter für den Bedarf des täglichen 
Lebens wesentlich eingeschränkt wird, sie ver­
hindern auch jede Investition. Als Detail sei 
angeführt, daß der Viehpreissturz im Herbst ~952 
im Bergbauerngebiet des Landes Salzburg . eln~n 
Rückgang des Kunstdüngerumsatzes auf eln 
Fünftel des Kunstdüngerumsatzes 1951/52 zur 
Folge hatte. Die betriebswirtschaftliehe Er­
fahrung, daß schwankende Agrarpreise nicht 
intensivere sondern extensivere Bewirtschaftung 
mit geringeren Erträgen pro Hekt~r zu~ Fo!ge 
haben hat sich hier voll erwiesen. Uberdles slnd 
die B~sitzer der Mittel- und Kleinbetriebe gar 
nicht in der Lage, durch Beobachtung der Kon­
junkturen und durch Studiu':ll der in- und. aus­
ländischen Absatzmöglichkeiten und PreIsten­
denzen eine marktorientierte Produktion durchzu­
führen, um sich hiedurch vor Verlusten zu 
schützen. 

Da also die Landwirtschaft nur in sehr be­
schränktem Umfang die Fähigkeit besitzt, d~e 
V orteile der freien Wirtschaft zu nützen, SIe 
aber von allen ihren Nachteilen in voller Wucht 
getroffen wird, haben sich die Agrarmarktrege­
luno-en des Auslandes vor allem zum Ziel gesetzt, e 
ihrer Landwirtschaft den Absatz der Haupt" 
produkte zu stabilen Preisen zu sich<::rn. Von der 
österreichischen Landwirtschaft wlrd aus den 
dargestellten Gründen nachdrücklichst gefordert, 
daß ihr die gleiche Möglichkeit gesetzlich ge­
sichert wird. Sie ist überzeugt, damit in keinen 
Gegensatz zu den Interessen der gr?ße? Mass.e 
der Arbeitnehmer und der gewerbhch-lndusw­
ellen Unternehmer zu kommen. Denn auch der 
Konsument hat großes Interesse an stabilen 
Lebensmittelpreisen, da er nur dadurch in d~e 
Lage kommt, auf längere Sicht planend. seln 
Einkommen auf die verschiedenen Lebens­
bedürfnisse aufzuteilen, und Sicherheit hat, 
daß ihm die von seiner Berufsvertretung er­
kämpften Gehälter und Löhne tatsächlich den 
erwarteten Lebensstandard geben. Sinkende Le­
bensmittelpreise werden von Konsument~n wo~l 
gerne zur Kenntnis genommen, das SteIgen, Ja 
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selbst das Wiederansteigen auf eine frühere HÖhe, Das Wiener Milchverkehrsgesetz, BGBL 
ist aber ein Anlaß zu Lohnforderungen. So hat Nr. 465/1936, verbesserte und vereinfachte die 
auch der Unternehmer großes Interesse an stabi- Anlieferung von Milch nach Wien und den Ver­
lenAgrarpreisen, weil sie ihm flir lange Zeit kehr, die Verbreitung und den Absatz von Milch 
Stabilität seines größten Kostenanteiles, der in Wien, um die Milch durch Kostensenkung zu 
Löhne, sichern und damit Gelegenheit geben, verbilligen. 
seine. Verkaufspreise langfriStig festzulegen und Auf Grund des Zollgesetzes wurden Einfuhr­
in weiterer Folge seine Konkurrenzfähigkeit zu verbotsverordnungen erlassen, von denen zahl­
erhöhen. reiche die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeug-

Die Sicherung stabiler und angemessener nisse an' eine Einfuhrbewilligung banden. Zu 
Agrarpreise kann mit Zöllen allein nicht erreicht erwähnen ist besonders die Verordnung vom 
werden, weil dabei die Abhängigkeit von den 9. August 1933, BGBL Nr. 367, durch die ein 
fluktuierenden Weltmarktpreisen verbleibt. Im Einfuhrverbot für Futtermittel erlassen und eine 
Auslande bedient man sich neben den Zöllen Lizenzgebühr für die Erteilung von Einfuhr­
der verschiedensten Methoden, durch die die bewilligungen für Futtermittel eingeführt wurde . 

. Agrarmärkte als solche in geregelte Bahnen Diese Lizenzgebühr war - anfangs zumin-
gelenkt werden sollen. Die Agrarzölle haben in dest - zweckgebunden und für agrarische 
den meisten Staaten nur mehr untergeordnete Zwecke zu verwenden. 
Bedeutung, teilweise sind sie zur Gänze oder zum 
Teil zu zweckgebundenen Einnahmen geworden, Durch das Viehverkehrsgesetz vom 30. Ok-

tober 1931, BGBL Nr. 3:>7, wurden die Zufuhren . die zum Preisausgleich oder zur sonstigen 
Förderung der Landwirtschaft zu verwenden an lebendem und geschlachtetem Vieh aus dem 
sind. In- und Ausland auf die wichtigen Märkte mit 

Auch als die Agrarkrise zu Beginn der dreißiger dem tatsächlichen, infolge der Wirtschaftskrise 
Jahre die österreichischen gesetzgebenden Kör-' ständig sinkenden Bedarf in Einklang gebracht. 
perschaften zwang, marktregelnde Maßnahmen Der Unterschied zwischen den Preisen auf den 
zu beschließen, damit die Landwirtschaft nicht inländischen Absatzmärkten und in den aus­
völlig dem Ruin preisgegeben wird, setzte sich ländischen Aufbringungsgebieten wurde gemäß 
bald die Erkenntnis durch, daß mit Zöllen allein dem Viehfondsgesetz vom 22. Dezember 1932, 
nicht geholfen werden kann. Von den Regelungen BGBL Nr. 367, abgeschöpft und zur Verbilligung 
vor 1938 sind vor allem erwähnenswert: von Fleisch, Fleischwaren und anderen Lebens-

Auf Grund des Milchausgleichsfondsgesetzes mitteln für die minderbemittelten Bevölkerungs­
vom 17. Juli 1931, BGBL Nr. 224, wieder- kreise, später auch für die Förderung des Ab­
verlautbart als Milchausgleichsfondsgesetz 1934, satzes von Vieh inländischer Herkunft, ver­
BGBL Nr. 17/1935, wurden zur notwendigen wendet. 
Vereinheitlichung des Milchpreises und zur Die Verordnung vom 27. Oktober 1933, 
Ausweitung der Erzeugung von Molkerei- BGBL Nr. 498, betreffend die Haltung und 
produkten Preisausgleichszuschüsse zu den Er- . Aufmast von Schweinen, unterband die Schweine­
zeugerpreisen für Werkmilch gewährt. Die großmast ohne eigene Futtergrundlage und unter­
erforderlichen Mittel wurden durch einen warf die Schweinemast und Schweinehaltung der 
Beitrag aufgebracht, der anläßlich der entgelt- landwirtschaftlichen Betriebe gewissen Beschrän­
lichen Veräußerung von Verbrauchsmilch einzl1- kungen. 
heben war. 

Durch die Milchpreisverordnungen, BGBL Auf Grund der Verordnung vom 13. April 1934, 
Nr. 182/1933,373/1933 und 519/1933, wurden die BGBL I Nr. 219, wurden mit dem Erträgnis 
Preise für die nach bestimmten grÖßeren Ver- einer für diesen Zweck eingeführten Abgabe 
brauchsorten gelieferte Frischmilch für alle größere Mengen nicht absetzbarer Schlacht­
Hauptstufen des Verkehres verbindlich fest- schweine aus dem Markt genommen und kon­
gelegt. serviert oder sonst einem zusätzlichen Verbrauch 

Durch das Bundesgesetz vom 8. Juni 1934, zugeführt. Eine ähnliche Maßnahme hatte das 
BGBL Ir Nr. 76, wurden zur besseren Aus- Bt;tndesgesetz vom 17. August 1934, BGBL Ir 
nützung der Auslandsmärkte eine, Ausfuhr- Nr. 202, betreffend Maßnahmen zur Erleichterung 

des österreichischen Rinder- und Schweine­organisation der Exporteure von Molkerei-
erzeugni.ssen geschaffen und Ausfuhrscheine für marktes, zum Gegenstand. 
Molkereierzeugnisse eingeführt. Das Rindermastförderungsgesetz, BGBL 

Das Milchverkehrsgesetz vom 17. August 1934, Nr. 233/1936, verpflichtete Rübenbaubetriebe und 
BGBL Ir Nr. 210, bezweckte die Herstellung eines landwirtschaftliche Brennereien, alljährlich Mager­
gesunden Verhältnisses zwischen Milcherzeugung vieh inländischer Produktion in einem durch 
und -verbrauch durch Regelung insbesondere des Verordnung zu bestimmenden Ausmaß einzu­
Zuzuges von Milch in die größeren Verbrauchs- stellen, um zur Zeit des Überangebotes an Rind-
orte. vieh im Herbst die Märkte zu entlasten. 
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Nach der Besetzung Österreichs durch das ' 1.' die Durchführung eines Preis ausgleichs­
Deutsche Reich wurde der dargestellten Rechts-' verfahrens in der Form, daß anläßlich der An­
entwicklung durch die Einführung der viel lieferung "und Veräußerung von Milch Aus­
weitetgehenden Reichsnährstandgesetzgebung gleichsbeiträge entrichtet und aus den ein­
zunächst ein Ende bereitet, die ihrerseits wieder fließenden Mitteln Verarbeitungszuschüsse und 
durch die kriegsbedingte Zwangswirtschaft ab- Preisausgleich~zuschüsse gewährt werden; 
gelöst wurde. 2. die Durchführung eines Transportkosten-

Nach der Befreiung Österreichs wurden die ausgleichs; 
reichsdeutschen Bewirtschaftungsvorschriften 3. die planvolle Gestaltung der Übernahme, 
vorerst in Geltung gelassen. Aber schon im Verteilung und Verwertung der Milch, insbe­
Sommer 1945 wurden neue vorübergehend wirk- sondere durch Festlegung von Einzugs- und 
same Bewirtschaftungsgesetze, wie zum Beispiel Versorgungsgebieten, in denen die in Betracht 
das Wirtschaftsverbände-Gesetz vom 5. Septem- kommenden Bearbeitungs- und Verarbeitungs-

. ber 1945, StGBl. Nr. 171, erlassen. Im Jahre 1947 betriebe zum Bezug oder zur Lieferung von 
wurde die Bewirtschaftung durch das Bundes- Milch und Erzeugnissen aus Milch berechtigt 
gesetz vom 18. Dezember 1947, BGBl. Nr. 28/ und verpflichtet sind; 
1948, betreffend die Bewirtschaftung von Lebens-
mitteln, Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie 4. die Einhebung eines Ausgleichsbetrages zur 
sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen Anpassung billiger Auslandsware an das inlän­
(Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz) neu gere..: dische Preisniveau; 
gelt. In diesem Bundesgesetz sind die Waren, 5. die Erlassung von Vorschriften zur Quali-
hinsichtlich derer Bewirtschaftungsmaßnahmen tätsförderung. . 
zulässig sind, taxativ aufgezählt und im übrigen Durch das Getreidewirtschaftsgesetz wurde 
Art und Umfang der Bewirtschaftung genau um- zum Schutze der inländischen Getreideerzeugung 
schrieben. Die der jeweiligen Versorgungslage und zur Stabilisierung der Brot- und Mehlpreise 
entsprechenden Bewirtschaftungsmaßnahmen sind sowie zur ausreichenden Versorgung der Land­
durch "Anordnungen", die im "Amtsblatt zur wirtschaft mit Futtermitteln der "Getreideaus­
Wiener Zeitung" zu veröffentlichen sind, zu gleichsfonds" errichtet. 
treffen. Das Gesetz wurde im Jahre 1950 weit- Die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 
gehend außer Kraft gesetzt, anläßlich der Ver- dieses Bundesgesetzes sind ins besondere 
schärfung der Versorgungs lage im Gefolge des 1. das Importregime, das in der Festlegung 
Koreakrieges in vollem Umfange wieder in Kraft von Ein- und Ausfuhrplänen und in der Bewilli­
gesetzt und ist nach seiner Wiederverlautbarung gung der Einfuhren von Brotgetreide, Mahl­
als "Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952", erzeugnissen und Futtermitteln besteht; 
BGBl. Nr. 183, wiederholt, und zwar zuletzt 2. der Preisausgleich für Weizen und Roggen; 
durch das BundesgesetzBGBl. Nr. 273/1957 
bis zum 31. Dezember 1958, verlängert worden. 3. die Durchführung eines Transportkosten-
Anordnungen zur Durchführung des Gesetzes a"usgleichs; 
bestehen derzeit nur hinsichtlich einiger besonders 4. die Festsetzung von Typen und Aus-
wichtiger Lebensmittel wie Getreide, Schlacht- mahlungssätzen für Mahlerzeugnisse und 
vieh, Schmalz, Zucker, Speiseöl und Margarine. 5. die Einhebungeines Ausgleichsbetrages 

anläßlich der Einfuhr. Neben dem Lebensmittelbewirtschaftungsge-
setz wird der österreichische Agrarmarkt derzeit Durch das Viehverkehrsgesetz wurde zum 
vor allem durch das Milchwirtschaftsgesetz 1956, Schutze der inländischen Viehwirtschaft und zur 
BGBl. Nr; 148, das Getreidewirtschaftsgesetz Stabilisierung der Preise für Schlachttiere und 
1956,BGBl. Nr. 149, und das Viehverkehrsgesetz deren Pr.odukte der "Viehverkehrsfonds" er-
1956, BGBl. Nr. 150, geregelt. Es handelt sich richtet. 
hier um die Wiederverlautbarungen der Bundes- Dieses 'Bundesgesetz sieht vor allem eine 
gesetze vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 167 bis 169. Importregelung und einen Ausgleich von Preis-

Durch das Milchwirtschaftsgesetz wurde zur differenzen anläßlich der Einfuhr ähnlich der 
Sicherung eines möglichst einheitlichen Erzeuger- gleichartigen Regelung bei Getreide vor. 
und Verbraucherpreises für Milch und Erzeug- Das Rindermastförderungsgesetz, BGBl. 
nisse aus Milch, zur Erzielung der aus volkswirt- Nr. 139/1953, schließlich sieht vor, daß die 
schaftlichen Gründen gebotenen möglichsten Rübenbaubetriebe sowie die landwirtschaftlichen 
Gleichmäßigkeit in der Belieferung der Märkte Brennereien verhalten werden können, im Herbst 
mit Milch und Erzeugnissen aus Milch und zur das billige Vieh der Gebirgsgegenden aufzu­
Bereitstellung von Milch und Erzeugnissen aus nehmen, zu mästen und in den Frühjahrsmonaten 
Milch in möglichst einwandfreier guter Beschaffen- dem Markte zuzuführen. Damit. wird einerseits 
heit der "Milchwirtschaftsfonds" errichtet. die Marktversorgung in den Frühjahrsmonaten 

Zur Erreichung dieseJ; Ziele sieht das Gesetz gesichert; anderseits der alpenländischen Vieh-
vor allem folgende Maßnahmen vor: wirtschaft geholfen. 

558 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 34

www.parlament.gv.at



22 

Erwähnt sei weiters, daß das Bundesgesetz 
vom 4. April 1951, BGBL Nr. 109, betreffend 
die Abgabe ausländischer Futtermittel und die 
Überwachung der Schweinehaltung, bis zum 
Ablauf seiner Geltungsdauer (30. Juni 1954) 
vorgesehen hat, daß im Verordnun~swege markt-

. ordnende Maßnahmen für ausländische Futter­
mittel erlassen werden können und daß die 
Schweinehaltung im großen sowie die Schweine­
haltung durch Betriebe, die über keine wirt­
schaftseigenen Futtermittel verfügen, einer be­
hördlichen Bewilligung bedarf. 

Die Bestimmungen der drei Fondsgesetze 
sind seit ihrer Erlassung wiederholt novelliert 
worden. Wie in den Erläuternden Bemerkungen 
zu den Regierungsvorlagen über diese Novellen 
bereits ausgeführt wurde, erfüllen die genannten 
Gesetze und das Rindermastförderungsgesetz 
ihren Zweck. Sie entsprechen den wirtschaft­
lichen Notwendigkeiten und den Interessen der 
in Betracht kommenden Wirtschaftsgruppen so 
weitgehend, daß sie ·zu einem unentbehrlichen 
Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung 
geworden sind. DIe Geltungsdauer dieser Ge­
setze läuft mit 31. Dezember 1958 ab. 

Das Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft hat bereits im Frühjahr 1956 den 
Entwurf eines Landwirtschaftsgesetzes zur Begut­
achtung versendet, das nicht bloß die wesent­
lichen Vorschriften der drei· Fondsgesetze und 
des Rindermastförderungsgesetzes enthalten sollte, 
sondern darüber hinaus auch für die agrarischen 
Produkte angemessene Preise sichern sowie 
überhaupt der heimischen Landwirtschaft ihren 
angemessenen Teil am Volkseinkommen gewähr­
leisten sollte. Über. diesen Gesetzentwurf fanden 
eingehende Beratungen nUt den in Betracht 
kommenden Wirtschafts kammern statt; überdies 
wurde aolf politischer Ebene über ihn verhandelt. 
Bei diesen Beratungen waren wesentliche Teile 
des Gesetzentwurfes nicht durchsetzbar, ins­
besondere alle jene, die sich auf die Preisregelung 
bezogen haben. Für die Preisregelung sollen 
daher weiterhin die Bestimmungen des Preis­
regelungsgesetzes 1957, BGBL Nr. 151, An­
wendung finden. 

Bei den erwähnten Beratungen wurde j~doch. 
übereinstimmend die Auffassung erzielt, daß es 
aus den eben dargestellten Gründen dringend 
geboten ist, Vorkehrungen für eine weitere 
Geltung entsprechender Regelungen' zu treffen, 
wobei jedoch der Fortentwicklung der Wirt­
schaft, den gemachten Erfahrungen, den ver­
fassungsgesetzlichen Gegebenheiten und der er­
gangenen Judikatur der obersten Gerichtshöfe 
entsprechend Rechnung zu tragen wäre. Die 
notwendigen Änderungen sind - bei aller 
Wahrung der Grundsätze der in Betracht kom­
mendenRegelungen . - so zahlreich und so 
umfangreich, daß das bei einer bloßen Novel-

_._--------------,-

lierung zweckmäßigerweise einzuhaltende Maß 
überschritten wird. Der GesetzeswortlautsoU 
daher in seiner Gänze neuerlich kundgemacht 
werden. Hiebei war zunächst die Frage zu ent­
scheiden, ob der bisher beschrittene Weg der 
Erlassung einzelner Gesetze weiter eingeschlagen 
werden soll, oder ob die in Rede stehenden 
Regelungen in einem einzigen Gesetz zusammen­
gefaßt werden sollen. Für die zweite Lösung 
spricht entscheidend, daß es sich hier um einen 
zusammenhängenden Fragenkomplex handelt und 
daß die einzelnen Gesetze zum Teil sehr ähnliche 
Probleme regeln, so daß durch eine Zusammen­
fassung eine ganze Reihe überflüssiger Wieder­
holungen vermieden werden kann. 

Aus diesen Erwägungen wird vorgeschlagen, 
ein einziges Gesetz zu erlassen und ihm den 
Titel "Bundesgesetz, mit dem wirtschaftspolitische 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Milch-, Ge­
treide- und Viehwirtschaft getroffen werden 
(Marktordnungsgesetz)" zu geben. Das Gesetz 
zerfällt in zwei Abschnitte. Abschnitt I enthält 
ausschließlich eine Verfassungsbestimmung zur 
Regelung der Zuständigkeit. Abschnitt II be­
handelt in Anlehnung an die bisherige legistische 
Gestaltung des Stoffes die Bestimmungen über die 
Milchwirtschaft, über die Getreide- und Futter­
mittelwirtschaft und über die Viehwirtschaft in 
je einem eigenen Unterabschnitt (Unterabschnitte 
Abis C). Die Bestimmungen über die Organi­
sation der Fonds werden in dem Unterabschnitt D 
zusammengefaßt; diesem folgen als Unter­
abschnitt E die Straf-, Übergangs- und Schlu~­
bestimmungen. Bevor in die Erläuterung der 
einzelnen Bestimmungen eingegangen wird, wird 
eine kurze Übersicht über die hauptsächlichen 
Neuheiten gegeben, die das Gesetz enthält: 

Erwähnung verdient vor allem, daß die bis­
herigen Bestimmungen, gegen die verfassungs­
gesetzliche Bedenken bestehen konnten, ent­
sprechend geändert wurden. Diese Verbesserun­
gen betreffen insbesondere 

die Herstellung einer dem Art. 18 B.-VG. 
entsprechenden Grundlage für die nach diesem 
Bundesgesetz zu treffenden Maßnahmen,. 

die Ersetzung beschreibender Formulierun­
gen durch Gesetzesbefehle, 

lilie Beseitigung zweistufiger Verordnungs­
ermächtigungen und des Vorschlagsrechtes der 
Fonds. 
Über den Bereich eines Unterabschnittes gehen 

weiter hinaus 
die Vermehrung der unmittelbar durch die 

Fonds wahrzunehmenden Aufgaben, zum Teil im 
Zusammenhang mit der Beseitigung des Vor­
schlagrechtes der Fonds, 

die eingehende Neugestaltung der Bestim­
mungen über. die Einhebung eines "Import-
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ausgleichs" bei der Einfuhr billiger Auslands~ § 3 
waren. entspricht im wesentlichen dem § 3 des Milch­

wirtschaftsgesetzes 1956. 
Die wichtigsten Änderungen in den einzelnen Abs. 3 ist kürzer gefaßt als der bisherige Abs. 3~ 

Unterabschnitten sind ferner Es wird nunmehr nur noch zwischen Einnahmen, 
im Bereich der Milchwirtschaft: die dem Fonds auf Grund der Bestimmungen des 

die Neuregelung der Lieferverpflichtung der vorliegenden Unterabschnittes zufließen, und 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe, sonstigen Einnahmen unterschieden. Zur 

die Neugestaltung der Rechtsvorschriften 1. Gruppe gehören die Ausgleichsbeiträge und 
über die unmittelbare Abgabe von Milch an die Verwaltungskostenbeiträge; in die 2. Gruppe 
Verbraucher, sind zum Beispiel die Mittel einzureihen, die der 

der Einbau der Bestimmungen der Ver- Bund dem Fonds zur Verfügung stellt, um die 
ordnungen BGBL Nr. 92 und 99/1951 und der weitere Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgabe zu 
Grundzüge der Verordnung BGBL Nr. 145/ sichern .. Solche Maßnahmen sind durch die 
1955 in den Gesetzestext; Bundesgesetze BGBL Nr. 43/1955, 157/1955, 

im Bereich der Getreidewirtschaft: ' 7/1956, 72/1957 und 17/1958 getroffen worden. 

die Aufnahme einiger Lenkungsmaßnahmen Zu den §§ 4 bis 8: 
für Brotgetreide und Mahlerzeugnisse sowie 
für Futtergetreide, 

die Gewährung von Mahlprämien ; 

im Bereich der Viehwirtschaft: 
die Aufnahme von Bestimmungen über die 

Marktentlastung, jedoch unter Verzicht auf 
die Einrichtung geschützter Märkte, 

die Regelung der Beschickung der Schweine-
märkte durch Gwßmäster und 

die Aufnahme der Bestimmungen des Rinder­
mastförderungsgesetzes ; 

im Bereich der Organisation der Fonds: 
die Neuregelung der Bestimmung der Mit­

glieder der Kommissionen und die Neugestal­
tung des Weisungsrechtes. 

11. Besonderer Teil. 

Zu ,Abschnitt I des Gesetzentwurfes. 

Zu § 1: 
Die verfassungs gesetzliche Grundlage wichtiger 

Vorschriften der Fondsgesetze haben Zur Zeit 
ihrer Erlassung die Bestimmungen des Art. 10 
Abs. 1 Z. 15 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 gebildet. Seit dem Ab-

. schluß des Staatsvertrages kann jedoch nicht mehr 
angenommen werden, daß die in Rede stehenden 
Maßnahmen "im Gefolge eines Krieges zur ein­
heitlichen Führung der Wirtschaft notwendig 
sind". Die Novellen zu den Fondsgesetzen vom 
20. Dezember 1955 haben daher erstmalig durch 
eine eigene Verfassungsbestimmung die Zu­
ständigkeit des Bundes zur Regelung des Gegen­
standes in Gesetzgebung und Vollziehung ge­
schaffen. Aus den gleichen Gründen ist es not­
wendig, daß dem vorliegenden Gesetz eine solche 
Verfassungsbestimmung vorangestellt wird. 

Zu Abschnitt II des Gesetzentwurfes. 

Zu A. Milchwirtschaft. 
§ 2 
stimmt wörtlich mit § 2 des Milchwirtschafts­
gesetzes 1956 überein. 

Nach den §§ 4 bis 7 des Milchwirtschafts­
gesetzes 1956 hat der Fonds die Höhe der einzu­
hebenden Ausgleichsbeiträge und d,er zu gewähren~ 
den Zuschüsse auf Grund von Richtlinien fest­
zusetzen, die das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft im Verordnungswege erHißt. 
In Ausführung dieser Bestimmungen ist die Ver­
ordnung des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft vom 9. April 1951, BGBL Nr. 99, 
betreffend die Einhebung von Ausgleichsbeiträgen 
und die Gewährung von Zuschüssen nach dem 
Milchwirtschaftsgesetz, ergangen. Auf Grund 
der Bestimmungen dieser Verordnung setzt der 
Fonds die Höhe der in Rede stehenden Leistungen 
durch allgemeinen Verwaltungsakt fest. 

Gegen die dargestellte zweistufige Verordnungs­
ermächtigung bestehen verfassungsrechtliche Be­
denken; sie wird daher nicht mehr in den Entwurf 
übernommen. Es wird vielmehr vorgeschlagen, 
das in der Praxis bewährte Rechtsgut, das derzeit 
in den §§ 4 bis 7 des Gesetzes und in den Bestim­
~ungen der genannten Verordnung enthalten ~st, 
in das Gesetz aufzunehmen. Der Fonds WIrd 
dadurch in die Lage versetzt, die notwendigen 
näheren Regelungen in Form von Verordnungen 
zu erlassen, die ihre einwandfreie Grundlage im 
Gesetz selbst finden. Befriedigend an dieser 
Lösung ist auch, daß hiedurch das ebenfalls 
verfassungsrechtlich -' und zwar im Hinblick 
auf die Ministerverantwortlichkeit - bedenkliche 
Recht des Fonds, die zu erlassenden Ministerial­
vewrdnungen in Vorschlag zu bringen, wegfällt. 
Des näheren wird noch ausgeführt: 

§ 4 .. 
enthält neben geringfügigen stilistischen Ande~ 
rungen im Abs. 2 Z. 2. eine Einfügung, die klar­
stellt, daß eine Beitragspflicht gemäß Z. 2 nur für 
Liefermengen gegeben ist, die nicht durch Z. 1 
erfaßt werden. 

Erwähnt wird noch, daß der "jeweilige Preis 
der angelieferten Fetteinheiten" (Abs. 2 Z. 1) 
sich aus'der behördlichen Preisbestimmung für 

558 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 34

www.parlament.gv.at



24 

Milch und Erzeugnisse aus Milch ergibt. Dieser 
Preis wird auch der Bemessung der Preisaus­
gleichsbeiträge für solche Arten von Milch 
zugrunde zu legen sein, derenPreis nicht behördlich 
geregelt ist. 

§ 5 
enthält im wesentlichen die bisherigen Bestim­
mungen des § 4 Abs. 4 des Milchwirtschafts­
gesetzes 1956 sowie. des § 1, § 2 Abs. 2 und § 4 der 
o. a. Verordnung. Neu ist die Einfügung im 
Abs. 4, die klarstellt, wann pauschaliert werden 
kann. Die Änderung ist im Sinne des Art. 18Abs. 2 
B.-VG. notwendig. 

§ 6 
übernimmt die im § 5 des Milchwirtschaftsgesetzes 
1956 sowie in den §§ 6 und 7 der o. a. Verordnung 
enthaltenen Bestimmungen. 

Abs~,2 lit. a bestimmt nunmehr das "Ausmaß" 
der Zuschüsse, während früher (§ 6 der Ver­
'Ordnung)das Höchs tausmaß umschrieben wurde. 
Diese Formulierung bedeutet ein Komproiniß 
zwischen den Auffassungen der beteiligten Wirt­
schaftsgruppen. 

Die Bestimmung des Abs. 4, daß der Fonds 
die Bedingungen, unter denen Zuschüsse gewährt 
werden, in seinem Verlautbarungsblatt kund­
zumachen hat, wurde im Interesse der Rechts­
sicherheit eingefügt; sie steht mit den Bestim­
mungen des § 8 in unmittelbarem Zusammen­
hang. Neu ist auch der letzte Satz des Abs. 5, 
wonach für Zuschüsse für absatzfördernde und 
produktionssichernde ,Maßnahmen - soweit 
solche an Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe gewährt werden - die gleichen V oraus~ 
setzungen wie für die Verarbeitungs- und Preis­
ausgleichszuschüsse gelten. Die Einfügung ent­
spricht der Praxi& des Fonds; es wäre unbillig, in 
diesen Fällen einen anderen Maßstab anzulegen. 

§ 7 
enthält die Bestimmungen des bisherigen § 6 des 
Milchwirtschaftsgesetzes 1956 und des § 5 der 
o. a. Verordnung. 

Bemerkt wird, daß unter dem im Abs. 1 ge­
brauchten Ausdruck "Verbraucherorte" jene Orte 
zu verstehen sind, in denen die in Betracht kom­
menden Waren ihrer bestimmungsgemäßen Ver­
wendung zugeführt werden. Hievon sind die 
"Verbrauchsorte" des § 11 Abs. 1 lit. c zu 
unterscheiden; bei diesen handelt es sich um 
Konsumzentren. 

Zu den Bestimmungen des Abs. 5 wird auf die 
unterschiedliche Regelung im Unterabschnitt 
"Getreidewirtschaft" (§ 24 Abs. 7) hingewiesen. 

§ 8 
entspricht dem § 7 des Milchwirtschaftsgesetzes 
1956. 

Die Regelung der Höhe der Verzugszinsen 
im Abs. 3 erfolgt nunmehr auf der Basis des 

Diskontsatzes der Oesterreichischen National­
bank. Neu ist, daß auch vom Fonds - und zwar 
vom Zeitpunkt der Fertigstellung der Abrech­
nung des betreffenden Betriebes an - Verzugs­
zinsen bezahlt' werden 'können. Eine ähnliche 
Regelung bestand bisher schon im§ 8 des Ge­
treidewirtschaftsgesetzes 1956. Es handelt sich 
hier um eine Billigkeitsmaßnahme, die ihre 
Grenze an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Fonds finden muß. Bei Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage des Fonds ist nicht nur von 
der Gebarung, sondern auch vom' Kassenstand 
auszugehen. Verzugszinsen 'dürfen daher nicht 
gewährt werden, wenn der Kassenstand des 
Fonds die rechtzeitige Auszahlung von, Zu­
schüssen unmöglich macht. Dies gilt insbeson­
dere auch dann, wenn die Kassenlage des Fonds 
dadurch defizitär geworden ist, daß in Aussicht 
gestellte Bundeszuschüsse verspätet überwiesen 
werden. 

Zu den, §§ 9 bis 12: 

Die Bestimmungen des § 8 des Milchwirt­
schaftsgesetzes 1956 über die Einzugs- und Ver­
sorgungsgebiete bilden - neben jenen über das 
Ausgleichsverfahren - das Kernstück der gel­
tenden Milchmarktordnung. Sie gehen in ihren 
Grundgedanken schon auf das Milchausgleichs­
fondsgesetz, BGBl. Nr. 224/1931, zurück und 
wurden in der Kriegs- und in der Nachkriegs­
zeit noch weiter ausgebaut. Dies läßt erkennen, 
daß es sich hier um Regelungen handelt, die in 
Zeiten der Verknappung und in Zeiten der 
Überproduktion in gleicher Weise unentbehrlich, 
sind. Trotz der Rechtsentwicklung, der die Be­
stimmungen des § 8 seit Bestehen des Milch­
wirtschaftsgesetzes unterworfen waren, erweisen 
sich diese, insbesondere in nachstehenden Be­
langen als reformbedürftig : 

Die zu den §§ 4 bis 8 bereits dargestellten ver­
fassungsrechtlichen Erwägungen lassen es auch 
hier notwendig erscheinen, die bisherige zwei­
stufige Verordnungsermächtigung zu beseitigen. 
Die in Ausführung der Bestimmungen des § 8 
des Milchwirtschaftsgesetzes 1956 ergangene Mi­
nisterialverordnung vom 5. April 1951, BGBl. 
Nr. 92, wird daher, soweit sie Richtlinien für 
die Regelung der Einzugs- und Versorgungs­
gebiete und,für die Festsetzung von Liefermengen 
enthält, in den Gesetzestext eingebaut. 

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichts­
hofes und des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 
des geltenden Gesetzes hat die monopolartige 
Stellung des Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebes, dem ein Versorgungs gebiet zugewiesen 
ist, unterstrichen und erkennen lassen, daß eine 
eingehende und unmißverständliche Regelung der 
Verpflichtung der Molkereien zur Belieferung der 
Kleinhandelsgeschäfte dringend notwendig ge­
worden ist. 
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Weiters haben die bisherigen Bestimmungen 
über die unmittelbare Abgabe von Milch an Ver­
braucher nicht sicherstellen können, daß eine 
solche Abgabe in dem nötigen Ausmaß und in 
entsprechend einfacher und unbürokratischer 
Weise durchgeführt werden kann. 

Schließlich erweisen sich gewisse Änderungen 
der Vorschriften über die Einzugs- und Versor­
gungsgebiete deshalb als notwendig, weil der 
Verfassungsgerichtshof ausgesprochen hat, daß 
der Verwaltungsakt, mit dem ein solches Gebiet 
bestimmt wird, eine Verordnung ist. 

Des näheren wird ausgeführt: 

Zu § 9: 
Abs. 1 gestaltet die entsprechende Bestimmung 

des § 8 Abs. 1 des Milchwirtschaftsgesetzes 1956 
dadurch elastischer, daß der Fonds im Rahmen 
seiner Zielsetzung Zuschüsse ausnahmsweise 
auch Betrieben gewähren kann, denen ein Ein­
zugs- und Versorgungsgebiet nicht zugewiesen 
ist. Die Bestimmungen über die Kontingentie­
rung werden nunmehr in geeigneteremZ usammen­
hang, nämlich in § 11 Abs. 1 lit. c, gebracht. 

Die Begriffsbestimmung der Einzugs- und 
Versorgungs gebiete in den Abs. 2 und 3 stimmt 
im wesentlichen mit der geltenden überein. Neu 
ist jedoch, daß Versorgungs gebiete nur in der 
Regel geographisch begrenzt sind.· Diese For­
mulierung entspricht dem in der Praxis aufge­
tretenen Bedürfnis, Versorgungs gebiete aus­
nahmsweise nach anderen Gesichtspunkten zu be­
stimmen; zum Beispiel einen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb zu berechtigen, bestimmte 
Gattungen von Verkaufs stellen ohne Rücksicht 
auf deren Standort zu beliefern. Neu ist auch 
die Bestimmung des Abs. 3 letzter Satz über die 
Zukaufspflicht. Die Notwendigkeit ergibt sich 
daraus, daß insbesondere bei Landbetrieben unter 
Umständen die Aufbringung im eigenen Ein­
zugsgebiet oder die Erzeugung bestimmter 
Produkte nicht hinreicht, während bei anderen 
Betrieben Überschüsse vorhanden sind. Es liegt 
in der Natur dieser Regelung, daß sich die Zu­
kaufsverpflichtung nur auf Milch und Erzeug­
nisse aus Milch bezieht, die der betreffende Be­
arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb in Er­
füllung der Verpflichtungen benötigt, die sich 
aus der Zuweisung eines Versorgungs gebietes 
ergeben. . 

Abs. 4 gestaltet die Lieferverpflichtung der Be­
arbeitungs- und Verarbeitungs betriebe neu. Durch 
die Ausdehnungder bisher für Flaschenmilch be­
stehenden Regelung auf Kleinpackungen wird 
den Fortschritten der Verpackungstechnik Rech­
nung getragen; ferner wird aus den eingangs 
dargestellten Gründen klargestellt, daß eine 
Verpflichtung zur Lieferung von Schankmilch 
nicht allgemein, sondern nur bei Abnahme einer 
bestimmten Mindestmerige oder dann besteht, 
wenn· der Fonds einen entsprechenden Auftrag 
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erteilt hat. Aufträge dieser Art kann der Fonds 
im Einzelfall, oder allgemein für bestimmte Ge­
biete erteilen; im letzteren Fall hat er die ge­
troffene Maßnahme in seinem Verlautbarungs­
blatt kundzumachen (§ 45) .. Die letzten beiden 
Sätze des Abs. 4 tragen zwei Grundgedanken des 
Gesetzes, nämlich der Rationalisierung der Ver­
teilung von Milch und der Qualitätssteigerutig, 
Rechnung. Die Frage, ob die Belieferung aus 
einem dieser. beiden Gründe verweigert werden 
kann, soll zur Vermeidung de~ Kosten eines 
Rechtsstreites vom Fonds zu entscheiden sein. 

§§ 10 und 11 
übernehmen die in der Praxis bewährten Bestim­
mungen der §§ 1, 3, 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 der 
Verordnung BGBL Nr. 92/1951. Die Einleitung 
des § 10 Abs. 1 wurde neu gefaßt, weil es sich 
als notwendig erwiesen hat, die Voraussetzungen, 
unter denen Einzugs- und Versorgungs gebiete 
zu bestimmen sind, im Gesetz anzuführen. Die 
imperative Fassung der vorliegenden Bestim­
mung gibt dem Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb keinen mit den Mitteln des Verwaltungs­
verfahrens verfolgbaren Rechtsanspruch, weil 
der Verwaltungsakt, mit dem ein Einzugs- und 
Versorgungsgebiet bestimmt wird - wie der 
Verfassungsgerichtshof in dem Beschluß Slg. 
Nr. 3110/1956 ausgesprochen hat -, eine Ver­
ordnung und nicht ein Bescheid im Sinne des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist. 
Entsprechend dieser Gestaltung des § 10 Abs. 1 
soll auch § 10 Abs. 4 eine imperative Fassung 
erhalten. 

Zu § 11 Abs. 3 wird im besonderen darauf 
verwiesen, daß der Fonds bisher (§ 8 Abs. 1 
des Milchwirtschaftsgesetzes 1956) erhöhte Aus­
gleichsbeiträge nur bei Kontingentüberschreitung 
vorschreiben durfte. Die Änderung soll eine 
wirkungsvollere Durchführung der notwendigen 
Lenkungsmaßnahmen gewährleisten. Die Än­
derungen im § 10 Abs. 1 lit. fund § 11 Abs. 2 
wurden im Interesse der Qualitätsförderung 
vorgenommen; die übrigen Änderungen sind 
geringfügig und vorwiegend stilistischer Natur. 

Zu § 12: 
Der Entwurf sieht aus den eingangs erwähnten 

Gründen eine eingehende Neugestaltung der 
Bestimmung über die unmittelbare Abgabe von 
Milch an Verbraucher vor. Die Neuregelung 
bedeutet grundsätzlich eine Erleichterung des 
Ab-Hof-Verkaufs. Hiebei wird von der Er­
fahrung ausgegangen, daß eine solche einerseits 
im Interesse der ordnungsgemäßen Versorgung 
der Bevölkerung, anderseits aber auch im 
Interesse der Produzenten notwendig werden 
kann. Bei der letzten Gruppe von Fällen ist u. a. 
daran gedacht, daß die Anlieferung der Milch 
an die Sammelstelle für den Produzenten einen 
betriebswirtschaftlich nicht vertretbaren Zeit­
aufwand veru,rsachen kann oder daß Landwirte, 
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hauptsächlich in Indu~triegebieten, sich die für I Hinsichtlich der Ausgleichsbeiträge wird auf 
Zeiten der Arbeitsspitzen notwendigen Hilfs- die Bemerkung. zu Abs. 2 verwiesen. 
kräfte nur sichern können, wenn sie ihnen das 
ganze Jahr hindurch Milch verkaufen. Es darf Zu § 13: 
erwartet werden, daß die vermehrte und er- Abs. 1 ist neu. Seine Bestimmungen stellen 
leichterte Möglichkeit Zum Einkauf von Milch eine notwendige Ergänzung zu den in den §§ 9 
zu einer Absatzsteigerung führen wird. und 11 normierten Übernahmepflichten dar. 

Erwähnt wird in diesem Zusammenhang Bei der Ausführung der Bestimmungen dieses 
noch, daß das Interesse der Milcherzeuger an Absatzes wird der Fonds auf die in Betracht 
der unmittelbaren Abgabe an Verbraucher im kommenden Vorschriften des Lebensmittelrechtes 
allgemeinen nicht mehr so groß ist wie in den Bedacht zu nehmen haben. 
Jahren vor dem zweiten Weltkrieg. In der Zu Abs. 2: Der Gegenstand ist derzeit durch 
Regel ist vielmehr die Knappheit ,an Arbeits- die in Ausführung der Bestimmungen des § 11 
kräften und die Sicherheit des Absatzes maß- Abs. 2 lit. c des Milchwirtschaftsgesetzes 1956 
gebend dafür, daß die, Erze,:ger die Milch mög- erlassene Milchqualitätsverordnung, BGBl. 
liehst an die Bearbeit1:1ngs- und Verarbeitungs- Nr. 145/1955, geregelt. Wegen der verfas­
betriebe zu veräußern trachten. sungsrechtlichen Bedenken gegen das Vorschlags-

Die Bewilligung von Ausnahmen -' sei es recht des Fonds erscheint es tunlich, auch diese 
im Einzelfall, sei es durch generellen Verwaltungs- Verordnungsermächtigung für das Bundesmini­
akt - kann dem Fonds überlassen bleiben. Bei sterium für Land- und Forstwirtschaft aufzu­
den Ausnahmen im Einzelfall wird zumeist lassen. Ein Einbau; der Bestimmungen, dieser 
ein Antrag des betreffenden Milcherzeugers Verordnung - wie dies hinsichtlich der Verord­
vorausgehen (Abs. 1), jedoch fordert es das nungen BGBl. Nr. 99 und Nr. 92/1951 geschehen 
Interesse der Konsumenten, daß der Fonds ist - kann bei der Milchqualitätsverordnung 
unter gewissen Voraussetzungen (Abs. 2) auch unterbleiben, weil die Erlassung solcher Bestim­
Aufträge zur direkten Abgabe von Milch er- mungen innerhalb des Rahmens der gesetzlichen 
teilen kann, die aber immer auf die Zur Abgabe Zielsetzung des Fonds liegt. 
gelangende Milch beschränkt bleiben müssen. 
Bei den generellen Maßnahmen gemäß Abs. 1 
und 2 ist insbesondere daran gedacht, daß die 
in Betracht kommenden Betriebe nach ihrer 
geographischen Lage bestimmt werden (z. B. 
verkehrsferne Gegenden oder bestimmte Orte 
oder Ortsteile in Industriegebieten). 

§ 14 
übernimmt die Bestimmungen des § 10 des 
Milchwirtschaftsgesetzes 1956 mit der Ergän­
zung, daß Betrieben, die den Bestimmungen des 
Gesetzes zuwiderhandeln, kein Anspruch auf die 
Gewährung von Zuschüssen zukommt. 

Die Bewilligung zur unmittelbaren Abgabe 
von Milch bzw. der Auftrag zu einer solchen Zu den §§ 15 bis 19: 
bedeutet nicht, daß für die in Betracht kommen- § 9 des Müchwirtschaftsgesetzes 1956 sieht vor, 
den Lieferungen keine Ausgleichsbeiträge zu ent- daß der Importeur einen Ausgleichsbetrag zu 
richten sind. entrichten hat, wenn die Preise für ein~führte 

Abs. ~ übernimmt grundsätzlich die bewährte Milch und Erzeugnisse aus Milch niedriger sind 
Einrichtung der Verrechnungsmilch. Klarge- als die Preise gleichwertiger inländischer Pro­
stellt werden soll, daß der Fonds nötigenfalls dukte. Diesen Bestimmungen liegen die Erwä­
den ·Parteien den Verrechnungsverkehr auch gungen zugrunde, daß das inländische Preis-. 
dann auftragen kann, wenn sie ihn nicht bean- gefüge für die wichtigsten landwirtschaftlichen 
tragt haben oder nicht wünschen. Die Möglich- Erzeugnisse einer Beeinflussung durch das 
keit, Ausgleichsbeiträge zu pauschalieren (§ 5 Schwanken der Preise. auf dem Weltmarkt da­
Abs. 4), verdient in diesem Zusammenhang be~ durch entzogen werden. kann, daß der Preis 
sondere Beachtung. billiger Auslandsware dem inländischen Preis-

Abs. 4 ist neues Rechtsgut. Die Bestimmung niveau angeglichen wird. Die Überschwemmung 
sieht vor, daß die unmittelbare Abgabe an des Marktes durch billigere Auslandsware hat 
Verbraucher, wenn sie dem Willen der Erzeuger in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte 
und der Molkereien entspricht, ohne Mitwirkung schon wiederholt zu existenzgefährdenden Folgen 
der Behörde zulässig ist. Es erübrigt sich, auch für die heimische Landwirtschaft geführt; sie 
das Einvernehmen mit den Konsumenten vor- hat wegen der daraus resultierenden Schwankun­
zusehen, da der Ab-Hof-Verkauf ja nur dort gen in der Produktion und damit in der Versor­
aktuell ist, wo auf Seite der Konsumenten ein gung auch für die Konsumenten nicht auf die 
Bedarf nach einem solchen besteht. Die Formu- Dauer von Vorteil sein können. Es erscheint 
lierung der Bestimmung (" ... bedarf es daher notwendig, die Ausgleichsbeträge in das 
nicht. .. ") bringt zum Ausdruck, daß die I vorliegende Gesetz zu übernehmen.. Da die 
Befugnis des Fonds zur Auftragserteilung un- Angleichung der billigeren Ware an das inlän­
berührt bleibt. dis ehe Preisgefüge den Parteien Pflichten auf-
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erlegt, muß sie durch Maßnahmen im BereiCh 
der Hoheitsverwaltung getroffen werden, wäh­
rend die Angleichung der teuren Auslandsware 
auf Grund der entsprechenden Ansätze im 
Bundesfinanzgesetz durch das Bundesministe­
rium für Land- und Forstwirtschaft im Rahmen 
der privatwirtschaftlichen Tätigkeit des Bundes 
erfolgt. Dies gilt vor allem für den Brötgetreide­
sektOr, auf dem für das Jahr 1958 Bundesmittel 
in der Höhe von 86 Millionen Schilling für 
diesen Zweck bereitgestellt wurden. . 

Bei der Vollziehung des erwähnten § 9 haben 
sich Schwierigkeiten ergeben, und zwar vor 
allem dadurch, daß die Regelung nicht klar er­
kennen läßt, in welchem Verhältnis der Aus­
gleichsbetrag zum Zoll steht. Das Zolltarif­
gesetz 1958, BGBL Nr. 74, hat diese Frage 
dadurch entschieden, daß im Zolltarif bei allen 
Waren, für die das Milchwirtschaftsgesetz, das 
Getreidewirtschaftsgesetz und das Viehverkehrs­
gesetz gelten, eine Fußnote folgenden Wort­
lautes aufgenommen wurde: "Die Zollsätze für 
diese Waren gelten· nur, wenn keine Rechts­
vorschriften über die Regelung des Verkehrs 
mit diesen Waren beziehungsweise die Ent­
richtung eines Ausgleichsbetrages für die ange­
führten Waren dieser Nummer bestehen. Trotz 
Bestehens solcher Rechtsvorschriften gelten die 
Zollsätze, wenn der über diese Waren Verfü­
gungsberechtigte nicht nachweist, daß ein Aus­
gleichsbetrag vorgeschrieben oder von der Ent­
richtung eines solchen abgesehen wurde." -
Hiedurch erscheint klargestellt, daß der Aus­
gleichsbetrag de.n Vorrang gegenüber dem Zoll 
genießt. 

In den vorliegenden Bestimmungen wurde vor­
geschlagen, die geltende Regelung grundsätzlich 
zu übernehmen. Der Fragenkomplex soll je­
doch - der ständig zunehmenden Bedeutung des 
Gegenstandes entsprechend - eingehend ge~ 

regelt werden. Der Ausdruck "Ausgleichs­
beträge" soll nicht übernommen werden, weil er 
verschiedentlich mit den Ausgleichs b ei trägen 
nach dem Milchwirtschaftsgesetz und dem Ge­
treidewirtschaftsgesetz verwechselt worden ist. 

Des näheren wird ausgeführt: 

Zu § 15: 
Abs. 1 enthält de~ dargestellten Grundgedan­

ken des Importausgleichs. Die bisherige Begren­
zung in einem Hundertsatz des Inlandspreises 
ist weggefallen. Auch hier soll das Vorschlags-

27 

Inlandspreis . einzelner· gleichwertiger· inländischer' 
Waren (erster Satz) ist deren Verbrauchswert 
zugrunde zu legen. Zu den inländischen Liefe­
rungs- und Veräußerungskosten, für die unter 
anderem nach den Bestimmungen des letzten 
Satzes Pauschalsätze festgelegt werden können, 
zählen insbesondere auch die Frachtkosten und 
der Ausfuhrförderungsbeitrag. Die Pauschal~ 
sätze sind - soweit notwendig - gemaß ~~ 45 
kundzumachen. 

Abs. 2 trifft eine Sonderregelung für eine 
Reihe von Waren, bei denen zur Verwirklichung 
der Ziele dieses Unterabschnittes eine gleich­
förmige Vorschreibung des Importausgleichs 
angestrebt werden 'muß. Die vorgesehenen 
Höchstbeträge decken sich mit denZollsätzen des 
Zolltarifgesetzes 1958. 

Zu Abs. 3: § 3· des Zolltarifgesetzes 1958 er­
mächtigt das Bundesministerium für Finanzen, 
die Zollsätze und Zollwerte der eingetretenen 
Paritätsänderung anzugleichen, wenn sich das 
Verhältnis des Schillings zum Feingold gegen­
über der Lage bei Erlassung des genannten 
Gesetzes ändert. 

Die Bestimmungen des Abs. 4 können ins­
besondere bei karitativen Importen oder' dann 
von Bedeutung werden, wenn das inländische 
Preisgefüge eine Korrektur erfordert. 

Zu Abs. 5: Im Interesse der Verwaltungs­
entlastung wird der Importausgleich - soweit 
möglich - durch Verordnung festzusetzen sein. 
Hiedurch wird auch dem Importeur die Kalku- ' 
lation erleichtert. 

Abs. 6 soll es ermöglichen, daß der Fonds 
rechtzeitig in bindender Weise klarstellt, ob für 
eine bestimmte Einfuhr ein Importausgleich zu 
entrichten ist oder ob die Zollsätze des Zoll­
t~rifgesetzes 1958 gelten. Die Formulierung 
der Bestimmung ist auf die eingangs genannten 
Fußnoten abgestimmt. 

Zu Abs. 7: Diese Bestimmungen sind ,er­
forderlich, um sicherzustellen, daß der Import­
ausgleich und nicht der Zoll eingehoben wird; 
sie sind nur dann notwendig, wenn der Import­
ausgleich nicht durch eine Verordnung fest­
gesetzt ist. Bemerkt wird noch, daß es zu einer 
Einhebung des Importausgleichs und des Zolles 
in den seltensten Fällen kommen wird,. weil 
es dem Importeur freisteht, die Einhebung 
des Zolles durch einen Antrag gemäß Abs. 6 
abzuwenden. 

Zu B. Getreidewirtschaft. 
recht des' Fonds aus den zu den §§ 4 bis 8 dar- § 20 
gestellten Gründen nicht übernommen, sondern entspricht dem § 2 des Getreidewirtschafts­
der Fonds direkt mit der Durchführung des gesetzes 1956. Abs. 3 bringt nunmehr klar 
Importausgleichs betraut werden. zum Ausdruck, daß die Aufzählung der Futter-

Bei der Ermittlung des Importinisgleichs soll getreidearten eine beispielsweise ist. Hiedurch 
vom Zollwert ausgegangen werden, weil dieser werden verschiedene Hirsearten (Sirok, Milo­
auf Grund der durch das Wertzollgesetz 1955 corn, Dari) und die übrigen in der Zolltarif­
getroffenen eingehenden Regelung die geeignete I NI.. 10.07 genannten Getreidearten sowie Futter­
Basis darstellt. ~ei. dem Vergleich mit dem reis eindeutig den Bestimmungen des Gesetzes 
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unterworfen. Die Änderung erweist sich als Die Formulierung des ersten Satzes (" ..... 
notwendig, damit störende Auswirkungen auf grundsätzlich zu beachten") trägt dies~m Ge­
die Futtermittelwirtschaft, die sich unter Um~ danken Rechnung und läßt· erkennen, daß es 
ständen aus dem Überangebot von Futtermitteln sich bei diesen Plänen nicht um bindende Nor­
dieser Gruppe· ergeben, ausgeschaltet werden men handelt und daß demgemäß die Verlaut­
können. . barung im Bundesgesetzblatt unterbleiben kann • 

. An dem' durch die. 5. Getreidewirtschaftsgesetz­
Als § 21 Novelle, BGBL Nr. 275/1955, geänderten Termin 
sind die bisher im § 3 des Geti:eidewirtschafts- 'für die Festlegung der Ein- und Ausfuhrpläne 
gesetzes 1956 enthaltenen grundsätzlichen Be- (15. Oktober) soll festgehalten werden, weil 
stimmungen mit nachstehenden Änderungen zu diesem Zeitpunkt das inländische Emte-
übernommen worden: ' ergebnis bereits überblickt werden kann. 

Im Abs. 1 wurde in den Katalog der Fonds- Zu Abs. 3: Während die bisherige Regelung 
ziele die "Gewährleistung einer ausreichenden nur indirekt zum Ausdruck gebracht hat, daß 
Versergung mit den im § 20 genannten Waren" Einfuhren der den Bestimmungen des Gesetzes 
aufgenommen. Diese Änderung entspricht dem unterworfenen Waren einer Bewilligung des 
sonstigen Inhalt dieses Unterabschnittes, insbe- Fonds bedürfen, ist dies im Interesse der Rechts­
sondere dem § 22. klarheit nunmehr ausdrücklich ausgesprochen. 

Die Einfügung im Abs. 2 sowie der Abs. 3 Die folgenden Bestimmungen stellen den Zweck 
gleichen den entsprechenden Bestimmungen in des Ausschreibungsverfahrens heraus. Aus dieser 
den Unterabschnitten Milchwirtschaft und Vieh- Regelung ergibt sich im Zusammenhang mit 
wirtschaft. Auf die Bemerkung zu § 3 wird ver- Abs. 2, daß die bescheidmäßige Erledigung des 
wiesen. Wiewohl die Gebarung des Ausgleichs Einfuhrantrages sich nicht auf den Ein- und Aus­
gemäß § 6 des Getreidewirtschaftsgesetzes 1956 fuhrplan für dieses Jahr gründet, sondern un­
in der letzten Zeit keine Überschüsse mehr er- mittelbar auf das Gesetz. Zur Beseitigung auf­
geben hat, war es bisher nicht notwendig, getretener Unklarheiten bringt der letzte Satz 
auch dem Getreideausgleichsfonds Bundesmittel nunmehr. klar zum Ausdruck, daß unter der 
zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben preiswertesten Ware nicht immer die billigste 
zuzuführen (siehe das Bundesgesetz über die, Ab- zu verstehen ist. Erwähnt wird noch, .daß die 
fuhr von Geldmitteln des Getreideausgleichs- Fonds über die Frage, ob sich die öffentliche 
fonds an den Bund, BGBL Nr. 73/1953). Aufforderung zur AnbotsteIlung für die öster-

reichische Volkswirtschaft nachteilig auswirken 
Zu § 22: würde, geschäftsordnungsgemäß zu entscheiden 

Übernahme der Bestimmungen des § 4 des haben. Eine solche nachteilige Auswirkung 
Getreidewirtschaftsgesetzes über das Einfuhr- kann auch schon gegeben sein, wenn nur ein­
regime. Es handelt sich hier neben den Be- zelne Teile der Wirtschaft hievon unmittelbar 
stimmungen über den Ausgleich (§ 24) um betroffen würden. 
die wichtigste Bestimmung dieses Unterab-: Zu Abs. 4: Im Interesse der Rechtssicherheit 
schnittes. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser erscheint es geboten, die zulässigen Auflagen 
Bestimmung kann daran ermessen werden, daß im Gesetz näher zu umschreiben und ausdrücklich 
die Importe von Brotgetreide in den Jahren klarzustellen, daß auch die Leistung einer Sicher­
ab 1951 ungefähr 35.0,000 Tonnen jährlich be- stellung aufgetragen werden kann. Inhaltlich 
tragen haben;' auch die Importe von Futter- entspricht diese Regelung der geltenden Rechts­
getreide bewegen sich in dieser Größenordnung. lage' 03eschluß' des Verwaltungsgerichtshofes, 

Zu Abs. 1: Die Formulierung stellt nunmehr Slg. Nr. 2226/51). Der Katalog der Auflagen 
. klar,. daß der essentielle Inhalt der Ein- und, Aus- stimmt mit dem im Abs. 1 genannten Inhalt 
fuhrpläne Angaben über die Menge der ein- der Ein- und Ausfuhrpläne weitgehend überein. 
und auszuführenden Waren sind. Die übrigen Im Sinne der Bemerkungen zu Abs. 3 bedeutet 
Angaben stehen zum Teil bei der Erstellung dies aber nicht, daß eine Auflage nur erteilt 

,des Planes noch' nicht fest; ihre Übernahme werden kann, wenn der Einfuhrpian in dieser 
in den Plan ist daher eine fakultative. Erwähnt Hinsicht etwas aussagt. Zu dem Inhalt der zu­
wird noch, daß der Festlegung der Herkunft lässigen Auflagen wird erwähnt, daß. auch nach 
und der Qualität bes'ondere Bedeutung Zu- der geltenden Rechtslage (Lebenstnitte1bewirt­
kommt, weil wegen des steigenden Inlands- schaftungsg~setz und die auf Grund seiner Be­
aufkomm:ens in den letzten· Jahren vorwiegend stimmungen erlassene Anordnung Nt. 109, 
Qualitätsweizen eingeführt wird und die Ein- "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vom 29. Oe,.. 
.fuhrvon Füllweizen nahezu bedeutungslos ge- zember 1956) Brotgetreide und Mehl vom 
.worden ist. BundesIninisterium für Land- und Forstwirt­

Zu Abs. 2: Die Ein- und Ausfuhrpläne können schaft gelenkt werden kann. Hiebei kann ins-· 
ihrer Natur nach nur grundsätzliche Richt- .besondere die Einlagerung solcher Waren ange­
linien für . die Einfuhtpolitik des Fonds sein. ordnet wer,den, 
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Abs. 5' übernimmt sinngemäß den bisherigen geringeren Ausbeute ein höherer Einfuhrbedarf 
Abs. 4 mit einigen im Interesse der Rechts- und eine stärkere Inanspruchnahme von 
klarheit notwendigen Ergänzungen; Neu ist, Stützungs- und Fondsmitteln verbunden sein, 
insbesondere die eingehende Regelung des Ver- kann. 
falls einer Sicherstellung. Neu ist' ferner der Hinweis auf die amtliche 

Auch Abs. 6 entspricht dem geltenden Recht. Preisbestimmung für Brotgetreide und Mehl; er 
Neu ist die Bindung der Meldung an. eine Frist entspricht der eingelebten Praxis und den wirt­
und die Verpflichtung,'auch den Bestimmungsort schaftlichen Notwendigkeiten, weil die Typen­
und den Verwendungszweck zu, melden. Auf und Ausmahlungssätze im Zusammenhang mit 
diese ~gaben kann im Int<;resse einer plan- der Mühlenkalkulation unentbehrliche Elemente 
vollen Gestaltung der Einfuhrpolitik und der der Preisbestimmung für Brotgetreide und Mehl 
ordnungsgemäßen Durchführung des Ausgleichs sind. 
und der Stützung nicht verzichtet werden. 

Nach der Formulierung des Abs. 7 lit. a fallen 
derzeit nur Importe aus den der OEEe ange­
hörigen Staaten unter diese Ausnahmebestim­
mung. 

Erwähnt wird noch, daß im § :22 ebenso wie 
an einer Reihe von anderen Stellen des Ent­
wurfes die Aufgaben, die nach dem Getreide­
wirtschaftsgesetz 1956 die Kommission zu' er­
füllen hat, nunmehr dem Fonds obliegen. Hiezu 
wird auf die Bemerkungen zu § 44 Abs. 1 hin­
gewiesen. 

Zu § 23: 
Das Getteidew~rtschaftsgesetz 1956 enthält 

im §. 5 ,die Vorschrift, daß das Bundesministe­
rium fur Land- und Forstwirtschaft auf Vorschlag 
der Kommission durch Verordnung für die 
Handelsmühlen bestimmte Mehltypen (Fest­
setzung von Ausmahlungssätzen) und deren 
Kennzeichnung anordnen kann. Von dieser 
gesetzlichen Ermächtigung wurde zuletzt durch 
die Verordnung vom 23. Juni 1958, BGBL 
Nr. 125, Gebrauch gemacht. Der Entwurf 
übernimmt die Grundgedanken der geltenden 
Regelung, ändert diese jedoch dadurch ab, 
daß an Stelle des Vorschlagsrechtes des Fonds 
die Zuständigkeit zur Regelung im Verordrtungs­
wege getreten ist. Weiter sind nachstehende 
inhaltliche Änderungen vorgesehen: 

Die Beschränkung der Kennzeichnungsvor­
schriften auf Mehl ist zu .eng. Es hat sich als 
notwendig erwiesen, daß solche Vorschriften 
auch für andere Mahlerzeugnisse erlassep wer­
den, wobei diese Regelung nicht nur für die 
Handelsmüllerei sondern auch für andere Ver­
kehrsstufen (zum Beispiel für den Großhandel) 
verpflichtend sein müssen. Weiters hat sich die 
Notwendigkeit ergeben, Typen nicht nur für 
Mehl, sondern auch für andere Mahlerzeugnisse 
festzusetzen. Auch muß rechtlich eindeutig die 
Möglichkeit bestehen, daß neben den Typen auch 
die Ausmahlungssätze festgelegt werden. Die 
Notwendigkeit hiezu ergibt sich daraus,. daß mit 
der Bestimmung der, Typen, die auf Grund des 
Aschegehaltes erfolgt, die Ausmahlungssätze 
noch nicht eindeutig umschrieben sind. An der 
Einhaltung der Ausmahlungssätze besteht" ein 
besonderes öffentliches Interesse, weil mit einer 

§ 24 
enthält die Bestimmungen über den Ausgleich. 
Es wird an dem Grundgedanken festgehalten, 
daß bei der Vermahlung von Weizen ein Beitrag 
erhoben und bei der Vermahlung von Roggen 
ein Zuschuß geleistet wird. Hiedurch wird das 
Schwarzbrot zu Lasten des Weißbrotes verbilligt 
und der inländische Roggenanbau geschützt. 
In einzelnen Punkten haben sich auf Grund der 
gemachten Erfahrungen Änderungen gegenüber 
dem geltenden Recht als notwendig erwiesen. 
Im einzelnen wird hiezu bemerkt: 

Zu Abs. 1: Der bisher vom Gesetz gebrauchte 
Ausdruck "Mühlenausgleichsverfahren" hat'~ zu 
Mißdeutungen Anlaß gegeben lind soU daher 
nicht mehr, gebraucht werden. Der Kreis der 
Waren, auf die sich der Ausgleich bezieht, wird 
nunmehr entsprechend den tatsächlichen Grund­
sätzen der Regelung mit "Weizen und Roggen" 
und nicht mehr mit "Brotgetreide" umschrieben. 
Weiter hat die bisherige Formulierung, daß 
zugleich mit dem Preis für Brotgetreide usw. 
der Höchstbetrag der Ausgleichsbeiträge und 
Ausgleichszuschüsse festgelegt wird, im Zu­
sammenhang mit dem bisherigen § 6 Abs. 3 
- wonach der Fonds die Höhe der Beiträge und 
Zuschüsse bestimmt~ - zu der Auslegung Anl~ß 
gegeben, daß der Fonds die Beiträge und Zu­
schüsse im Einzelfall verschieden bemessen 
könne. Dies widerspricht dem Grundgedanken 
des Ausgleichs, der nur dahin verstanden werden 
kann, daß die Beiträge und Zuschüsse inder den 
Getreidepreis mit dem Mehlpreis verbindenden 
Mühlenkalkulation mit fixen Sätzen aufscheinen. 
Die vorgeschlagene Regelung trägt diesen' Er­
wägungen Rechnung und spricht im gegebenen 
Zusammenhang daher aus, daß die Höhe der 
Ausgleichsbeiträge und Ausgleichszuschüss.e ao­
läßlich der amtlichen Preisbestimmung zugleich 
mit dem Preis für Brotgetreide lind Mehl fest­
zusetzen ist. 
D~e im Abs. 2 vorgeschlagene Anhörung des 

Fonds soll diesem vor' allem Gelegenheit geben, 
Gutachten über die Auswirkungen der Höhe der 
Beiträge und Zuschüsse abzugeben, und zwar ins­
besondere hinsichtlich der voraussichtlichen Ge­
barung des Ausgleidis. Auch könnten durch 
zu hohe Beiträge oder zu geringe Zuschüsse 
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unter Umständen Verknappungen einzelner Wa­
ren eintreten. 

Die.im Abs. 4 vorgeschlagenen Bestimmungen 
sind ebenfalls neu. Entsprechend dem Grund­
gedanken des Ausgleichs kann für die mensch­
liche Ernährung ungeeignetes Getreide in dieses 
Verfahren nicht einbezogen werden. Die folgen­
den Bestimmungen sind· notwendig, um eine 
mißbräuchliche Inanspruchnahme von Ausgleichs­
zuschüssen und staatlicher . Stützungsmittel zu 
verhindern. 

Abs. 5 ergänzt. den bisherigen Abs. 4 durch 
die Billigkeitsregelung, daß für den Fall, daß 
Brotgetreide die Eignung für die menschliche 
Ernährung verliert, allenfalls gewährte Stützungs­
beträge nur zurückzufordern sind, wenn ein 
Verschulden des betreffenden .unternehmers vor­
liegt. 

Die Bestimmungen der Abs. 6 und 7 sind im 
wesentlichen geltendes Rechtsgut. Die Formu­
lierung des Abs. 7 soll zum Ausdruck bringen, 
daß die Bindung für die bei den genannten 
Zwecke gemeinsam ist und daß demgemäß auch 
Ausgleichsbeiträge gemäß Abs. 1 für die Ge­
währung von Transportkostenzuschüssen heran­
gezogen werden können. 

Abs. 8 steht, mit § 23 in unmittelbarem Zu­
sammenhang. Es erscheint geboten, daß unge­
rechtfertigte Sondervorteile, die sich einzelne 
Betriebe. durch Abweichen· von den vorge­
schriebenen Ausmahlungssätzen . verschaffen, 
durch entsprechende Erhöhung der Ausgleichs­
beiträge beziehungsweise durch Minderung der 
Ausgleichszuschüsse abgegolten werden. 

Zu § 25: 
Fremdvermahlungen und der Weiterverkauf von 

Brotgetreide bedürfen auch nach geltendem 
Recht (Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz und 
§ 7 Abs. 4 und § 4 der Anordnung Nr. 109) einer 
Bewilligung des Fonds. Im Interesse der ord­
nungsgemäßen Versorgung und des Schutzes 
der staatlichen Stützungs mittel kann auf eine 
entsprechende Verordnungsermächtigung nicht 
'verzichtet werden. 

§ 26 
entspricht § 8 des Getreidewirtschaftsgesetzes 1956. 
An inhaltlichen .Änderungen wird vorgeschlagen, 
daß sich die Höhe der Verzugszinsen nach dem 
Diskontsatz der Oesterreichischen Nationalbank 
richten soll. Auch werden der Billigkeit und den 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechende 
Richtlinien für die Einhebung der Verzugszinsen 
durch den Fonds gegeben. Auf die Erläuternden 
Bemerkungen zu . den entsprechenden Bestim­
mungen im Unterabschnitt;,Milchwirtschaft" 
(§ 8 Abs. 3) wird hingewiesen. . 

Zu§ 27: 
Abs. 1 übernimmt die Bestimmungen des 

§ 9 Abs. 1 des Getreidewirtschaftsgesetzes 1956 

über die von den Mühlen allmonatlich zu er­
stattenden Meldungen. Der geltenden Regelung 
haftet jedoch der Mangel an, daß keine Ver­
pflichtung der Mühlen zur Führung entspre­
chender Aufzeichnungen besteht. Diese hat bei 
Betriebspriifungen durch den Fonds zu größten 
Schwierigkeiten geführt. Es wird daher die 
Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen 
vorgeschlagen. Eine allfällige Lohnverrnahlung 
muß in den Aufzeichnungen und in der Meldung 
getrennt geführt werden, weil dem Ausgleich 
gemäß § 24 nur die Handelsvermahlungen unter­
liegen. 

Die in Abs. 2 vorgesehene Meldepflicht ist 
geltendes Recht (Lebensmittelbewirtschaftungs­
gesetz und § 7 Abs. 4 der Anordnung Nr. 109); 
auf sie kann aus den zu § 25 angegebenen Grün­
den nicht verzichtet werden. 

Abs. 4. enthält notwendige Kontrollbestim­
mungen ; sie sind derzeit im § 9 Abs. 2 des 
Getreidewirtschaftsgesetzes 1956 enthalten. 

Zu § 28 
wird auf die Bemerkungen zu den §§ 15 bis 19 
verwiesen. Abs. 3 setzt bei Waren, die dem 
Importregime des Fonds unterliegen, an Stelle 
des Zollwertes den Schilling-Grenzpreis, weil 
dieser ohnedies dem Fonds im Sinne der Be­
stimmung des § 22 Abs. 3 bekanntgegeben 
werden muß. 

Zu Abs. 4: § 15 ADS. 7 ist für die Waren dieses 
Unterabschnittes entbehrlich, weil ihr Import 
grundsätzlich der Bewilligung des Fonds be­
darf und der Fonds im bezughabenden Ver­
fahren ---, sofern dies nicht schon generell 
geschehen ist ~ den Importausgleich fest~ 
setzen kann. Eine Regelung soll nur für jene 
Waren getroffen werden, deren Einfuhr gemäß 
§ 22 Abs. 7 Z. 1 lit. a nicht an eine Bewilligung 
gebunden ist. Um eine durch den Import­
handel befhrchtete Verzögerung der zollamt­
lichen Abfert~gung der Importe solcher Waren 
zu vermeiden, wird vorgeschlagen, diese Im­
porte nicht unbedingt.zur Bemessung des Import­
ausgleichs an ein Verfahren vor dem Fonds zu 
binden, sondern dem Importeur die Möglichkeit 
zu eröffnen, einen Betrag in der Höhe des Zolles 
als Importausgleich zu entrichten. 

Zu Abs. 6: Die von den Bestimmungen des 
§ 19 abweichende Widmung des Importaus­
gleichs entspricht der geltenden Regelung (§ 7 
A bs. 3 Getreidewirtschaftsgesetz 1956). 

Zu § 29: 
Es erscheint geboten, die zur Marktordnung 

auf dem Gebiete der Getreide- und der Futter­
mittelwirtschaft notwendigen Bestimmungen in 
einem Gesetz zusammenzufassen. Daher· wird 
vorgeschlagen, eine Reihe von Bestimmungen 
des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes1952, 
BGBl. Nr. 183, zu übernehmen. 
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Hie~u wird -vermerkt, daß nach einvernehm­
licher Auffassung aller mit der Vorbegutachtung 
des Entwurfes befaßten Stellen durch die Auf­
nahme dieser Bestimmungen der Entscheidung 
der Frage, ob das Lebensmittelbewirtschaftungs­
gesetz weitergelten soll, nicht vorgegriffen wird. 
Die hier vorgesehenen Lenkungsmaßnahmen 
für Brotgetreide und Mahlerzeugnisse sind der­
zeit durchwegs auf Grund des Lebensmittel­
bewirtschaftungsgesetzes zulässig und fast zur 
Gänze im Wege von Anordnungen verfügt, 
und zwar hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Abnahme von inländischem Brotgetreide durch 
die Anordnung Nr. 112 vom 26. Juli 1957, 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vom 28. Juni 
1957, und hinsichtlich der übrigen Bestimmungen 
durch die wiederholt genannte Anordnung 
Nr. 109. 

Zu § 30: 

Die Lebensmittelbewirtschaftungsgesetznovelle 
1951, BGBL Nr. 107, hat ausländische Futter­
mittel aus dem Geltungsbereich des Lebens­
mittelbewirtschaftungsgesetzes ausgenommen. 
Gleichzeitig wurde durch das Bundesgesetz 
vom 4. April 1951, BGBL Nr. 109, die Möglich­
keit geschaffen, im Anordnungswege eine Reihe. 
von Maßnahmen für ausländische Futtermittel 
zu erlassen. Das Bundesministerium für Land­

-und Forstwirtschaft hat von dieser Ermächtigung 
wiederholt, zuletzt durch Abschnitt III der An­

-ordnung Nr. 95 (Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
vom 11. Februar 1953), Gebrauch gemacht. 
Diese Regelung ist mit dem Ablauf der Geltungs­
dauer des Bundesgesetzes BGBL Nr. 109/1951 

_ (30. Juni 1954) weggefallen. Die seither ge~ 
machten Erfahrungen haben wiederholt er­
kennen lassen, daß im Interesse einer geordneten 
Futtermittelversorgung nicht auf Rechtsvor­
schriften verzichtet werden kann, die es er­
möglichen, nötigenfalls im Verordnungswege 
entsprechende Maßnahmen (Lagerhaltung, Kenn­
zeichnung der ausländischen Herkunft, Auf­
.zeichnungs- und Meldepflichten) vorzuschreiben. 

Die im § 30 vorgesehenen Bestimmungen 
stellen - soweit sie sich auf Importware be­
ziehen- eine Ergänzung zu den gemäß § 22 
Abs. 3 vorgesehenen Unterlagen dar. Mit Rück­
sicht auf die Möglichkeit, solche Maßnahmen 
durch Auflagen aufzutragen, wurde darauf ver­
zichtet, daß im § 30 Vorschriften über die Be­
lieferung bestimmter Gebiete mit Futtermitteln 
aufgenommen werden. 

Erwähnt wird noch, daß unter "Entschädi­
gung" gemäß Abs. 1 lit. a nicht nur die Ver­
gütung der Lagerkosten, sondern auch die Über­

. nahme des Preisrisikos zu verstehen ist. 

_§ 31 

enthält Vorschriften - über die bestimmungs­
gemäße- Verwendung von Mahlerzeugnis~en und 

über die Rückforderung- zu Unrecht gewährter 
Zuschüsse und Stützungsmittel, die eine sinn­
gemäße Ergänzung der Bestimmungen des § 24 
Abs. 4 über den Schutz der bestimmungsgemäßen 
Verwendung von Brotgetreide und der für Brot­
getreide gewährten Ausgleichs- und Stützungs­
mittel darstellen. 

Das im Abs. 1 ausgesprochene Verbot, MahI­
erzeugnisse aus gestütztem oder dem Ausgleich 
gemäß § 24 unterworfenem Getreide für andere 
Zwecke als für die menschliche Ernährul1g .zu 
verwenden, ist unentbehrlich; es besteht derzeit 
auf Grund des Lebensmittelbewirtschaftungs­
gesetzes (§ 8 der Anordnung Nr. 109). Auch 
auf Abs. 2, der in seinen Grundsätzen dem § 10 
des Getreidewirtschaftsgesetzes 1956 entspricht, 
kann im Interesse der zweckbestimmten Ver­
wendung öffentlicher Gelder nicht verzichtet 
werden. Beide Bestimmungen dienen überdies 
dem Schutze der reellen Unternehmer gegen 
unlautere Konkurrenz. 

Zu Abs. 3: Der Anspruch des Fonds richtet 
sich nur gegen den jeweils schuld tragenden Teil. 

Zu § 32: 

Di~ Mahlprämien verfolgen vor allem das Ziel, 
jenen Landwirten, die ihr Brot aus -Mehl be­
reiten, das aus selbsterzeugtem Getreide stammt, 
einen Ausgleich für die den Konsumenten zu­
kommende Stützung des Brotgetreidepreises zu 
gewähren. 

Zu C. Viehwirtschaft. 
Im § 33 

wird wörtlich an dem derzeit im § 2 des Vieh­
verkehrsge~etzes 1956 umschriebenen Geltungs­
bereich festgehalten. 

Für die §§ 34 und 35, 

insbesondere auch für die dort vorgenommenen 
Änderungen gegenüber der gegenwärtigen 
Rechtslage, gelten weitestgehend die Erläuternden 
Bemerkungen zu den §§ 22 und 23 sinngemäß. 
Ergänzend wird bemerkt, daß durch die Lösung, 
den Ein- und Ausfuhrplan in zweiTeilen zu er- . 
gänzen (§ 35 Abs. 1), einer in der Praxis auf­
getretenen dringenden Notwendigkeit Rechnung 
getragen wird. 

§ 35 Abs. 6 geht davon aus, daß dem Fonds 
wegen der ihm übertragenen Aufgabe, Ein- und 
Ausfuhrpläne zu erstellen, auch die Gelegenheit 
gegeben werden soll, seine Auffassung. bei der 
Handhabung des Exportregimes durch die zu­
ständigen Behörden entsprechend zur Geltung 
zu bringen. Für die Ausstellung von Bewilli­
gurigen für die Ausfuhr der diesem Unter­
abschnitt unterworfenen W aren i~t nach den Be­
stimmungen des Außenhandelsgesetzes, BGBL 
Nr. 226/1956, das' Bundesministeriumfüt Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen müdem 
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,Bundesministerium für Inneres zuständig. Eine 
Bindung der Einzelentscheidungen dieser Bundes­
ministerien an die Vorschläge des Fonds oder 
eine sonstige Änderung der Zuständigkeiten 
nach dem Außenhandels gesetz tritt durch den 
vorgeschlagenen Abs. 6 nicht ein. 

Zu § 36 

wird auf die Bemerkungen zu den §§ 15 bis 19 
und 28 verwiesen. Ergänzend hiezu wird zu 
Abs: 1 folgendes bemerkt: 

Während in der Milchwirtschaft und in der 
Getreidewirtschaft die Inlandspreise im allge­
meinen stabil sind, unterliegen die Marktpreise 
im. Viehverkehr starken und häufigen Schwan­
kungen. Dies bedeutet eine besondere Schwierig­
keit für die Regelung des Importausgleichs auf 
diesem Sektor, weil im Interesse der ordnungs­
gemäßen Durchführung von Importgeschäften 
angestrebt werden muß, daß der Importeur 
bereits zur Zeit des Abschlusses des Geschäftes 
errechnen kann" ob er einen Importausgleich 
entrichten muß und wie hoch dieser sein wird. 
Es erweist sich daher als notwendig, der Be­
rechnung des Importausgleichs nicht den fluk­
tuierenden Marktpreis, sondern einen stabileren 
Mittelwert zugrunde zu legen. Diesem Er­
forderrus soll die Bestimmung Rechnung tragen, 
daß, die, Basis für die Festsetzung des Import­
ausgleichs ,ein "Vergleichswert" ist, den der 
Fonds festzustellen und kundzumachen hat. 

Die Ausführungen zu § 15 Abs. 2 gelten ins­
besondere auch für die im vorliegenden Abs. 2 
Z. 1 angeführten Waren. Auch für sie ist eine 
von den Bestimmungen des Abs. 1 abweichende 
Regelung notwendig, weil ein Preisvergleich mit 
der entsprechenden Inlandsware kaum herzu­
stellen ist. Da in dem Gesetz nur ein Höchst­
satz vorgesehen ist, hat der Fonds die Möglich­
keit, durch Beschluß einen Importausgleich 
festzusetzen, der sowohl den Interessen der 'Land­
wirtschaft als auch jenen der übrigen Wirt­
schaftskreise weitestgehend entspricht. 

Die Bestimmung des Abs. 3 soll es ermög­
lichen, daß die im Einzelfall durch Bescheid er­

'folgende VorsChreibung des Importausgleiehs 
erleichtert und beschleunigt' werden kann. 

tierische Produkte aufkaufen, bestimmtf\n Ver­
wendungen .zuführen oder lagern. 

Zu § 38: 

Während das Bundesgesetz BGBl. Nr. 109/1951 
weitgehende Beschränkungen der Schweinehal~ 
tung verfügt hatte, ist nunmehr nur die Möglich,. 
keit in Aussicht genommen, den Größmästern 
die Anlieferung von Schweinen für die Zeit zu 
untersagen, in der die kleinen und Mittelbetriebe 
- aus fütterungs technischen Ursachen - die 
Masse der von ihnen produzierten Schweine 
anliefern. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, 
die Beunruhigung der Märkte, die alljährlich in 
den Frühjahrsmonaten durch die vermehrte 
Anlieferung eintritt, zu unterbinden. 

§ 39 
übernimmt die bewährten und in der Praxis 
eingelebten Bestimmungen des Rindermastförde­
rungs gesetzes. 

Zu D. Organisation der Fonds. 
§ 40 

tritt an Stelle der §§ 12 Milchwirtschaftsgesetz 
1956, 11 Getreidewirtschaftsgesetz 1956 und 
8 Viehverkehrsgesetz 1956. 

An der zahlenmäßigen Stärke und der Zu­
sammensetzung der Kommissionen soll gegen­
über dem geltenden Rechtszustand keine Ände~ 
rungeintreten. Die Mitglit;dschaft in den Kom­
missionen soll - wie bei einer Reihe von anderen 
Ämtern - nur Personen offenstehen, die die 
Wählbarkeit zum Nationalrat (Art. 26 Abs. 4 
und 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929) besitzen. Das bisher hin­
sichtlich ·der Bestellung der Kommissionsmit­
glieder vorgesehene Vorschlagsrecht der ·drei 
großen Wirtschaftskammern soll aus den wieder­
holt erwähnten, gegen das Vorschlagsrecht spre­
chenden verfassungsrechtlichen Erwägungen 
durch die direkte Namhaftmachung ersetzt wer­
den. Die Bestimmungen, betreffend die Ober­
nahme der Funktion durch die Kommissions­
mitglieder (Abs.4), sind der Übergangsbestim­
mung des § 55 Abs. 2 angepaßt. 

§ 41 
übernimmt die Bestimmungen ,der §§ 13, 12 

Zu § 37: beziehungsweise '9 der geltenden Fondsgesetze. 
In der Milchwirtschaft und. in der Getreide- Überdies wird im Abs. 2 die Möglichkeit vor-

wirtschaft kann die Sicherung des Absatzes von gesehen, Sitzungs gelder auszubezahlen. Wie aus 
Erzeugnissen entsprechender Qualität durch Maß. den Ausführungen im Bericht des Ausschusses 
nahmen .im Bereich . der Hoheitsverwaltung für Land- und Forstwirtschaft, Nr. 108 der Bei­
sichergestellt werden (§ 9 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 'lagen VII. GP., hervorgeht, soll Abs.3 zweiter 

.lit. b)~ Wegen der unterschiedlichen Struktur Satz der§§ 13, 12 beziehul1gsweise 9 der geltenden 
der Viehwirtschaft ist es empfehlenswert, dem Fondsgesetzeden Angestellten der Fonds die 
Ponds die Berechtigung zu geben, im Rahmen Wahl von Betriebsräten ermöglichen. Die vor­
seiner Zielsetzung zur Marktentlastung vertrag- geschlagene ausdrückliche Anwendung der Be­
liehe. Vereinbarungen mit einschlägigen Unter~. stimmungen des BetriebsrätegeSetzes hringt diese 
nehmern .zu treffen, daß sie Schlachttiere und Absieh,t' eindeutig zum Ausdruck. . 
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§ 42 
faßt die geltenden Bestimmungen über die 
Vertretungsbefugnis (§§ 14, 13 beziehungsweise 
10 der Fondsgesetze) in übersichdicher und ein­
deutiger Formulierung zusammen. Der letzte 
Satz stellt klar, daß nicht alle schriftlichen Aus-

. fertigungen des Fonds den Vorschriften des vor­
letzten Satzes unterliegen. 

§ 43 
ist geltendes Rechtsgut (§§ 15, 14 beziehungs­
weise 11 der Fondsgesetze). Neu sind lediglich 
die Bestimmungen des Abs. 3 über das Recht der 
Kommissionen zur Einsetzung von Fachaus­
schüssen. 

33 

Die §§ 46 und 47 

übernehmen geltendes Rechtsgut ohne inhaltliche 
Änderungen. 

Zu § 48: 

Das vorliegende Gesetz übernimmt den Grund:­
gedanken der drei geltenden Fondsgesetze, daß 
bestimmte Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiete 
der. Milch-, Getreide:- und Viehwirtschaft 'durch 
Zusammenarbeit der ,Vertreter der drei großen 
Wirtschaftsgruppen im Rahmen des Fonds gelöst 
werden und daß die Fonds bei Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben möglichst weitgehend 
autonom bleiben sollen. Eine Gr-enze ist der 
Fondsautonomie jedoch, soweit es sich um die 
Erfüllung staatlicher Verwaltungsaufgaben han-

§ 44 delt, durch die Bestimmungen des Bundes-Ver-
trifft wichtige, zum Teil von den Bestimmungen fassungsgesetzes über die Weisungsgebundenheit . 
der §§ 16, 15 beziehungsweise 11 der geltenden der Verwaltungs organe und über die Minister­
Fondsgesetze abweichende Regelungen. verantwortlichkeit gesetzt. Die Abs. 1 bis 3 

Hinsichtlich der Auf teilung der Geschäfte' sehen sohin eine Aufsichtspflicht des Bundes­
zwischenden Kommissionen und den geschäfts- ministeriums für Land- und' Forstwirtschaft vor 
führenden Ausschüssen (Abs. 1) wurden zwei und regeln diese und das Einspruchsrecht für 
Systeme erwogen, nämlich alle Fonds einheitlich nach dem Vorbild der 

a) die Aufzählung der Geschäfte, die in die Bestiinmungen des § 18 Abs. 1 bis 3 des Milch­
Zuständigkeit der Verwaltungskommission wirtschaftsgesetzes 1956. 
fallen, und die Generalklausel für den Abs. 4 sieht dementsprechend ein Weisungs-
geschäftsführenden Ausschuß und recht der zuständigen Zentralstellen des Bundes 

b) die Zuständigkeit der Kommission für alle vor. Dieses soll jedoch, um die Benachteiligung 
Angelegenheiten, jedoch mit' der Befugnis einer im Fonds vertretenen Wirtschaftsgruppe, 
der Kommission, den geschäftsführenden zu vermeiden, auf eine ebenso breite Basis gestellt 
Ausschuß zu delegieren, wobei die Dele- werden wie das Aufsichtsrecht. Diese Lösung 
gierung zu publizieren wäre. läßt erwarten, daß Schwierigkeiten bei der Voll-

Die geltende Lösung, wichtige Angelegen-
heiten, die beispielsweise a'\lfgezählt werden, der 
Kommission vorzubehalten, hat sich wegen der 
Abgrenzungsschwierigkeiten nicht sehr bewährt. 
Nach eingehender Prüfung wird der Lösung b) 
der Vorzug gegeben. Diese Lösung ermöglicht 
es auch, in den Bestimmungen der Unterab­
schnitte Abis C die in Betracht kommenden 
Verwaltungsaufgaben den Fonds zuzu,weisen 
und nicht wie bisher einzelnen Fondsorganen. 

Abs. 2: An den geltenden Bestimmungen über 
das Abstimmungsverhältnis soll nichts geändert 
werden. Die Erledigung der Fondsgeschäfte 

ziehung nicht auftreten werden. 

§ 49 
übernimmt geltende Bestimmungen über die 
Geheimhaltungspflicht. 

§ 50 

entspricht den §§ 22, 21 beziehungsweise 17 der 
geltenden Fondsgesetze. Die Formulierung des 
Abs. 1 bringt zum Ausdruck, daß die Befreiung 
von Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben 
auch für die Rechtsmittelverfahren gilt. 

soll jedoch dadurch erleichtert werden, daß Zu § 51: 
Angelegenheiten, über die in einem geschäfts- Im Abs. 2 wird nunmehr für alle Fonds ein 
führenden Ausschuß keine Einigung erzielt· einheitlicher Termin für die Vorlage des Berichtes 
wurde, der Kommission nicht mehr in allen und des Rechnungsabschlusses vorgesehen. 
Fällen vorzulegen sind. 

Im Abs. 3 ist, wie im geltenden .Recht, eine § 52 
Mitwirkung anderer Zentralstellen des Bundes übernimmt in den Abs. 1 und 2 geltende Rechts­
nicht vorgesehen. vorschriften mit der Maßgabe, daß an Stelle der 

§ 45 

ist neu; er entspricht dem Bedürfnis nach Rechts~ 
klarheit. :pie Verlautbarungsblätter werden zum 
Teil schon herausgegeben. 

Feststellung der Zahlungsverpflichtung (§ 21 
Abs. 2 Milchwirtschaftsgesetz 1956 und § 20 
Abs. 1 Getreidewirtschaftsgesetz 1956) die Vor­
schreibung tritt. Die Bestimmungen' über die 
Fälligkeit der Beiträge (insbesondere §§ 8 Abs. 2 
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und 24 Abs. 1) und über die Verpflichtung zur I verkehrsgesetz. Die Formulierung der Bestini­
Entrichtung von Verzugszinsen werden durch mungen des Abs. 3 ist den vergleichbaren Be­
diese Änderung nicht berührt. stimmungen des Finanzstrafgesetzes, BGBf. 

Auch die Bestimmungen über die Abkürzung Nr. 129/1958, angepaßt. Es kann nicht davon 
des Instanzenzuges werden beibehalten; sie wer- abgegangen werden, daß auch die Nichterfüllung 
den auf die neu hinzugekommenen Verwaltungs- einer Reihe von bescheidmäßig erteilten Auf­
aufgaben sinngemäß ausgedehnt (Abs. 3). trägen als Verwaltungsübertretung bestraft wird, 

Gegen die bisherigen Bestimmungen, die den weil die Vollstreckung dieser Aufträge nach dem 
Fonds in ,bestimmten Rechtsmittelverfahren Par- Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1950 in der 
teistellung einräumten (§ 21 Abs. 4, § 20 Abs. 3 Regel zu spät käme und daher nicht die geeignete 
beziehungsweise § 16 Abs. 3 der geltenden Fonds- Sanktion wäre. Durch die Bestimmungen des 
gesetze), bestehen Bedenken verwaltungsorgani- Abs. 5 wird jedoch vermieden, daß solche Ver­
satorischer Natur. Diese Bestimmungen sollten stöße von einer doppelten Sanktion. bedroht 
es ermöglichen, daß für die Fonds ungünstige werden . 

. Bescheide der zweiten Instanz einer Überprüfung· § 54 
im Rechtsmittelverfahren zugeführt werden. Die 
Bestimmup.gen werden wegen der genannten übernimmt unverändert das geltende Recht. 
Bedenken nicht übernommen. Durch Abs. 4 
soll jedoch im Sinne der Bestimmungen des Zu § 55: 
Art. 131 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz er- Ziel der Übergangsbestimmungen ist es, eine 
möglicht werden, daß in bestimmten Gruppen ungehinderte Fortsetzung der Tätigkeit des 
von Fällen, in denen ein ordentliches Rechts- Fonds und eine fließende Umstellung auf die 
mittel gegen die Entscheidung der zweiten neuen Rechtsvorschriften zu ermöglichen. Abs. 4 . 
Instanz nicht zulässig ist oder in denen die Ein- stellt eine schon in anderen Rechtsvorschriften, 
bringung eines· Rechtsmittels durch die hiezu zum Beispiel im § 92 des Gehaltsgesetzes 1956, 
legitimierte Partei nicht erwartet werden kann, die BGBl. Nr. 54, bewährte Lösung dar. Die Ver­
Sache durch die zuständige Zentralstelle des ordnungen BGBl. Nr. 92 und 99/1951 können mit 
Bundes .an den Verwaltungsgerichtshof herange- Wirksamkeitsbeginn des Gesetzes zur Gänze außer 
tragen wird. Kraft treten, weil ihr wesentlicher Inhalt in den 

. Zu E. Straf-, Übergangs- und 
Schlußbestimmungen. 

Gesetzestext übernommen worden ist . 

Zu § 56: 

Zu § 53: Das Gesetz soll befristet werden, weil es wirt-
Die Strafbestimmungen wurden eingehender· schaftspolitische Aufgaben zu erfüllen hat und 

aufgegliedert, entsprechen aber im wesentlichen sich derzeit noch nicht absehen läßt, welche dies­
den gleichartigen Regelungen im Milchwirt- bezüglichen Erfordernisse in späteren Zeit­
schafts-, im Getreidewirtschafts- und im Vieh- räumen gegeben sein werden. 
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